
Musik ist Politik, Musik ist Propaganda, Mu-
sik ist Weltanschauung. So sahen es die Na-
tionalsozialisten. Wie sich das musikalische 
Leben zwischen 1933 und 1945 in Leipzig 
gestaltet hat, zeigt ab 27. Januar eine Son-
derausstellung im Stadtgeschichtlichen Mu-
seum (Böttchergäßchen 3) unter dem Titel 
„Hakenkreuz und Notenschlüssel“. Kaum 
an die Macht gekommen, begannen die Na-
tionalsozialisten Konzert- und Musikthea-
terbühnen zu reglementieren, missliebige 
Künstler zu entfernen oder unerwünschte 
Komponisten aus den Spielplänen und Mu-
siksälen zu verbannen. Die Vertreibung und 
Vernichtung jüdischer Musiker und Musik-
verleger war der Tiefpunkt. 
Zum ersten Mal widmet sich Leipzig mit ei-
ner Ausstellung umfassend diesem Thema 
und erzählt vom Schicksal vieler Künstlerin-
nen und Künstler. Institutionen wie Thoma-
nerchor, Gewandhaus, Konservatorium und 
Oper stehen im Fokus, es geht um Musikaus-
übung an den Synagogen, den Wagner-Kult 
oder die lokale Jazz- und Swing-Szene. Bis 
20. August wird die Schau gezeigt. ■

„Hakenkreuz und 
Notenschlüssel“

Welche Rolle kam dem Thomanerchor 
zu? Thomaskantor Günther Ramin bei 
der Probe mit seinen Sängerknaben (um 
1940).  Foto: Stg. Museum

„Einige waren Nachbarn“
Stadt lädt am 27. Januar zum Gedenktag ein / Holocaust-Ausstellung im Neuen Rathaus integriert pädagogische Angebote

Ausgebrannt in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938: Das jüdische Kaufhaus „Bamberger & Hertz“ am Au-
gustusplatz. Von Nationalsozialisten in Brand gesteckt, wurden jedoch die Brüder Bamberger als Verursacher beschuldigt, 
des Versicherungsbetrugs bezichtigt, inhaftiert und noch im Dezember 1938 enteignet.  Foto: Stadtgeschichtliches Museum

Am 27. Januar wird die Stadt 
an die Opfer des National-
sozialismus erinnern. Leip-
zigerinnen und Leipziger 
sind zum Gedenken wieder 
nach Abtnaundorf und ins 
Neue Rathaus eingeladen. 
Hier macht bereits jetzt die 
Ausstellung „Einige waren 
Nachbarn“ des United States 
Holocaust Memorial Muse-
ums auf das dunkelste Kapi-
tel deutscher Geschichte 
aufmerksam. Sie untersucht 
Täterschaft, Mitläufertum 
und Widerstand während 
des Holocaust.

Wie konnte es zum Holocaust 
kommen? Mit der Verant-
wortung von Hitler und 
anderen führenden Köpfen 
der NSDAP allein ist er nicht 
erklärbar. Das Nationalsozi-
alistische Deutschland hatte 
den Boden bereitet und ganz 
Europa  dominiert. In allen 
gesellschaftlichen Schichten  
hatten sich Abhängigkeiten, 
Mittäterschaften und eine 
Zusammenarbeit entwickelt, 
die die NS-Rassenpolitik mit 
Verfolgung und Massenmord 
erst möglich machten. 

Hier setzt die aktuelle 
Ausstellung an. Bewegende 
Aussagen von Zeitzeugen, 
Fotos oder Filmszenen sowie 
Begleittexte dokumentieren, 

wie sich große Teile der 
Bevölkerung im Holocaust 
verhalten haben. Sie deckt 
Motive auf, die Menschen 
zu Gleichgültigkeit, Anti-
semitismus, Karriereangst 
oder  Gruppenzwang bewegt 
haben, und sie belegt, wie 
schamlos viele von ihnen 
auch zu Profiteuren der 
Geschichte wurden. Andere 
sind aufrecht geblieben, 

haben widerstanden und 
nicht mit Tätern kollaboriert.
Auch das zeigt die Schau 
des United States Holocaust 
Memorial Museums, die die 
Stadt in Kooperation mit 
dem Erich-Zeigner-Haus  
e. V. nach Leipzig geholt hat. 
Ansprechen soll sie beson-
ders Jugendliche und junge 
Erwachsene, deshalb wird 
die Schau in Leipzig mit 

einem Rahmenprogramm 
und besonderen pädagogi-
schen Angeboten kombiniert. 
„Ab Klassenstufe 8 kön-
nen während der gesamten 
Ausstellungszeit 60- oder 
90-minütige Rundgänge 
beim Schulmuseum per 
E-Mail unter schulmuseum@
leipzig.de gebucht werden“, 
informiert Marvin Just vom 
städtischen Referat Protokoll.  

„Phänomene wie Täter- und 
Komplizenschaft, Wegschau-
en, Eigennutz, Hilfe oder 
Widerstand sollen hier vorge-
stellt und diskutiert werden. 
Anschließen kann sich dann 
auch ein Gang zu originalen 
Schauplätzen rund ums Neue 
Rathaus.“ Dabei gehe es nicht 
nur um die Spurensuche, 
sondern auch um Fragen und 
Formen der Erinnerungskul-

tur, so Just. Die Ausstellung 
läuft seit dem 2. Januar und 
wird bis zum 17. März zu 
sehen sein. Führungen sind 
von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 9 bis 16 Uhr  (auch 
in den Winterferien) möglich.

Gedenken am 27. Januar

Am 27. Januar, dem Ge-
denktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus, wird 
13 Uhr ein Rundgang durch 
die Schau in der Unteren 
Wandelhalle angeboten, an 
dem auch OBM Burkhard 
Jung teilnimmt. Zuvor ver-
anstaltet die Stadt 11.30 Uhr 
die zentrale Gedenkfeier an 
der Gedenkstätte in Abt- 
naundorf – dafür richtet das 
Referat Protokoll wieder 
einen Bustransfer ab 11 Uhr 
vom Haupteingang des Neu-
en Rathauses ein. Jung wird 
die Gedenkrede halten, u. a. 
spricht auch Dr. Kerstin Plo-
winski, Geschäftsführerin der 
Ephraim-Carlebach-Stiftung. 
Das Quartett des Robert-Schu-
mann-Gymnasiums begleitet 
die Gedenkveranstaltung 
musikalisch. 12.30 Uhr ge-
denkt Leipzig außerdem der 
ermordeten Stadträte  an der 
Gedenktafel in der Oberen 
Wandelhalle des Neuen 
Rathauses. ■

Leipzig gut ausgestattet ins Sportjahr 2023 gestartet

Feuertaufe für den 2021 neugestalteten Skatepark „Parkallee“ am Heizhaus in Grünau: Er 
hat sich im September letzten Jahres schon als Austragungsort für die Deutsche Skateboard-
meisterschaft bewährt. Auch in diesem Sommer soll sie hier starten. Foto: Thomas Gentsch

Höhepunkte markieren Skateboard, Klettern und Triathlon / Stadt fördert Sport mit 2,54 Millionen Euro

Leipzigs Sportjahr 2023 
ist schon voll im Gang: 
Mit dem Feuerwerk der 
Turnkunst am 10. Januar 
hat es Schwung geholt, 
und jetzt richten schon die 
Reitsportfans ihre Augen 
auf die 25. Partner Pferd, 
die vom 19. bis 22. Januar 
wieder auf der Leipziger 
Messe zu erleben sein wird. 
Überhaupt können die 
Leipzigerinnen, Leipziger 
und ihre Gäste 2023 bei 

zahlreichen Großveranstal-
tungen mitfiebern, span-
nende Wettkämpfe beglei-
ten und so ihrem Sport und 
den Athleten die Daumen 
drücken und Treue halten. 
Der Terminkalender ist gut 
gefüllt mit internationalen 
und nationalen Wettkämp-
fen. Neben Turnen und 
Reiten gehören auch Skate-
boarden, Triathlon, Klet-
tern und Radsport zu den 
Spitzensport-Events. Diese 

Vielfalt sei wesentliches 
Erkennungsmerkmal des 
Leipziger Sports, erklärte 
Sportbürgermeister Heiko 
Rosenthal zur Präsentation 
des Sportjahres 2023 Ende 
Dezember. Besonders die 
Veranstaltungen im Skate-
boarden und Klettern zeig-
ten auch Leipzigs Fokus 
bei den Entwicklungen im 
olympischen Programm. 
Ein solch spannender und 
gut gefüllter Sportkalender 

wie 2023 sei aber nur mög-
lich, weil Sportverbände, 
Sportvereine und die Stadt 
Leipzig im Vorfeld ge-
meinsam daran arbeiteten. 
Das besagte Programm ist 
gespickt mit Höhepunkten 
wie der Deutschen Skate-
board-Meisterschaft (vor-
aussichtlich 7. bis 9. Juli) am 
Heizhaus in Grünau, dem 
40. Jubiläum des Leipzig 
Triathlon am 22. und 23. Juli 
am Kulkwitzer See sowie 
dem Finale der nationalen 
Kletterserie im Speed- und 
Leadklettern vom 18. Sep-
tember bis 1. Oktober 2023 
auf dem Burgplatz und in 
der Kletterhalle NoLimit. 
Zu den weiteren Großereig-
nissen zählen die Deutsche 
Meisterschaft im Kanu- 
Slalom im Kanupark Mark-
kleeberg, der 45. Leipzig 
Marathon, die 18. Neuseen 
Classics, die 29. Lipsiade, 
die 14. Auflage von Sach-
senbeach, die Leipzig Open 
(Tennis) sowie der Sächsi-
sche Blindenfußball-Cup. 
Der komplette Überblick 
ist im Internet unter www.
leipzig.de/sport zu finden.

Die Stadt fördert den 
Sport in diesem Jahr mit 
2,54 Mio. Euro. Dabei flie-
ßen 1,15 Mio. Euro in den 

„Kohlrabizirkus“:  
Stadt will  

Eissport sichern

Das Gewandhausorchester holt nach 
95 Jahren mit einem „Großen Concert“ am 
19. und 20. Januar jeweils um 20 Uhr ein 
fast vergessen geglaubtes Stück aus dem 
Archiv: Walter Braunfels‘ Konzert für Or-
gel, Knabenchor, Bläser und Streichorches-
ter wurde 1928 vom Gewandhausorches-
ter uraufgeführt und seither nie wieder 
gespielt. Es dirigiert Manfred Honeck. ■

Zweitaufführung 
nach 95 Jahren

„Leipzig – Die ganze Stadt als Bühne“ 
– unter dieser Überschrift gestaltet die 
Stadt ihr diesjähriges Themenjahr. Am  
24. Januar, 17 Uhr, wird Kulturbürgermeis-
terin Dr. Skadi Jennicke das Jahr in der Obe-
ren Wandelhalle des  Neuen Rathaus eröff-
nen. Mit dabei: Vertreterinnen und Vertre-
ter der Ortsteile, denn den 14 Leipziger Ort-
schaften ist das Themenjahr gewidmet. Ih-
nen soll sprichwörtlich eine Bühne bereitet 
werden, sie sollen im Mittelpunkt stehen 
und mehr Aufmerksamkeit erhalten. Ge-
plant sind Veranstaltungen, die die Ortstei-
le und ihre Besonderheiten bekannter ma-
chen, die ihre kulturelle Infrastruktur vor-
stellen und stärken und das Engagement 
derer würdigen, die sich hier beständig im 
Sinne einer „Kultur für alle“ engagieren. 
Leipzigerinnen und Leipziger sind zur Eröff-
nung und Vorstellung erster Projekte ein-
geladen – wer teilnehmen möchte, meldet 
sich bitte im Referat Strategische Kulturpo-
litik an unter Telefon 1 23 42 10 oder E-Mail 
andrea.hensel@leipzig.de. ■

„Kultur für alle“ im 
Themenjahr 2023

Leipzig will die Zukunft 
des Eissports im einstigen 
„Kohlrabizirkus“ sicherstel-
len. Deshalb hatte sich die 
Verwaltungsspitze noch im 
Dezember 2022 dafür aus-
gesprochen, dem künftigen 
Betreiber einen Betriebskos-
tenzuschuss bis Juni 2025 zu 
gewähren. Der Betrieb der 
ehemaligen Großmarkthalle 
war im vergangenen Jahr 
europaweit ausgeschrieben 
worden. Beworben hatte 
sich eine Bietergemeinschaft 
der bisherigen Betreiber. 
Jetzt will die Verwaltung 
dem Stadtrat vorschlagen, 
ihr den Zuschuss zu bewilli-
gen. 2023 sollen rund 977 000 
Euro, 2024 rund 1 036 000 
Euro und bis zum 30. Juni 
2025 noch einmal 494 000 
Euro zur Verfügung stehen. 

Auch die Sanierung der 
Kuppeln hat Leipzig im 
Plan, denn die Verglasung 
ist mittlerweile undicht 
und bei länger anhaltendem 
Regen dringt Wasser ins 
Gebäude ein. 1,9 Millionen 
Euro will Leipzig in die 
vollständige Erneuerung 
der Glaskuppeln investie-
ren, der Eislaufbetrieb soll 
während der Bauarbeiten 
aufrecht erhalten werden. ■
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Premieren im Schauspiel Richard-Wagner-Hain Wohngeld Plus
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Skurriles Theaterstück um  
„Zwei Herren von Real Madrid“  
startet im Januar

Uferterrassen und Freitreppe 
zum Elsterbecken sind nach 
acht Monaten Sanierung fertig

Leipzig ist vorbereitet auf die 
größte Wohngeldreform der 
deutschen Geschichte

www.leipzig.de/
sport

Bekanntmachungen Bekanntmachungen Aktuelles auf leipzig.de

Seiten 9/10 und 12/13 www.leipzig.de/wilhelm-leuschner-platz

Marktsatzung und Hauptsatzung 
der Stadt Leipzig

Abstimmung zur Freiflächengestaltung 
auf dem Leuschner-Platz ab 23. Januar:

Seite 8

Tagesordnung der Ratsversammlung 
für den 18. und 19. Januar 

lokalen Breitensport, um 
120 Turniere, Meisterschaf-
ten und Veranstaltungen 
von Vereinen und Fach-
verbänden zu unterstüt-
zen. 465 000 Euro sollen 
dem vereinsübergreifen-
den Nachwuchsleistungs-
sport helfen, und auch der 
Olympiastützpunkt erhält 
220 500 Euro zur Mischfi-
nanzierung von Trainern. 
Mit 500 000 Euro fördert 
die Stadt den Kinder- und 
Jugendsport. 

Schon fest im Blick hat 
Leipzig auch das Sportjahr 
2024, das ganz im Zeichen 
der UEFA EURO 2024 
vom 14. Juni bis 14. Juli in 
Deutschland steht. Bei die-
sem weltweit drittgrößten 
Sportereignis gehört Leip-
zig zu den zehn Gastgeber-
städten und darf insgesamt  
drei Vorrundenspiele und 
ein Achtelfinalspiel in der 
RB-Arena austragen.

In diesem Jahr startet 
dafür bereits im Juni das 
sogenannte Volunteer-Pro-
gramm, bei dem allein für 
Leipzig etwa 1500 freiwilli-
ge Helferinnen und Helfer 
gesucht werden. ■
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Fußballer auf Drachen
Schauspiel-Premieren: „Zwei Herren von Real Madrid“ und „Liv Strömquist denkt über sich nach“

Mit zwei Pemieren wartet das 
Schauspiel Leipzig im Januar 
auf: Die deutschsprachige 
Erstaufführung von „Liv 
Strömquist denkt über sich 
nach“ führt das Publikum zu 
Fragen nach Liebe, Kapitalis-
mus, Scham und Tod. Und in 
„Zwei Herren von Real Ma- 
drid“ wird es herrlich skurril.

Das Foyer 1 des Schauspiels 
dient seit Beginn der laufen-
den Spielzeit als Experimen-
tierfeld für besondere For-
mate. „Liv Strömquist denkt 
über sich nach“ ist ein eben 
solches. Zum einen weil die 
Hauptfigur tatsächlich exis-
tiert und zusammen mit Ada 
Berger den Text zum Stück 
selbst geschrieben hat. Zum 
anderen, weil es neun Studen-
ten der Hochschule für Musik 
und Theater die Chance gibt, 

im Rahmen ihres praktischen 
Teils des Schauspielstudiums 
auf die Bühne zu kommen.

Worüber Liv Strömquist 
nachdenkt, sind Fragen wie: 
Was passiert mit der Liebe, 
wenn wir versuchen, unsere 
Partner rational und kalkuliert 
auszuwählen? Ist Romantik 
überhaupt möglich, wenn das 
Ich in erster Linie sich selbst 
zufriedenstellen möchte? In 
bizarren und doch alltags-
nahen Szenen nähert sie sich 
den Antworten dazu an – live 
zu erleben zur Premiere am  
17. Januar um 20 Uhr. Weitere 
Vorstellungen sind am 15. und 
16. Februar ebenfalls um 20 
Uhr geplant.

Höflichkeit über alles

Die erste Premiere in der Dis-
kothek des Schauspiels steht 
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Die Glückwünsche der Stadt 
gingen an folgende Jubila- 
re: Hildegard Kern wurde 
am 25. Dezember 106 Jah-
re alt. Ihren 100. Geburts-
tag feierten Edith End am 
20., Bruno Fröhnel am 27., 
Gertraud Schindler am 30. 
und Ingeburg Gonschorek 
am 31. Dezember sowie Hil-
de Dietze und Ilse Pippig 
am 9. Januar. 101. Geburts-
tag feierten Liselotte Meiss-
ner am 21. und Erich Groth 
am 29. Dezember sowie Ur-
sula Lehmann am 1., Elfrie-
de Ludwig am 7., Ingelene 
Neumann am 8. und Heinz 
Meske am 9. Januar. Johan-
na Friedrich am 22. und  
Erika Werner am 29. Dezem-
ber sowie Ursula Mütze am 
3. Januar wurden 102 Jahre 
alt. 103. Geburtstag feierten 
Werner Kruse am 22. und 
Herta Ritscher am 23. De-
zember. Ursula Kotzur wur-
de am 11. Januar 104 Jahre 
alt. Allen viel Glück und Ge-
sundheit! ■

Die Stadt gratuliert 

MdbK verlängert Ausstellung zu Ludwig Rauch
Fotoschau läuft bis 26. Februar / Künstlergespräch mit Publikum am 26. Januar

Gute Nachrichten zum Jah-
resstart aus dem Museum der 
bildenden Künste (MdbK): 
Aufgrund des enormen Besu-
cherzuspruchs verlängert das 
Haus die Ausstellung des 1960 
in Leipzig geborenen Fotogra-
fen Ludwig Rauch bis zum  
26. Februar 2023. 
 Mit „Ludwig Rauch. Porträt 
und Abstraktion“ präsentiert 
das MdbK in der dritten Etage 
eine Auswahl von Arbeiten, die 
zwei Werkkomplexe aus dem 
über 40-jährigen Schaffen des 
Fotografen vereint. Einerseits 
sind Porträtaufnahmen von zu-
meist Leipziger Kunstschaffen-
den zu sehen und andererseits 
werden Arbeiten vorgestellt, in 
denen Rauch experimentell die 
Grenzen seines Mediums auslo-
tet. Zudem ist am 26. Januar um 

Die Stadt Leipzig vergibt im Jahr 
2023 den Jazznachwuchspreis 
zum 27. Mal. Der Preis der 
Marion Ermer Stiftung ist mit 
6500 Euro dotiert und wird von 
der Stadt Leipzig unterstützt.

Die Ausschreibung rich-
tet sich an Einzelpersonen 
und Ensembles, die bis zum  
31. Dezember 2023 nicht älter 
als 30 Jahre alt sind (ab dem 
Geburtsdatum 1. Januar 1993) 
und ihren Lebensmittelpunkt 
in Leipzig oder in den Land-
kreisen Nordsachsen oder 
Leipzig haben. Bewerbungen 
können ab sofort bis zum  
31. März bevorzugt per E-Mail 
an jazznachwuchspreis@leip-
zig.de eingesandt werden. 

Benötigt werden Angaben 
zum künstlerischen Werde-
gang, tabellarischer Lebenslauf, 
musikalische Arbeitsproben als 
Online-Links und eine schrift-
liche Reflexion über das eigene 
musikalische Agieren. ■

Jazz-Preis 2023 
ausgeschrieben

■ Glückwünsche

■ Auf einen Blick

Gut besucht: Die Fotoausstellung zu Ludwig Rauch wird wegen 
großer Nachfrage verlängert. Foto: Alexander Schmidt

Besucheranstieg
Das Schauspiel Leipzig 
nähert sich bei den Besu-
cherzahlen wieder dem Ni-
veau des Vor-Corona-Jahres 
2019. In der laufenden 
Spielzeit kamen von Sep-
tember bis Dezember 2022 
fast 46 000 Gäste zu den 
Vorstellungen. Im gleichen 
Zeitraum 2019 waren es 
knapp 52 000 gewesen. Die 
Auslastung liegt im Durch-
schnitt wieder bei über 70 
Prozent. ■

Erzählcafé Sport
Das Stadtgeschichtliche 
Museum lädt im Rahmen 
seiner aktuellen Sportaus-
stellung „Ehrenplatz“ zu 
einem Erzählcafé in die 
Alte Börse. Am 2. Februar 
um 19 Uhr sind Hockey 
und Fechten Thema. Ein-
geladen sind unter ande-
rem der frühere DDR-Ho-
ckeytorwart Dietrich Sasse, 
Nationalspielerin Ulrike 
Sluga und der Präsident des 
Fechtklubs Leipzig Bernd 
Brock. Anmeldung unter 
Tel. 0341/965 13 40. ■

WLAN im Schlößchen
Im Gohliser Schlößchen 
gibt es ab sofort ein kosten-
freies städtisches WLAN 
für alle Besucher. Der Aus-
bau der Funknetze durch 
das Referat Digitale Stadt 
hat sich hier fortgesetzt. 
Täglich kann es pro Person 
für 30 Minuten genutzt 
werden. ■

am 27. Januar um 20 Uhr an: 
„Zwei Herren von Real Mad-
rid“ von Leo Meier ist eine 
skurril-absurde Geschichte 
über zwei Fußballer, die sich 
beim Spaziergang im Wald 
treffen, über die Facetten 
ihres Sports und den Druck 
des Profis sprechen und 
dann merken, dass sie beide 
zufällig beim königlichen 
Weltklub aus der spanischen 
Hauptstadt spielen.

Der eine lädt den anderen 
prompt zum Weihnachtsfest 
zu seinen Eltern ein. Dort 
spielen Höflichkeit und Acht-
samkeit eine besonders große 
Rolle. Die Mutter des einen 
Spielers ist vom neuen Freund 
des Sohnes so begeistert, dass 
sie dessen mitgebrachtes Ba-
nanenbrot verzehrt – obwohl 
sie eine Bananenallergie hat –, 
daraufhin einen allergischen 

Januar
5.1.-5.2.: Zoo Leipzig, „Magi-
sches Tropenleuchten“
14./15.1. Musikalische Komö-
die (MuKo), „Leo Fall Special“ 
zum 150. Geburtstag
27.1.-20.8.: Stadtgeschichtliches 
Museum, Ausstellung „Ha-
kenkreuz und Notenschlüssel 
– Die Musikstadt Leipzig im 
Nationalsozialismus“
28./29.1.: Oper, Verdi-Wochen-
ende u. a. mit „Otello“

Februar
11.-19.2.: Leipziger Messe, 
„Haus-Garten-Freizeit“
11.2.: MuKo, Premiere „Anatev-
ka – Der Fiedler auf dem Dach“
21.2.-16.3.: Grassi Museum für 
Angewandte Kunst, Ausstel-
lung „Weil Vielfalt fetzt“

März
4.3.: Oper, Ballett-Premiere „Der 
kleine Prinz“
11./12.3.: Zoo Leipzig, „Entde-
ckertage Raubtiere“
15.3.-18.6.: Stadtgesch. Museum, 
Ausstellung „Leseland DDR“
18.3.: Schauspiel, Uraufführung 
„Jahrestage“
20.3.-2.4.: Internationale Woche 
gegen Rassismus in Leipzig, 
„Haltung zeigen“

April
1.4.: Schillerhaus, Eröffnung 
neue Dauerausstellung
5.-10.4.: Markt, Ostermarkt mit 
28. Historischer Ostermesse
22.4.: MuKo, Premiere „Das 
Veilchen vom Montmartre“
22./23.4.: Zoo Leipzig, „Entde-
ckertage Vögel“
27.-30.4.: Leipziger Buchmesse, 
Lesefest „Leipzig liest“ und 
Manga-Comic-Convention

Mai
6.5.: Museumsnacht in Halle 
und Leipzig
11.-29.5.: Gewandhaus, „Mah-
ler-Festival“
13.5.: Oper, Premiere „Peter 
Grimes“
14.5.: Schauspiel, Premiere 
„563“
18.5.-10.9.: MdbK, Ausstellung 
„Re-Connect. Kunst und Kämp-
fe der Bruderländer“

Juni
8.-18.6.: Bachfest Leipzig, „Bach 
for future“

10./11.6.: Zoo Leipzig, „Entde-
ckertage Affen“
28.6.-9.7.: Markt, Leipziger 
Weinfest
30.6./1.7.: Rosental, „Klassik 
airleben“ mit dem Gewand-
hausorchester

Juli
1./2.7.: Zoo Leipzig, „Entde-
ckertage Wirbellose“
6.7.-20.8.: Burgplatz, Famili-
ensommer

August
4.-13.8.: Markt, Leipziger 
Markt-Musik
12./13.8.: Zoo Leipzig, „Entde-
ckertage Elefanten“

September
9.9.: Eröffnung der 243. Ge-
wandhaus-Saison
9./10.9.: Zoo Leipzig, „Entde-
ckertage Tiere Afrikas“
22.9.-1.10.: Markt, 46. Leipziger 
Markttage
29.9.-1.10.: Leipziger Messe, 
„Modell-Hobby-Spiel“

Oktober
8.-15.10.: 66. Dok Leipzig, Inter-
nationales Festival für Doku-
mentar- und Animationsfilm
9.10.: Tag der Friedlichen Re-
volution mit Friedensgebet, 
Rede zur Demokratie und 
Lichtfest
14.-22.10.: Leipziger Jazztage
15.-22.10.: 33. Lachmesse
20.-22.10.: Grassi Museum für 
Angewandte Kunst, Grassi-
messe
31.10.-5.11.: Gewandhaus/
Mendelssohn-Haus, Mendels-
sohn-Festtage

November
4.11.-6.10.2024: Grassi Muse-
um für Angewandte Kunst, 
Ausstellung „Beflügelndes 
Fieber – Jugenstil im Grassi“
7.-12.11.: 33. euro-scene Leipzig
16.11.-17.3.2024: MdbK, Aus-
stellung „Evelyn Richter“
22.-26.11.: Leipziger Messe, 
„Touristik & Caravaning In-
ternational“
28.11.-23.12.: Innenstadt, Leip-
ziger Weihnachtsmarkt

Dezember
1.-3.12.: Neue Messe, Congress 
Center Leipzig, 127. Lipsia 
– Leipziger Rassegeflügelaus-
stellung. ■

Neue Serie: 
Schimpfermanns Kneipen

Neues Jahr, neue Serie aus 
dem Stadtarchiv Leipzig: 
„Schimpfermanns Knei-
pen“ zeigt in zehn Ausga-
ben Bilder des Leipziger 
Fotografen Helmut-Hen-
ning Schimpfermann 
(1945-2014). Diesmal im 
Fokus: Gaststätten, Knei-
pen und Wirtshäuser in 
Leipzig.

Die Republikflucht des Jour-
nalisten Helmut-Henning 
Schimpfermann war 1982 
verjährt. Damit wurde es 
ihm auch wieder möglich, 
in seine Geburtsstadt Leip-
zig zu reisen, um für sein 
Buch „Wirtliches an der 
Pleiße. Ein gastronomisches 
Kompendium Leipzigs“ zu 
recherchieren und die Orte 
mit der Kamera festzuhal-
ten. Sein Buch erschien 1991. 
Seit 2015 befindet sich sein 

■ Blickpunkt Stadtarchiv

Leipzigs Jahreshöhepunkte 
im Überblick (Auswahl)

Schock erleidet und stirbt. 
Auf der Beerdigung trifft 
man sich voller Empathie und 
Eintracht wieder.

Mit solchen und weiteren 
Begebenheiten (die Profifuß-
baller fliegen auf einem eige-
nen Drachen zum Training) 
schafft Leo Meier eine Welt, 
in der auch Sportstars äußerst 
höflich daherkommen und 
unaushaltbar normale Weih-
nachten feiern.

Das Stück des Folkwang- 
Preisträgers Leo Meier wird 
am Schauspiel von Albrecht 
Schroeder inszeniert. Zur 
Premiere sind nur noch Rest-
karten verfügbar. Weitere 
Vorstellungen gibt es am 4., 
17. und 26. Februar, jeweils 
um 20 Uhr in der Diskothek. ■

17 Uhr ein Künstlergespräch mit 
Direktor Stefan Weppelmann 
und Ludwig Rauch in der Aus-
stellung geplant.

Rauch studierte bei Arno 
Fischer an der Hochschule für 

Grafik und Buchkunst, bevor er 
im Januar 1989 nach West-Ber-
lin ausreiste. Wegen seiner 
unverstellten Aufnahmen von 
Arbeitern in der Elektrokoh-
le-Produktion erhielt er 1986 ein 

Veröffentlichungsverbot, das 
bis zum Mauerfall Bestand hat-
te. Der Fotograf lehrt heute an 
der Berliner Ostkreuzschule. ■

fotografischer Nachlass als 
Sammlung im Stadtarchiv 
Leipzig. 

Den Auftakt der Se-
rie macht eine Cottbuser 
Postkutsche, die dauerhaft 
Station in Leipzig machte: 
Sie befand sich am Brühl 
64/66 und war seit 1949 als 
„Lokal mit der persönlichen 
Note am Brühl“ bekannt. 
Das Jonglieren mit Worten 
schätzte man hier sehr, denn 
die „Note“ war durchaus 
musikalisch gemeint: Am 
Flügel saß nämlich Alfred 
Trummer, Chef des Hauses. 
Später wurde die Postkut-
sche zur Tanzbar und ab 
1990 zur Discothek.

Hinweise und Geschich-
ten zu dem Foto können per 
E-Mail an stadtarchiv@leip-
zig.de oder per Post an Stadt 
Leipzig, Stadtarchiv, 04092 
Leipzig gesendet werden. ■

Probenszene aus „Zwei Herren von Real Madrid“: Im Wald begegnen sich zwei Fußballer (Matthis Heinrich (l.) und Denis Grafe) und stel-
len fest, dass sie beide für denselben Verein spielen und regelmäßig mit einem Drachen zum Training fliegen. Foto: Isabel Machado Rios

Leidenschaftliche Opernpremiere
Er liebte die Frauen und 
er liebte die Liebe – beides 
lässt sich sowohl über den 
Komponisten Mozart als 
auch über einen seiner Ti-
telhelden – Don Giovanni 
– sagen. 1470 Frauen soll der 
im 18. Jahrhundert verführt 
haben. Die Oper Leipzig 
blickt mit diesem Stück als 
erster Premiere des Jahres am 
21. Januar (19 Uhr) hinter die 
Geschichte des berühmten 
Frauenschwarms. 

Don Giovannis buntes 
Treiben dirigiert ihn durch 
alle Gesellschaftsschichten, 

Das Darstellerteam bei der Pre-
mierenmatinée zu „Don Gio-
vanni“.  Foto: Oper Leipzig

ungeachtet ob die Dame 
seiner Wahl bereits einem 
anderen angehört. Mag man 

auch an der Gesamtzahl 
seiner Eroberungen kleine 
Zweifel haben, so ist die An-
ziehung des Don Giovanni 
auf das weibliche Wesen 
unbestritten. Doch was ist 
sein Geheimnis? Ist es Macht? 
Ist es Geld? Öffnet er seinen 
Geliebten eine verbotene 
Kammer? 

Mozart begleitet den Frau-
enhelden nach seinem jüngs-
ten Liebesabenteuer, bei dem 
nicht alles nach Plan läuft, es 
bereits kurz nach Beginn der 
Oper einen Toten gibt und 
eine alle Sinne ergreifende 

Suche nach dem Mann be-
ginnt, der dem Publikum 
verschmitzt entgegenruft: 
„Viva la libertà!“ (Es lebe die 
Freiheit!).

Mit dem Gewandhausor-
chester im Graben unter der 
musikalischen Leitung von 
Matthias Foremny und Jonat-
han Darlington sowie unter 
der Regie von Katharina 
Thoma kommt dieses Meis-
terwerk Mozarts und des 
Librettisten Lorenzo da Ponte 
auf die Bühne. Karten gibt 
es unter www.oper-leipzig.
de und an der Opernkasse. ■

Das MdbK und die Universität 
Bonn haben die weltweit ers-
te Online-Zeitschrift für Pro-
venienzforschung und Samm-
lungsgeschichte mit dem Ti-
tel „Transfer“ gegründet. Die 
erste Ausgabe kann unter ht-
tps://journals.ub.uni-heidel-
berg.de/index.php/transfer 
kostenlos gelesen werden. 
Im Fokus stehen Themen wie 
NS-Kunstraub, koloniales Un-
recht oder Enteignung in der 
SBZ/DDR. ■

Provenienz-Journal  
gegründet

www.schauspiel- 
leipzig.de

mailto:stadtarchiv@leipzig.de
http://stadtarchiv@leipzig.de
http://www.museum-waldenburg.de/forschen-bewahren/tagung-350-jahre-linck-sammlung.
http://www.schauspiel-leipzig.de
http://www.schauspiel-leipzig.de


Wieder per Freitreppe ans Wasser
Uferterrassen und die Ufertreppe auf der Westseite des Richard-Wagner-Hains nach achtmonatiger Bauzeit zugänglich

Alte Terrassenstufen wie neu: Die Freitreppe zum Wasser des Elsterbeckens lädt nun wieder zum Füße-Abkühlen und Sonnenbaden 
ein. Auf den Bastionen können Besucher nun sitzend den Ausblick genießen. Fotos (2): Stadt leipzig/quo

Leipzigs Naherholungsgebiete 
sind wieder um eine Attraktion 
reicher: Die Uferterrassen und 
die Ufertreppe auf der Westsei-
te des Richard-Wagner-Hains 
am Elsterbecken sind nach 
achtmonatiger Bauzeit nun 
wieder für die Öffentlich-
keit nutzbar. Dabei wurden 
neue Flächen für Ausflügler 
erschlossen. 

Sichtlich stolz enthüllten 
Baubürgermeister Thomas 
Dienberg (kl. Foto r.) und 
Umweltbürgermeister Heiko 
Rosenthal eine Informations-
tafel zur Geschichte der Ufer-
terrassen. Diese gehört zum 
neu gestalteten Areal, das aus 
altem Bestand denkmalgerecht 
wiederhergerichtet wurde und 
jetzt ein echter Blickfang ist. 
„Denkmalpflegerisches Ziel der 
Sanierung war es, die zur Zeit 
der Weimarer Republik konzi-
pierte, jedoch im Nationalsozia-
lismus entworfene und gebaute 
Gartenanlage als Zeitzeugnis 
zu erhalten. Gleichzeitig war 
es uns wichtig, quartiersnahe, 
attraktive Freiflächen mit ho-
her Aufenthaltsqualität sowie 
eine Freiraumverbindung zum 
Palmengarten und in die west-
lichen Stadtteile zu schaffen“, 
sagte Rosenthal.

Sein Kollege Thomas Dien-
berg brachte das Ergebnis dieser 
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Leipzig hat mit seiner zuneh-
mend robusten Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstruktur die 
Krisen der zurückliegenden 
Monate gut gemeistert. Und 
auch für die Zukunft sprechen 
die Zeichen für weiter anhal-
tendes Wachstum in Stadt 
und Umland. Das geht aus 
dem Wirtschaftsbericht 2022 
hervor, der jetzt unter www.
leipzig.de/download-busi-
ness vorliegt.

Gute Beispiele dafür: Por-
sche Leipzig baut sein Werk 
zum fünften Mal aus, Amazon 
Air hat das erste regionale 
Luftfrachtzentrum in Europa 
in Betrieb genommen, dank 
DHL ist der Leipziger Flugha-
fen der drittgrößte in Europa, 
BMW forciert den Ausbau der 
E-Komponentenfertigung und 
Baytree hat im November 2022 
einen Logistikpark mit 450 
neuen Jobs in Leipzig-Seehau-
sen eröffnet.

Weitere große und wich-
tige mittelständische Firmen 
folgen: Im November 2022 
wurde der Grundstein für den 
Neubau für die mitteldeutsche 
Zentrale des Vertriebs- und 
Servicegeschäfts der Siemens 
AG gelegt, ab Frühjahr 2023 
wird die Dräxlmaier Group 
an ihrem neuen Standort leis-
tungsstarke Hochvolt-Batte-
riesysteme fertigen. Produkti-
onsstart für das neue Werk von 
Beiersdorf in Leipzig ist für das 
erste Quartal 2023 geplant. ■

Alte Feuerwache Ost soll Nachbarschaftszentrum werden

Der Verein Ostwache Leipzig 
e.V. soll künftig ein Erbbaurecht 
für die „Alte Feuerwache“ in 
der Gregor-Fuchs-Straße in 
Anger-Crottendorf erhalten. 
Im Konzeptverfahren über-
zeugte der Verein die Jury 
jetzt mit seinen Plänen für 
ein gemeinwohlorientiertes 
Nachbarschaftszentrum. Damit 
soll eine breite Nachbarschaft 
angesprochen, zusammenge-
bracht und zum Mitgestalten 
eingeladen werden. 

Der Verein will die „Alte 
Feuerwache“ aus dem Jahr 
1937 sowie zwei Nebengebäu-
de sanieren und das Zentrum 
anschließend betreiben. Ge-
plant sind dort regelmäßige 
Veranstaltungen und Märkte, 
Ausstellungen, Vorführungen 

Ratzelstraße 
deutlich früher 

wieder frei
Tolle Bescherung für die An-
wohner und Nutzer der Rat-
zelstraße: Nach neunmonati-
ger Bauzeit ist der Abschnitt 
zwischen Diezmannstraße und 
Schönauer Straße seit dem 23. 
Dezember wieder für den Ver-
kehr freigegeben. Ein Großteil 
der Arbeiten, die ursprünglich 
bis April 2023 vorgesehen 
waren, konnte vorgezogen wer-
den, die geplante Winterbau-
pause entfällt. Wenige Restar-
beiten können erst nach dem 
Winter ausgeführt werden. Die 
Straßenbahnen der Leipziger 
Verkehrsbetriebe (LVB) fahren 
bereits seit November wieder 
regulär durch die Ratzelstraße.

Die Stadt und die Leipziger 
Gruppe haben den rund 550 
Meter langen Abschnitt seit 
Anfang April 2022 grundhaft 
ausgebaut. Der Querschnitt 
der Straße wurde neu aufge-
teilt, die Gleisanlagen wurden 
erneuert und für den Einsatz 
neuer breiterer Straßenbahnen 
vorbereitet. Radfahrstreifen 
auf beiden Seiten, neue Geh-
wege mit Blindenleitsystem 
sowie Lieferflächen für den 
Wirtschaftsverkehr machen die 
Ratzelstraße nach dem Ausbau 
für alle Verkehrsteilnehmer 
sicherer und attraktiver.

Die Haltestelle Herrmann- 
Meyer-Straße wurden barriere-
frei ausgebaut, die Straßenent-
wässerung sowie Trink- und 
Abwasseranlagen erneuert. 
Auch die Straßenbeleuchtung 
wurde modernisiert. Die Bau-
kosten liegen bei rund 12,6 
Millionen Euro. ■

Beherbergungssteuer geplant

Leipziger  
Wirtschaft auch 

2022 robust

Die Stadtverwaltung plant 
die Einführung einer Be-
herbungssteuer. Sie wird 
der Ratsversammlung den 
Entwurf einer entsprechen-
den Satzung, die ab 1. April 
gelten soll, vorlegen. Dies 
wird notwendig, nachdem 
das Oberwaltungsgericht 
Bautzen die Gästetaxe-Sat-
zung der Stadt Leipzig für 
unwirksam erklärt hatte. 

Die Beherbergungssteuer 
wird fünf Prozent des für 
die einzelne Übernachtung 
geschuldeten Entgelts ein-
schließlich der gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuer 

Gut gerüstet für 2023 sieht der ak-
tuelle Wirtschaftsbericht die Leip-
ziger Firmen. Foto: Stadt Leipzig

sowie Musik- und Theateraben-
de. Vorgesehen ist auch eine 
kleine Sporthalle unter dem 
Dach für Tanzkurse, Yoga und 
andere Bewegungsangebote.

Auf dem Areal ist zudem ein 
Nachbarschafts-Café geplant, 
und einige Räume sollen pers-
pektivisch kleineren Gewerbe-
betrieben, Handwerkern und 
offenen Werkstätten zur Ver-
fügung stehen. Auch Angebote 
der politischen Bildung anhand 
von Workshops oder Themen- 
tagen soll es geben. Nicht zuletzt 
soll die „Alte Feuerwache“ 
künftig Ateliers, Werkstätten, 
Musikprobenräume und ein 
Tonstudio beherbergen, in de-
nen die Menschen generations-
übergreifend kreativ werden 
können.

Neues Leben für die „Alte Feuerwache“ Parkbogen Ost: Sie soll 
künftig Platz für Kulturveranstaltungen und Werkstätten für 
Handwerker und Anwohner bieten. Foto: Stadt Leipzig

betragen. Steuerpflichtig sind 
Personen, die gegen Entgelt in 
Leipzig übernachten. Davon 
ausgenommen sind unter 
anderem Kinder und Jugend-
liche bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr.

Die Beherbergungssteuer 
wird, wie zuvor auch schon 
die Gästetaxe, vollständig 
elektronisch abgewickelt. 
Damit soll für Betreiber von 
Beherbergungseinrichtungen 
der zusätzliche Aufwand für 
Verwaltung und Dokumenta-
tion auf das absolut notwen-
dige Mindestmaß reduziert 
werden. Dafür wird es ein 

Serviceportal geben. Betreiber 
von Beherbergungseinrich-
tungen müssen beachten, 
dass sie sich, unabhängig 
davon, ob diese privat oder 
gewerblich betrieben werden, 
binnen eines Monats bei der 
Stadt Leipzig mittels eines 
amtlichen Formulars anmel-
den müssen. 

Die Stadt Leipzig rech-
net mit Einnahmen von 
rund 6,5 Millionen Euro 
für das Jahr 2023 und, vor 
dem Hintergrund steigender 
Übernachtungszahlen, für 
nachfolgende Jahre mit etwa 
9,5 Millionen Euro. ■

Verein Ostwache Leipzig e.V. erhält Erbbaurecht für Gebäude in der Gregor-Fuchs-Straße in Anger-Crottendorf

„Schau rein!“ 2023:  
Jetzt anmelden!

Für Sachsens größte Berufs- 
orientierungsinitiative „Schau 
rein! – Woche der offenen 
Unternehmen Sachsen“ (13. 
bis 18. März 2023), können 
sich Schülerinnen und Schüler 
ab der 7. Klasse ab 16. Januar, 
14 Uhr anmelden. Allein aus 
dem Stadtgebiet Leipzig hat 
das städtische Referat Beschäf-
tigungspolitik bereits über 
80 Firmen gewonnen, die den 
Fachkräften von morgen ihre 
vielfältige Ausbildungswelt in 
fast 300 praxisnahen Offerten 
präsentieren. Alle Angebote 
sind mit Anmeldemöglichkeit 
unter www.schau-rein-sachsen.
de gelistet. Hier kann auch ein 
kostenfreies ÖPNV-Ticket ge-
bucht werden, um gratis zum 
angemeldeten Wunschtermin 
zu gelangen. Anmeldeschluss 
ist der 8. März 2023. ■

Bemühungen auf den Punkt: 
„Ich freue mich, dass dieser ein-
zigartige Naherholungsbereich 
aus dem Dornröschenschlaf 
geholt wurde und nun wieder 
zum Verweilen einlädt. Dieses 
Projekt beweist, dass Denkmal-
schutz und Klimaanpassung 

sowie Artenvielfalt gepaart mit 
den Ansprüchen der Bevölke-
rung an eine nachhaltig funk-
tionierende Stadt zusammen 
funktionieren können.“

Im Zuge der Sanierung 
durch das Amt für Stadtgrün 
und Gewässer wurde die stark 

geschädigte südliche Freitrep-
pe teilweise zurück- und neu 
aufgebaut. Die Ufermauern auf 
den Bastionen wurden absturz-
gesichert und an den Treppen-
anlagen Handläufe installiert. 
Die Bastionen wurden als neue 
Aufenthaltsflächen mit Bänken 

erschlossen. Außerdem wurde 
ein rollstuhlgerechter Weg vom 
Palmengarten zum Richard-
Wagner-Hain geschaffen. Die 
Sanierung kostete 800 000 Euro 
und wurde zu zwei Dritteln aus 
dem Förderprogramm „Zu-
kunft Stadtgrün“ finanziert.  ■

Bei der Sanierung will der 
Verein viel Substanz erhal-
ten, um das Gebäude schnell 
nutzbar zu machen. Dabei soll 
möglichst kostengünstig, kli-
mafreundlich und barrierearm 
gebaut werden, außerdem gibt 
es denkmalpflegerische Aufla-
gen. Deshalb soll der Umbau 
schrittweise erfolgen. 

Mit der Juryentscheidung 
beginnt eine sechsmonatige 
Frist: In dieser Zeit muss der 
Verein die Finanzplanung mit 
Banken konkretisieren, För-
dermittel einwerben und den 
Bauantrag vorbereiten. Der 
Erbbaurechtsvertrag mit der 
Stadt Leipzig sieht dann eine 
Laufzeit von 99 Jahren vor. 
Mehr dazu unter: www.leipzig.
de/konzeptverfahren. ■

Teil der Torgauer 
Straße wird saniert

Die Torgauer Straße kann ab 
Mai 2023 zwischen Hohenti-
chelnstraße und Karolusstraße 
saniert werden. Dazu gehört 
auch der Kreuzungsbereich 
Torgauer Straße/Hohenti-
chelnstraße. Den entsprechen-
den Bau- und Finanzierungs-
beschluss in Höhe von rund 
505 000 Euro hat die Stadtspitze 
jetzt auf Vorschlag von Bau-
bürgermeister Thomas Dien-
berg auf den Weg gebracht. 
Spurrinnen und Risse werden 
beseitigt, sodass die Straßen-
konstruktion von 1995 erheb-
lich länger genutzt werden 
kann. Die Asphaltdeckschicht 
wird dabei ab- und eine neue 
Deckschicht aufgetragen. Die 
Arbeiten dauern etwa acht 
Wochen in mehreren Bauab-
schnitten mit wechselnder 
Verkehrsführung. ■

Leuschner-Platz: Stadt startet Umfrage zum Freiflächen-Wettbewerb
Der Wilhelm-Leuschner-Platz 
soll wieder Teil des le-
bendigen Leipziger Stadt- 
zentrums werden. Geplant sind 
innenstadtnaher geförderter 
Wohnraum, Platz für wissen-
schaftliche Institutionen und 
städtische Einrichtungen, Bü-
ros und Einzelhandel und eine 
zukunftsweisende Gestaltung 
der öffentlichen Freiflächen.

Für diese Gestaltung (Platz, 
Quartiersplatz und Erschlie-
ßungsstraßen) wird in der 
zweiten Jahreshälfte 2023 ein 
Wettbewerb durchgeführt. 
Grundlage hierfür ist der kurz 
vor dem Satzungsbeschluss ste-

hende Bebauungsplan Nr. 392 
„Wilhelm-Leuschner-Platz“, 
welcher sich vom Innenstadt-
ring am Roßplatz über die 
Grünewaldstraße und Wind-
mühlenstraße bis zum Peters-
steinweg erstreckt.

Dafür startet nun eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, um 
die Ziele und Inhalte des Wett-
bewerbs zu ergänzen. Dabei 
sind vor allem der zukünftige 
Charakter des Stadtplatzes 
und die denkbaren Nutzungs-
möglichkeiten der Bürger von 
großem Interesse. 

Alle Leipzigerinnen und 
Leipziger sind herzlich eingela-

den, sich mit ihren Anregungen 
und Ideen einzubringen. Dafür 
gibt es zwei Wege: online im 
Rahmen einer Umfrage vom 
23. Januar bis 12. Februar unter 
www.leipzig.de/wilhelm-leu-
schner-platz oder direkt auf 
dem Platz am Infostand des 
Stadtplanungsamtes zu folgen-
den Terminen:
• Donnerstag, 26. Januar von 

15 bis 18 Uhr, 
• Dienstag, 31. Januar von  

12 bis 15 Uhr 
• Samstag, 4. Februar von  

10 bis 13 Uhr
• Freitag, 10. Februar von  

15 bis 18 Uhr. ■

6000 Besucher – so viele kamen allein zur Eröffnung des Leip-
ziger Weihnachtsmarktes am 22. November 2022 an die Markt-
bühne. Insgesamt – so die Bilanz zum Ende des Marktes kurz 
vor Weihnachten – wurden mehr als zwei Millionen Gäste ge-
zählt. Das waren fast so viele wie im Rekordjahr 2019, als Wet-
ter und Wirtschaftslage die optimalen Voraussetzungen für den 
Weihnachtsmarkt boten. Die besucherstärkste Woche war die 
Eröffnungswoche, der beste Tag der erste Samstag. An diesem 
Tag kam auch der Weihnachtsmann in Leipzig an. Der Leipzi-
ger ging durchschnittlich viermal auf den Weihnachtsmarkt. 
Die 25 000 Kindertassen dieses Jahrgangs waren bereits nach 
dem dritten Marktwochenende ausverkauft. ■

■ Zahl der Woche

6000

Baubürgermeister Thomas Dien-
berg gab mit Ulrich Meyer (KWL) 
und Ronald Juhrs (LVB/v. l.) die 
Ratzelstraße frei. Foto: L-Gruppe

Städtische Lastenräder 
weiterhin im Verleih

Mit rund 3000 Ausleihen über 
insgesamt 6800 Stunden ist 
das Pilotprojekt von Stadt 
Leipzig und TINK (Transport- 
rad Initiative Nachhaltiger 
Kommunen) zum Lastenrad-
verleih planmäßig Anfang 
Dezember ausgelaufen. Mit 
dem Unternehmen Nextbi-
ke konnte jedoch jetzt eine 
Vereinbarung zum vorü-
bergehenden Weiterbetrieb 
geschlossen werden: Die 15 
städtischen Lastenräder kön-
nen daher weiterhin an sieben 
Stationen im Stadtgebiet 
ausgeliehen werden. Einen 

Überblick zu den Leihsta-
tionen gibt es unter www.
leipzig.de/lastenradverleih.

Eine erste Bilanz des Pi-
lotprojekts nach 22 Wochen 
(Stand: 7. Dezember) fällt 
– trotz Schneeeinbruchs auf 
den letzten Metern – positiv 
aus: Im Schnitt wurden mit 
insgesamt 30 Rädern 136 
Ausleihen pro Woche erzielt. 
Stoßzeiten waren dabei die 
Wochenenden sowie die 
Freitage. Der insgesamt aus-
leihstärkste Monat war der 
August, mit 731 Ausleihen 
über 2239 Stunden. ■

Mit diesem Motiv wirbt Leipzig für die Umfrage. Quelle: StadtLabor
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommu-
nalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.  Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

Michael 
Neuhaus

Stadtrat

Fast die Hälfte der Gebäude in Deutschland 
finden sich in den untersten Energieeffizi-
enzklassen F-H wieder. Um eine angenehme 
Raumtemperatur zu erreichen, muss also 
mehr geheizt werden. Bewohnt werden ener-
getisch schlechte Gebäude besonders häufig 
von Menschen mit geringem Einkommen. 

Hohe Energiepreise treffen dadurch vor 
allem einkommensschwache Haushalte mit 

voller Wucht. Auch wenn 
die Mieterinnen und Mie-
ter in der Regel keinen Ein-
fluss auf den energetischen 
Zustand ihrer Wohnung 
haben, sind allein sie es, die die steigenden 
Nebenkosten begleichen müssen. Die Mo-
dernisierungsumlage, mit welcher energe-
tische Sanierungen und Modernisierungen 

vorangetrieben werden 
sollen, ist oft intransparent 
und treibt die Mieten in die 
Höhe. Einkommensschwa-
che Mieterinnen und Mieter 

stehen vor einem Dilemma: Wird energetisch 
saniert, wird die Miete für sie unbezahlbar. 
Wird nicht saniert, werden die Nebenkosten 
unbezahlbar.

Auf unseren Antrag hin fand das För-
derprogramm „Energieeffizienz mit sta-
bilen Mieten“ Einzug in das Energie- und 
Klimaschutzprogramm 2030. So sollen 
besonders energieineffiziente Gebäude bei 
gleichbleibender Miete energetisch saniert 
werden. Eine Win-Win-Situation: weniger 
Nebenkosten, mehr Klimaschutz und eine 
stabile Miete. ■

Klimaschutz hoch, 
Nebenkosten tief!

Falk 
Dossin

Stadtrat

Es gibt Dinge, die gehören zur Weihnachts-
zeit einfach dazu. Für manchen ist das der 
Gang zum Weihnachtsmarkt mit Glühwein 
und Kräppelchen. Für andere ist es der 
Besuch des Weihnachtszirkus Aeros auf 
der Leipziger Kleinmesse. Viele Leipziger 
besuchen den Zirkus gern, freuen sich 
auf die mutigen Artisten und imposanten 
Darbietungen. Mehr noch hingefiebert 

haben aber die Kinder, 
die das Zirkuszelt mit 
Vorfreude aufsuchten 
und mit großen Augen 
und Mündern dasaßen, 
wenn es dann hieß: „Manege frei“.

Jetzt heißt es aber „Abschied nehmen“. 
So zumindest will es die Stadtverwaltung. 
Nach 17 Jahren ist der Weihnachtszirkus 

Aeros nicht mehr will-
kommen. Denn die Stadt 
strebt nach Größerem. Ein 
niederländischer Zirkus 
soll zukünftig am Cotta-

weg gastieren. Davon verspricht sich die 
Verwaltung mehr Zuschauer und mehr 
Resonanz in der Öffentlichkeit. Ob sich 
der Wechsel fiskalisch auszahlt, steht in 

den Sternen. Im Sinne regionaler Wirt-
schaftsförderung ist es jedenfalls nicht, 
einen Zirkus mit Leipziger Wurzeln und 
50 Mitarbeitern vom Hof zu jagen. Und 
das öffentliche Echo ist ob der Art und 
Weise verheerend. Was zukünftig nicht 
nur zur Weihnachtszeit auch fest dazu-
gehören sollte, wäre ein transparentes 
und faires Verfahren der Verwaltung! ■

Fairness für  
Zirkus Aeros!

Gegen das  
Vergessen!

Karl-Heinz
Obser

Stadtrat

Angesichts der entsetzlichen Kriegsereig-
nisse in der Ukraine finden erneut Flucht 
und Vertreibung von Millionen Menschen 
aus ihren angestammten Siedlungsgebieten 
statt. Unterstützung und Solidarität sind 
fraglos angebracht – die Stadt Leipzig und 
ihre Bürger leisten dies, so gut sie können. 
Die AfD-Fraktion hatte vor diesem Hin-
tergrund in der letzten November-Rats-

versammlung bei OBM 
Jung angefragt, wie die 
Verwaltung die deutschen 
Vertriebenen in unserer 
Stadt mit ihren Anliegen 
unterstützt, welche seinerzeit – die verlore-
ne Heimat im Herzen – einen großen Beitrag 
zum Wiederaufbau in der Nachkriegszeit 
Leipzigs geleistet hatten. „Integration“ war 

übrigens eine Selbstver-
ständlichkeit, die dankbar 
angenommen wurde. In 
diesem Zusammenhang 
erinnert unsere Fraktion 

daran, dass die Friedliche Revolution es 
überhaupt erst ermöglicht hatte, dass am 
9. Januar 1991 in Leipzig der Kreisverband 
des Bundes der Vertriebenen (BdV) aus 

Schlesien, Ostpreußen, dem Sudetenland 
und anderswo als Interessengemeinschaft 
gegründet werden konnte. Leider war in 
der Stellungnahme des Kulturdezernates 
erkennbar, dass die Umstände von Tod 
und Vertreibung Millionen Deutscher 
nach 1945 aus ihrer Heimat eher negiert 
werden. Für die AfD-Fraktion ein beschä-
mendes Zeugnis des Zeitgeistes! ■

Anja 
Feichtinger

stv. Fraktionsvorsitzende

Parkplätze vorgesehen. So 
jedoch, wie die Zuwegung 
geplant ist, müssen alle 
Schülerinnen und Schüler 
zwangsweise den Park-
platz überqueren, um die Schule oder die 
Sporthalle erreichen zu können. Der Park-
platz im Eingangsbereich lädt geradezu dazu 
ein, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto 

direkt vor der Schultür 
absetzen. Gepaart mit Lehr-
kräften, die dort ihre Au-
tos abstellen wollen, und 
Kindern, die den Bereich 

queren müssen, entsteht eine gefährliche 
Mischung. Hier hätten wir uns mehr Weit-
blick der planenden Abteilung gewünscht. 
Gerade vor Schulen treffen sich Kinder und 

Eltern, reden miteinander und tauschen sich 
aus, Kinder spielen dort vor und nach dem 
Unterricht. Kinder brauchen sichere Räume 
und Möglichkeiten, den Schulweg, egal ob 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad, selbstständig 
bewältigen zu können, aber sicher keine 
Parkplätze direkt vor der Schultür! Wir hal-
ten eine Umplanung des Eingangsbereichs 
daher für dringend geboten. ■

Schulneubau  
Tauchaer Straße

Die Stadt wird an der Tauchaer Straße eine 
neue Grundschule bauen. Die Planung  
weist allerdings aus unserer Sicht eklatante 
Mängel auf. Vor allem kritisieren wir, dass 
die Planungen zum Eingangsbereich der 
Schule gefährliche Situationen geradezu 
begünstigen, statt einen sicheren Weg zu 
Schule und Sporthalle zu ermöglichen. Direkt 
im Eingangsbereich der Schule sind zehn 

nach dem Motto „Versu-
chen kann man es ja mal“ 
werden derzeit mutmaß-
lich gleich bei mehreren 
Amtsleiterposten Hänge-
partien erzeugt und längst ausgewählte, 
wohlbegründete Personalentscheidungen 
plötzlich wieder zur Disposition gestellt. 
Ob das der vertrauensvollen Zusammen-

Pöstchen- 
geschacher

Ute Elisabeth 
Gabelmann

Stadtrat

Dass die Fachbürgermeisterposten nicht 
ausschließlich nach Kompetenz, sondern 
in einem hohen Maße auch nach Parteibuch 
vergeben werden – das möchte die Sächsi-
sche Gemeindeordnung so, und daran hat 
man sich gewöhnt. Es verwundert daher 
leider wenig, dass es neuerdings offenbar 
Bestrebungen gibt, auch Amtsleiterposten 
nach dem gleichen Schema zu besetzen. Frei 

arbeit sowohl unter den 
Stadträten als auch mit 
den künftigen Amtslei-
tern dienlich ist, scheint 
keine Frage. Machtbasis 

verbreitern scheint das Gebot der Stunde. 
Die Langzeitfolgen solcher Machtspiel-
chen sind absehbar: Diese schwächen 
das Vertrauen in die Urteilsfähigkeit des 

Stadtrates und seiner Mitglieder sowie 
in die Kompetenz der Stadtverwaltung. 
Die Leipziger müssen sicher sein können, 
dass wir für die Herausforderungen der 
Zukunft die Besten ihres Fachs auswäh-
len und eben nicht die uns politisch Ge-
nehmsten. Zustimmung? Widerspruch? 
Empörung? Lassen Sie uns diskutieren 
unter anfragen@polilytik.de. ■

Annette 
Körner

Stadträtin

Nicht zu übersehen sind Energiekrise, 
Klimawandel und Extremwetterereig-
nisse, ebenso die Zukunftssorgen aller 
Generationen. Wir sind noch weit entfernt, 
klimaneutral und zukunftssicher zu wirt-
schaften. In der aktuellen Haushaltsbera-
tung erreichten uns im Fachausschuss für 
Umwelt, Klima, Ordnung (UKO) deshalb 
92 Änderungsanträge. Uns Grünen geht 

es in der Energiewende 
und dem Umweltschutz 
viel zu langsam voran, 
wir ringen im Rat u. a. um 
mehr Mittel zum Baum-
schutz und -aufwuchs, mehr Solarenergie 
und Windkraft sowie Bürgerinformationen 
und -beteiligungen. Wir nehmen den 
Klimanotstand und die Krisen ernst und 

sehen dringenden Bedarf, 
den Haushalt der Stadt da-
rauf stärker auszurichten. 
Dazu suchen wir Mehr-
heiten und lehnen Sparen 

an falscher Stelle ab. Im UKO habe ich als 
Vorsitzende die Aufgabe, dass wir fair und 
demokratisch miteinander umgehen, denn 
die Themen bewegen alle. Zusätzlich zum 

Umwelt- und Klimaschutz geht es auch 
um Fragen zu Vandalismus und Verfas-
sungsgegnern, ausreichend Mittel für 
die Feuerwehr und den Rettungsdienst 
sowie die nachhaltige Stadtentwicklung. 
Angesichts der heutigen Herausforde-
rungen müssen wir eine lebenswerte 
Zukunft sichern, für uns und folgende 
Generationen! ■

Zukunft an  
seidenen Fäden
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Einbrecher müssen draußen bleiben
Das eigene Zuhause wirksam gegen Einbruchversuche absichern

(djd). Schlagen Einbrecher 
nur zu nächtlicher Stunde 
zu? Die Antwort lautet nein. 
Wie eine Auswertung von 
Statista zeigt, ereignen sich 
61,5 Prozent aller Einbrüche 
in Deutschland tagsüber 
zwischen 8 und 18 Uhr und 
besonders oft im Monat 
Dezember. Die Vorgehens-
weise der Eindringlinge: 
Meist sind es leicht zugäng-
liche Fenster im Erdgeschoss 
oder Terrassentüren, über die 
sie ins Haus gelangen. Für das 
Aufhebeln nicht geschützter 
Zugänge brauchen die Täter 
oft nur wenige Sekunden. Ein 
effektiver Einbruchschutz 
setzt genau an diesen neu-
ralgischen Punkten an.
 

Täter gar nicht erst  
ins Haus gelangen lassen

Weil Einbrecher oft in ähnli-
cher Form agieren, lässt sich 
ihr Verhalten gut vorher-
sagen - was wiederum die 
Gegenmaßnahmen erleich-
tert. „Die Täter sind darauf 

bedacht, sich schnell und 
unauffällig Zutritt zum Haus 
zu verschaffen. Sobald sie 
Gefahr laufen, auf frischer Tat 
ertappt zu werden, suchen 
sie erfahrungsgemäß sofort 
das Weite“, erklärt Ralf 
Mikitta, Sicherheitsberater 
des Verbandes für Wohnei-
gentum Baden-Württemberg 
und Experte beim Anbieter 
Mikitta GmbH. Deshalb sei 
das Ziel hochwertiger Ein-
bruchstechnik, die Ganoven 
frühzeitig zu erkennen, bevor 
sie überhaupt ins Haus gelan-
gen und sie mit lauten Alarm-
geräuschen in die Flucht zu 
schlagen. Alarmsysteme auf 
Funkbasis wie die Listener 
V7 können auch nachge-
rüstet werden und überwa-
chen gezielt die häufigsten 
Angriffspunkte wie Fenster 
und Türen im Erdgeschoss. 
Die Anlage kann dabei zuver-
lässig normale Geräusche 
von einem Einbruchsversuch 
unterscheiden, bei einem 
Angriff sind Akustik- und 

Lichtsignale möglich. Auf-
grund der Funktechnik sind 
für die Installation keine 
zusätzlichen Steuerleitungen 
notwendig.
 

Sicherheitszentrale 
für das Eigenheim

 Die Sicherheitstechnik kann 
aber nicht nur Einbrecher 
erkennen und abschrecken. 
Für Erweiterungen sind 
ebenfalls Wasser-, Rauch- 
und Gasmelder erhältlich, 
sodass aus der Alarmanlage 
eine umfassende Sicherheits-
zentrale für die eigenen vier 
Wände wird. Unter www.
alarmanlage-einbruchschutz.
de gibt es ausführliche Infor-
mationen und eine Kontakt-
möglichkeit. Hauseigentü-
mer können zusätzlich auf 
Nummer sicher gehen, wenn 
die installierte Alarmanlage 
die europäische Norm EN 
50131 erfüllt. Damit ent-
spricht sie auch den hohen 
Anforderungen und Emp-
fehlungen der Polizei.

Schlecht gesicherte Fenster im Erdgeschoss oder Terrassen-
türen stellen förmlich eine Einladung für Einbrecher dar. Ein 
Funksystem überwacht diesen Bereich und schlägt die Täter 
lautstark in die Flucht.
Foto: djd/LISTENER Sicherheitssysteme GmbH/shutterstock

Wärme im Haus halten
Mit Vorhängen Energie sparen

(djd). Energiesparen lautet das 
Gebot der Stunde. Schon ein 
Absenken der Raumtemperatur 
um ein bis zwei Grad Celsius 
bringt eine spürbare Ersparnis 
in der Heizsaison mit sich. 
Zusätzlich lohnt es sich, Wär-
meverluste über die Fenster zu 
minimieren. Dabei helfen etwa 
Thermovorhänge, Wabenplis-
sees oder Rollos. „Die Systeme 
schließen Kältebrücken am 
Fenster. Das bewahrt den Raum 
im Winter vor Auskühlung 

und im Sommer vor Über-
hitzung“, sagt Ann-Kathrin 
Schmidt, Geschäftsführerin des 
Fachhandelsrings (FHR). Für 
mehr Behaglichkeit am Boden 
lässt sich mit Wärmeparkett, 
dem Naturmaterial Kork oder 
Teppichböden als effektivem 
Wärmespeicher sorgen. Mehr 
Tipps dazu bietet der Fach-
handel vor Ort, unter www.
werkhaus-raum.de etwa finden 
sich Ansprechpartner aus der 
Region.

So wird‘s gemütlich: Vorhänge und Sichtschutzelemente 
lassen weniger Heizwärme über die Fenster nach außen 
entweichen.  Foto: djd/Werkhaus
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624 689 Einwohner zählt Leip-
zigs Amt für Statistik und 
Wahlen zum Ende des Jahres 
2022. Leipzig verzeichnet da-
mit im vergangenen Jahr ein 
Rekord-Bevölkerungsplus. Die 
Stadt konnte  knapp 52 000 Zu-
züge und über 35 000 Fortzüge 
verbuchen, der daraus resul-
tierende Wanderungssaldo, 
also die Differenz aus Zu- und 
Wegzügen ergibt ein Plus von 
16 399 Personen. Damit sei das 
Jahr 2022 auch das Jahr mit 
dem größten Wanderungsüber-
schuss in Leipzig seit Beginn 
der Aufzeichnungen, erklären 
die Statistiker. „Das Bevölke-
rungswachstum 2022 spiegelt 
die große Gastfreundschaft 
und die Unterstützung für die 
ukrainischen Kriegsflüchtlinge , 
aber auch die großen Herausfor-
derungen und das Engagement 
der Stadt Leipzig und ihrer 
Bürgerschaft, die sich dieser 
Herausforderung stellen und 
Menschen in Not unterstützen“, 
kommentiert Verwaltungsbür-
germeister Ulrich Hörning die 
aktuelle Einwohnerzahl. ■

Ein Neubau in Holz für die Kita Kändlerstraße

Eine Kita in Holzbauweise soll 
ab Herbst 2023 in der Grünauer 
Kändlerstraße 11 entstehen 
und das derzeitige Gebäude 
ersetzen. Errichten will die Stadt 
den Holzbau für 165 Kinder 
(45 Krippenkinder und 120 
Kindergartenkinder) und damit 
in Grünau weiterhin genügend 
Kita-Plätze sicherstellen. Au-
ßerdem plant Leipzig auch in 
dieser Kita ein Kinder- und 
Familienzentrum (KiFaZ), das 
im Stadtteil mit vielen Ange-
boten für Eltern, Familien und 
Besucher aufwartet. Eröffnet 
werden soll das Gebäude 
im dritten Quartal 2024. Am  
9. Februar wird die Verwaltung 
den Baubeschluss dazu dem 
Stadtrat vorlegen.

Die 128 Kinder der Ein-
richtung sind momentan in 
die Kita Liliensteinstraße 
umgezogen. Bis August 2023  

Schmucke Kita aus Holz: Als zweigeschossiges, energieeffizientes Gebäude mit begrüntem Dach 
wird sie entlang der Kändlerstraße entstehen. Visualisierung: wittig brösdorf architekten, Leipzig

Leipzig plant für 165 Kinder in Grünau Ersatzbau mit integriertem Kinder- und Familienzentrum

Singen und Segen fürs Rathaus

Das Statistische Jahrbuch 2022 
des Amtes für Statistik und 
Wahlen ist erschienen und ab 
sofort auf der Internetseite der 
Stadt Leipzig www.leipzig.
de/statistik online einsehbar. 
Es enthält eine Fülle statisti-
scher Angaben aus nahezu al-
len Lebensbereichen der Leip-
ziger Stadtgesellschaft. Unter 
anderem dokumentiert es die 
Auswirkungen des zweiten 
Jahres der Corona-Pandemie.

In 15 Kapiteln und auf 270 
Seiten wird in bewährter Weise 
die Leipziger Statistik für das 
Jahr 2021 fortgeschrieben. So 
stieg die Zahl verstorbener 
Leipzigerinnen und Leipziger 
auf einen Rekordwert von 7 088 
Personen. Die Umzugsdyna-
mik hat sich zwar auf dem 
niedrigen Niveau von 2020 
wieder stabilisiert, doch der 
Wanderungsgewinn aus Zu- 
und Wegzügen ist weiter auf 
4 049 Personen abgeschmolzen 
(Stand 31. Dezember 2021) – 
den niedrigste Wert seit 2009.

Schmerzliche Rückgänge 
bei den Zahlen der Besu-
cherinnen und Besuchern 
mussten die Leipziger Kul-
tureinrichtungen hinnehmen: 
Gewandhaus um 85 Prozent, 
Kinos um 67 Prozent, Museen 
um 61 Prozent, Städtische 
Bibliotheken um 31 Prozent, 

Statistisches Jahrbuch 
2022 erschienen

Zoo um 30 Prozent, jeweils 
gegenüber 2019.

Eingebrochen sind zudem 
die Passagierzahlen am Flugha-
fen Leipzig-Halle um 74 Prozent 
auf 669 886 Personen sowie die 
Übernachtungszahlen in den 
Leipziger Beherbergungsbetrie-
ben um 44 Prozent auf 2 032 638 
Besucher. Die durchschnittliche 
Bettenauslastung lag bei 27,4 
Prozent, im Jahr 2019 waren es 
noch 49,2 Prozent.

Andererseits ist es eine 
gute Nachricht, dass Leipzig 
wirtschaftlich recht gut mit der 
Pandemie fertiggeworden ist: 
Die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten 
ist im Pandemiejahr 2021 um 
weitere 5.500 Personen ange-
stiegen, die Arbeitslosenquote 
sank auf 6,1 Prozent und damit 
auf Vorpandemieniveau ab, die 
Zahl der Unternehmen und 
Handwerksbetriebe ist stabil, 
und die Steuereinnahmen der 
Stadt wuchsen auf einen neuen 
Rekordwert von 747 Millionen 
Euro an. Auch fernab der Pan-
demie enthält das Jahrbuch viele 
Kennzahlen des Jahres 2021 
aus unterschiedlichen Quellen 
beziehungsweise eigenen städ-
tischen Erhebungen.  ■

Wohngeld für 21 400 Haushalte
Leipzig ist auf wachsende Anzahl von Anträgen vorbereitet – Bearbeitungszeit verlängert sich

Mehr staatliche Unterstützung: Rund 21 400 Haushalte mit kleinem Einkommen sind 2023 in Leipzig berechtigt, Wohngeld zu bean-
tragen.  Foto: AWS/Reinsch

Tage der offenen 
Türen an Schulen

Gesundheitsangebote für Migranten: 
Mehrsprachige Broschüre aktualisiert

Das Gesundheitsamt und das 
Referat für Migration und In-
tegration haben die Broschüre 
„Mehrsprachige gesundheits-
bezogene Angebote in Leipzig“ 
überarbeitet und in der achten 
Auflage herausgegeben. Hier 
sind Zahnärzte, Logopäden, 
Hebammen und Angebote des 
Gesundheitsamtes sowie vie-
ler weiterer gesundheitsbezo-
gener Beratungsstellen in Leip-
zig aufgelistet. Das Heft richtet 
sich einerseits an Migrantinnen 
und Migranten, um sie mit die-
sen Angeboten in ihrer Mutter-

sprache zu unterstützen. Ande-
rerseits sind Ärztinnen und Ärz-
te sowie Mitarbeitende im Ge-
sundheitsbereich und in Bera-
tungsstellen angesprochen, da-
mit diese Patienten dementspre-
chend weitervermitteln können. 
Die Suchbegriffe sind ins Arabi-
sche, Englische, Französische, 
Persische und Russische über-
setzt. Die Broschüre liegt im Ge-
sundheitsamt nebst Außenstel-
len aus, außerdem im Willkom-
menszentrum, und ist auch im 
Internet unter www.leipzig.de/
gesundheit zu finden. ■

Sozialamt, 
Abteilung Wohngeld
Prager Straße 21
04103 Leipzig
Telefon: 0341 123-115
Fax: 0341 123-6540
E-Mail: 
wohngeld@leipzig.de
Webseite: 
www.leipzig.de/wohngeld

Bevölkerungsplus: 
Leipzig mit neuem 
Einwohnerrekord

47 kleine Emmas und 55 
Karls kamen 2022 in Leipzig 
zur Welt. Damit hat Karl den 
Vornamen Emil als beliebtes-
ten Jungennamen abgelöst. 
Er rangiert in diesem Jahr auf 
Platz 5. Anders bei den jungen 
Damen: Emma hat sich nach 
einem kurzen Intermezzo von 
Charlotte (Platz 1 in 2021) wie-
der ihren Spitzenrang aus dem 
Jahr 2020 gesichert. Auf den 
Plätzen 6 bis 9 gibt es übrigens 
Gerangel: Mathilda, Mia, Mila 
und Mira wurden jeweils 31-
mal in Geburtsurkunden als 
erste Vornamen vermerkt. Die 
Nase vorn hat, wer auch im 
Alphabet weiter vorn kommt: 
Bei den Jungen konkurrieren 
Anton und Ben mit jeweils 38 
Nennungen um Platz 6 und 

Emma und Karl führen die  
Hitliste der Vornamen 2022

7; Felix und Oskar liegen auf 
Platz 9 und 10 mit je 34 Babys 
gleichauf. Insgesamt hatten die 
Standesbeamtinnen und Stan-
desbeamten im vergangenen 
Jahr 6751 Neugeborene zu be-
urkunden, die im Stadtgebiet 
oder in einer Leipziger Klinik 
entbunden wurden. Darunter 
waren 3488 Jungen und 3262 
Mädchen, bei einem Baby war 
das Geschlecht unbestimmt. 
Im Vorjahr waren es 7138 
Neugeborene gewesen. 4021 
Kinder bekamen von ihren 
Eltern nur einen Namen, 2459 
Babys erhielten zwei oder mehr 
Vornamen. Die komplette Na-
mensliste unter: 

www.leipzig.de/
vornamen

www.leipzig.de/
statistik

dient das derzeitige Objekt 
in der Kändlerstraße noch für 
die Betreuung von 35 ukraini-
schen Flüchtlingskindern. Im 

Herbst dieses Jahres soll der 
dreigeschossige unterkellerte 
Bestandsbau dann endgültig 
abgerissen werden. ■

Am 10. Februar werden wieder 
die Bildungsempfehlungen 
für Grundschülerinnen und 
-schüler ausgereicht. Um sich 
pünktlich bis zum 3. März an 
einer weiterführenden Schule 
anzumelden, müssen Eltern 
und Kinder zügig entscheiden, 
welche Schule geeignet ist. Da-
für können die Tage der offenen  
Tür an Schulen hilfreich sein – 
wer jetzt noch öffnet, steht unter 
www.leipzig.de/schulen. ■ 

■ Infos / Kontakte

Sankt Georg: Zentrum für Notfallmedizin gegründet
Ein neues Zentrum für Not-
fallmedizin hat im städtischen 
Klinikum St. Georg seinen 
Betrieb aufgenommen. Die 
Klinik verbessert dadurch die 
Zusammenarbeit innerhalb 
des Hauses sowie mit dem 
Rettungsdienst. Für Akut- und 
Notfallpatienten ergibt sich 
eine bestmögliche Versorgung:  
Sie können schneller auf die 
Stationen verteilt werden, die 

die notwendigen Behandlun-
gen anbieten und die Therapie 
zügig einleiten können. Damit 
verkürzen sich Wartezeiten, 
und die Kapazitäten der Klinik 
werden besser ausgelastet. Für 
den medizinischen Nachwuchs 
bedeutet das Zentrum außer-
dem beste Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Etwa 50 000 Patientinnen 
und Patienten jährlich werden 

in der Notaufnahme des Klini-
kums behandelt, Tendenz stei-
gend. Ein Drittel etwa muss sta-
tionär aufgenommen werden. 
Jetzt könne eine zielgerichtete 
Behandlung für alle Patienten 
durch die Notaufnahme oder 
den kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst erfolgen, erklärt 
Dr. Jörg Böhme, Leiter des Zen-
trums und Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie, Orthopädie 

und septische Chirurgie. Die 
Mitarbeiter des neuen Zen- 
trums seien in allen Bereichen 
der prä- und innerklinischen 
Notfallmedizin langjährig tä-
tig und ausgebildet. Auf diese 
Weise gewährleiste die Klinik 
die erstklassige Versorgung 
der Notfallpatienten durch 
fachliche Expertise, optimale 
Arbeitsabläufe und kurze Wege 
zu den Fachabteilungen. ■

n Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlauf-
punkt für Leipziger, die sich 
einbringen oder informieren 
wollen, es bietet zudem eine 
Plattform für Bürgerbeteili-
gung und Engagement.

18.01. – 17.02.2023 
Ausstellung: Ergebnisse des 
städtebaulichen Wettbe-
werbs für den Bereich Alte 
Messe West 
Eröffnung: 18.01., 11 Uhr

Ort: Burgplatz 1/Stadthaus,  
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten: 
Di. bis Do.  13–18 Uhr
Fr.  13–15 Uhr
Telefon:        123 20 10
E-Mail:  stadtbuero@  
  leipzig.de

www.leipzig.de/
stadtbuero

Handwerkskammer 
berät Migranten im  

Willkommenszentrum

Das Willkommenszentrum 
(WLZ) in der Otto-Schill-Straße 2 
startet am 19. Januar mit einem 
neuen Spezialangebot ins Jahr 
2023. Die Handwerkskammer 
zu Leipzig berät künftig einmal 
monatlich donnerstags junge 
Migrantinnen und Migranten zu 
Ausbildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten im Handwerk. Sie 
erhalten Gelegenheit zu einem 
persönlichen Gespräch über 
eine Ausbildung im Handwerk, 
berufliche Orientierung oder die 
Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse. Das Team Integra-
tion der Handwerkskammer zu 
Leipzig zeigt außerdem Karrie-
remöglichkeiten im Handwerk 
auf und bietet nützliche Tipps 
für die erfolgreiche Lehrstel-
lensuche. Auch Abiturientin-
nen und Studienabbrecher mit 
Migrationsgeschichte können 
sich umfassend beraten lassen.
Weitere Termine der Sprech-
stunde: 23. März, 20. April, 
jeweils 13 bis 17 Uhr. Das WLZ 
erweitert seine Öffnungszeit 
am  Dienstag, hier ist das Team 
13 bis 18 Uhr vor Ort. Weitere 
Informationen sind nachzu-
lesen unter: www.leipzig.de/
willkommenszentrum. ■

Zum 1. Januar 2023 trat die 
größte Wohngeldreform in 
der Geschichte Deutschlands 
in Kraft. Rund zwei Millionen 
Haushalte können das neue 
„Wohngeld Plus“ bekommen 
– bisher waren es nur etwa 
600 000. Damit rund 1,4 Mil-
lion Haushalte erstmals oder 
wieder einen Anspruch auf 
Wohngeld.

Auch in Leipzig schnellen die 
Zahlen in die Höhe: Das Sozial- 
amt geht davon aus, dass in 
diesem Jahr in Leipzig 15 000 
Haushalte dazukommen. Da-
mit wächst 2023 die Zahl derer, 
die in der Stadt Wohngeld be-
ziehen dürfen, auf etwa 21 400 
Haushalte (2022: 6050). Das  
neue Antragsvolumen zu bear-
beiten, kostet Personal und vor 
allem Zeit.„Die durchschnittli-
che Bearbeitungszeit wird sich 
aufgrund der vielen neuen 
Anträge deutlich verlängern. 
Noch können wir nicht ver-
lässlich einschätzen, wie lange 
Bürgerinnen und Bürger jetzt 
warten müssen“, erklärt Ro-
bert Nitzsche, Abteilungsleiter 
Wohngeld im Sozialamt. Doch 
das Amt ist vorbereitet: „Wir 
werden zusätzliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die 
Bearbeitung der Anträge einset-
zen. Die Stellen dafür wurden 
schon im Dezember 2022 aus-
geschrieben.“ Insgesamt richtet 
das Amt 30 neue Stellen ein, um 

die Antragsflut zu bewältigen. 
„Auch das Bürgertelefon hilft 
und ist mit zusätzlichem Per-
sonal unter der Rufnummer 
0341-115 auf viele Anfragen 
zum Wohngeld eingerichtet“, 
sagt Nitzsche. Schon seit Juli 
2022 kann das Wohngeld auch 
online über die Plattform Amt 
24 beantragt werden.

Und hier die wichtigsten 
Fakten auf einen Blick:

Wer hat Anspruch auf Wohn-
geld?
Anspruch auf Wohngeld haben 
Haushalte mit einem geringen 
Einkommen, insbesondere Fa-
milien und Alleinerziehende so-
wie Seniorinnen und Senioren. 
Wohngeld wird als Zuschuss 
an Haushalte gezahlt, deren 
Einkommen knapp oberhalb 
der Grundsicherungsgrenze 
liegt. Es soll ihnen ein angemes-
senes und familiengerechtes 
Wohnen ermöglichen. Mit der 
Wohngeldreform können im 
Jahr 2023 Haushalte Wohngeld 
erhalten, deren Einkommen 
bislang die Grenzen für einen 
Wohngeldanspruch überschrit-
ten haben. Wer wissen will, ob 
ein Anspruch der Höhe nach 
besteht, kann dies im Internet 
mithilfe von zwei Wohngel-
drechnern herausfinden. Ein 
Link zu den Wohngeldrechnern 
ist auf der Internetseite der 
Stadt Leipzig www.leipzig.de/
wohngeld veröffentlicht.

Wo kann in Leipzig Wohngeld 
beantragt werden?
Leipziger Bürgerinnen und 
Bürger beantragen Wohngeld 
beim Sozialamt (siehe blauer 
Kasten). Der Wohngeldantrag 
kann online gestellt werden 
(www.leipzig.de/wohngeld) 
– eine persönliche Vorsprache 
ist nicht notwendig.

Wie viel Geld bekommt ein 
Wohngeldhaushalt?
Der Wohngeldbetrag wird sich 
im Jahr 2023 mehr als verdop-
peln. Er steigt von deutsch-
landweit 180 Euro pro Monat 
(ohne Reform) auf 370 Euro 
pro Monat.

Die Höhe des Wohngeldes 
ist abhängig von der Anzahl 
der Haushaltsmitglieder, der 
Miete des Wohnraums oder 
der Belastung bei selbstge-
nutztem Wohneigentum sowie 
dem Gesamteinkommen der 
Haushaltsmitglieder. Die ge-
naue Wohngeldhöhe wird für 
Leipzigerinnen und Leipziger 
im Sozialamt der Stadt Leipzig 
geprüft und festgelegt.

Wie werden Wohngeldhaus-
halte bei den steigenden Heiz-
kosten entlastet?
Eine dauerhafte Heizkosten-
komponente soll die steigenden 
Energiekosten abfedern, eine 
Klimakomponente soll erstmals 
Investitionskosten, etwa für 
energetische Gebäudesanie-

rung, dämpfen. Die Höhe der 
neuen Heizkostenkomponente 
richtet sich nach der Anzahl 
der Personen im Haushalt. Sie 
wird bei der Wohngeldberech-
nung zugeschlagen. Bei der 
regelmäßigen Anpassung des 
Wohngeldes wird die Höhe 
der Komponente erstmalig am 
1. Januar 2024 überprüft.

Was passiert mit Wohngeld-
haushalten, die bereits Wohn-
geld beziehen?
Wohngeldbewilligungen, wel-
che über den Jahreswechsel 
2022/2023 bestehen, werden 
automatisiert neu berechnet. 
In diesen Fällen erhalten alle 
wohngeldberechtigten Haus-
halte automatisch innerhalb 
des I. Quartals 2023 einen 
geänderten Bescheid und die 
entsprechende Nachzahlung. 
Eine gesonderte Antragstellung 
ist somit nicht erforderlich. ■

Sternsinger im Neuen Rathaus: 15 Kinder der Gemeinde St. Gertrud 
Engelsdorf besuchten am 6. Januar die Stadtverwaltung und wurden 
vom Ersten Bürgermeister Torsten Bonew in Empfang genommen. Die 
Kinder sangen mit ihm mehrere Lieder, schrieben den Jahressegen an 
die Bürotür von OBM Burkhard Jung und erhielten eine Spende für 
ihre Sammlung zugunsten von Kindern in Äthiopien. Foto: abl/sf

http://www.leipzig.de/gesundheit 
http://www.leipzig.de/gesundheit 
http://www.leipzig.de/schulen
http://www.leipzig.de/wohngeld
http://www.leipzig.de/wohngeld
http://www.leipzig.de/wohngeld
http://www.leipzig.de/statistik


www.leipzig.de/
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Am 30. Dezember 2022 ist das 
Chancen-Aufenthaltsrecht 
des Bundesministeriums 
des Innern in Kraft getreten. 
Dieses ermöglicht langjäh-
rig geduldeten Personen in 
Deutschland durch ein 18-mo-
natiges Aufenthaltsrecht, die 
notwendigen Voraussetzun-
gen für ein Bleiberecht zu 
erfüllen. 

Die Stadt Leipzig unter-
stützt die Umsetzung des neu-
en Gesetzes. Um ein schnelles 
Verfahren sicherzustellen, 
wird ab der zweiten Hälfte 
diesen Monats ein Online-An-
gebot auf www.leipzig.de/
auslaenderbehoerde zur Ver-
fügung gestellt. Dort finden 
Antragstellende Informatio-
nen über die Anspruchsvo-
raussetzungen. Der Antrag 
an die Ausländerbehörde 
soll möglichst einfach gestellt 
werden können. Nach der 
erfolgreichen Antragsbear-
beitung werden die biome-
trischen Daten erfasst und 
der Aufenthaltstitel ausge-
händigt. Im Februar sind 
gemeinsam mit dem Will-
kommenszentrum Leipzig 
Informationsveranstaltungen 
zum Chancen-Aufenthalts-
recht vorgesehen. 

Zu den Voraussetzungen 
des Chancen-Aufenthalts-
recht zählen insbesondere 
die Sicherung des Lebens-
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Zoo hält Eintrittspreise stabil

Der doppelte Elefantennachwuchs steht symbolisch für ein erfolgreiches Jahr 2022 des Leipziger Zoos. Der Septemberbulle Akito hat 
seinen Namen bereits gefunden (Jungtier links hinten). Für die Namenssuche des jüngsten Elefantenmädchens möchte sich der Zoo 
noch etwas einfallen lassen (Jungtier vorn).  Foto: abl/mg

Neues 
Aufenthaltsrecht

unterhalts, Kenntnisse der 
deutschen Sprache und der 
Nachweis der Identität. Au-
ßerdem muss die jeweilige 
Person am 31. Oktober 2022 
seit mindestens fünf Jahren 
geduldet, gestattet sein oder 
sich mit einer Aufenthaltser-
laubnis in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgehalten 
haben. Straftäter bleiben 
von der Chancen-Regelung 
ebenso ausgeschlossen wie 
Personen, die ihre Abschie-
bung aufgrund von wieder-
holten, vorsätzlichen und 
eigenen Falschangaben oder 
aktiver Identitätstäuschung 
verhindern. Für Angehörige 
der Kernfamilie wird von 
der Voraufenthaltsdauer 
abgesehen. Menschen, deren 
Integration im Rahmen des 
Chancen-Aufenthaltsrechts 
nicht gelingt, fallen auf den 
Duldungsstatus zurück.

Mit der neuen Regelung 
sollen Kettenduldungen ver-
hindert und die Zahl der 
Langzeitgeduldeten reduziert 
werden. Zum gesetzlichen 
Stichtag haben sich in der 
Bundesrepublik Deutschland 
248 182 geduldete Ausländer 
aufgehalten, davon 137 373 
seit mehr als fünf Jahren. In 
Leipzig erfüllen voraussicht-
lich 1400 Personen die zeitli-
chen Voraussetzungen für das 
Chancen-Aufenthaltsrecht. ■

Stadt Leipzig plant schnelles Verfahren

2022 war wieder deutlich zu warm

2,1 Grad Celsius: So stark ist 
die mittlere Temperatur in 
Leipzig im langjährigen Ver-
gleich angestiegen. Während 
die Durchschnittstemperatur 
in den Jahren zwischen 2011 
bis 2022 noch bei 10,6 Grad 
lag, erreichte die Jahres-
durchschnittstemperatur 2022 
bereits 11,2 Grad.

Die Steigerung um 2,1 Grad 
ergibt sich aus dem langjäh-
rigen Temperaturmittel, das 
das Amt für Statistik und 
Wahlen anhand der Daten 
des Deutschen Wetterdienstes 
analysiert hat. Für die Station 
Leipzig Holzhausen liegen 
seit 1851 Wetteraufzeichnun-
gen vor. In den Jahren 1851 
bis 1900 lag das langjährige 
Temperaturmittel noch bei 8,5 

Grad. Über den gesamten Be-
trachtungszeitraum stieg die 
Temperatur um durchschnitt-

Fördermittel für Schützenhof und RadrennbahnMehrweg: 
Stadtreinigung 

berät Gastro Für notwendige Sanierungen 
und Sicherheitsvorkehrungen 
hat die Stadt den Vereinen des 
Schützenhofes 163 000 Euro 
und der Radrennbahn 100 000 
Euro übergeben. 

Die Anlagen des Schützen-
hofes in der Hans-Driesch-
Straße sollen ab Frühjahr 
überdachte, wartungsfähige 

Wer sein Essen ‚to go‘ bestellt, 
soll es künftig in Mehrweg- 
anstatt Einwegverpackungen 
erhalten: Seit dem 1. Januar gilt 
die Novelle des Verpackungs-
gesetzes. Um Gastronomie- 
und Lebensmittelbetriebe 
dabei zu unterstützen, bietet 
die Stadtreinigung Leipzig 
zusammen mit der Regional-
gruppe des BUND Leipzig 
eine telefonische Beratungs-
stelle an. 

Die neuen Gesetzesauflagen 
verpflichtet alle Stellen, die Le-
bensmittel zum Verzehr außer 
Haus anbieten, Mehrwegver-
packungen bereitzustellen. 
„Die Novelle ist ein wichtiger 
Schritt zur Abschaffung von 
Einwegplastik und damit 
auch zur Genese einer nach-
haltigeren Wirtschaft. Daher 
wollen wir die Betriebe bei den 
notwendigen Schritten so gut 
es geht unterstützen“, erklärt 
Elke Franz, Kaufmännische 
Betriebsleiterin der Stadtreini-
gung Leipzig.

Das Beratungstelefon ist 
an Werktagen immer mon-
tags und mittwochs von 9 
bis 12 Uhr unter 0151/56 80 
69 72 erreichbar. Neben der 
Telefonberatung bietet das 
Beratungs- und Förderpro-
gramm der Stadtreinigung 
auch Informationsangebote 
und Möglichkeiten einer fi-
nanziellen Unterstützung für 
Mehrwegsysteme an. ■

Über 32 000 muskelbetriebene 
Boote an Leipzigs Schleusen

Neuer Rekord für Leipzigs 
Schleusen: Exakt 32 194 mus-
kelbetriebene Boote wurden 
im Jahr 2022 gezählt. Mit 3200 
mehr geschleusten Booten 
schlägt das vergangene Jahr 
damit das bisherige Rekord-
jahr 2018. Dies geht aus 
der Statistik des Amtes für 
Stadtgrün und Gewässer und 
des Kommunalen Eigenbe-
triebs Leipzig Engelsdorf 
hervor, dessen Mitarbeiter 
die Zählung an den Schleusen 
Connewitz und Cospuden 
vorgenommen hatten.

Die Bootsfahrer bewegten 
sich eher nicht allzu weit weg 
vom Stadtkern: Im Vergleich 
wurden in der Saison von 
April bis Oktober an der 
Schleuse Connewitz 21 156 
geschleuste muskelbetrie-
ben Boote gezählt und an 
der Schleuse Cospuden nur 
10 724 Boote. Während die 
Schleuse Cospuden rund 150 
Boote weniger als beim dor-
tigen bisherigen Allzeithoch 
2018 zählte, passierten die 
Schleuse Connewitz so viele 
muskelbetriebene Boote wie 
noch nie.

Auch die Fahrgastschiff-
fahrt erreichte eine leichte 
Zunahme mit 314 geschleus-
ten Motorbooten an beiden 
Schleusen. In den vergange-
nen zwei Sommern wurden 

277 Fahrgastschiffe erfasst. 
Dennoch liegt die Anzahl 
weit hinter den Zahlen der 
Jahre vor 2020 mit konstant 
400 bis 600 Schiffen pro Jahr. 

Erstmalig wurden 2022 an 
beiden Schleusen auch Stand-
Up-Paddling(SUP)-Boards 
erfasst. Der Sport erfreut 
sich auch auf den Leipziger 
Gewässern großer Beliebt-
heit. Insgesamt wurden 2557 
SUPs beim Umtragen an den 
Schleusen gezählt. Dort dür-
fen diese aus Sicherheitsgrün-
den nicht benutzt werden.

Der Schleusendienst des 
Kommunalen Eigenbetriebs 
Leipzig-Engelsdorf prüft die 
Schleusennutzung seit Jahren 
detailliert. Erfasst werden un-
ter anderem, welche Bootsty-
pen die Schleusen passieren, 
ob Boote umgetragen werden 
und wie viele Boote und Per-
sonen die Anlagen nutzen. 
Über die Jahre ist so eine 
aussagekräftige Nutzungs-
statistik entstanden, die von 
großer Bedeutung ist, um die 
wassertouristischen Entwick-
lungen begleiten und steuern 
zu können. Außerdem in-
formiert der Personendienst 
an den Schleusen über das 
Leipziger Neuseenland und 
unterstützt die Nutzer beim 
Passieren der Schleusenan-
lagen. ■

Geschossfänge erhalten, um 
der gesetzlich verankerten 
Schießstandrichtlinie sowie 
den Schallschutz- und Recy-
cling-Vorschriften gerecht 
zu werden. „Der Bestand an 
Schießsportanlagen in Leipzig 
ist ausreichend“, erklärt Sport-
bürgermeister Heiko Rosent-
hal. „Wichtig sind Neustruktu-

lich 0,01 Grad pro Jahr, seit 
1950 sogar um 0,03 Grad. Der 
Temperaturanstieg schreitet 

folglich immer schneller vo-
ran. Das zurückliegende Jahr 
2022 fügt sich in eine Dekade 
von besonders warmen Jahren 
ein. Den langjährigen Trend 
der Erwärmung visualisieren 
die sogenannten Warming 
Stripes auf sehr eindrückliche 
Art. Die letzten Jahre treten 
dabei besonders warm (tiefe 
Rottöne) hervor. In Leipzig 
(Station Holzhausen) war 
2020 mit einer Durchschnitt-
stemperatur von 11,5 °C  das 
bisher wärmste Jahr seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnun-
gen. Deutschlandweit waren 
die Jahre 2018 bis 2022 die 
wärmsten. ■

Warming Stripes zeigen die Erwärmung: Blaue Farbstreifen zeigen 
niedrige, rote Streifen hohe Temperaturen. Grafik: Stadt Leipzig/DWD

n Auf einen Blick

Beratung im UiZ

Wochenmärkte

Sportlerumfrage

Der Stadtsportbund Leip-
zig e.V. sucht die belieb-
testen Sportler Leipzigs in 
den Kategorien Sportlerin, 
Sportler und Mannschaft. 
Die Stimmabgabe ist per 
Stimmkarte oder online bis 
zum 28. Februar möglich. 
Weitere Informationen und 
alle Teilnehmenden unter 
www.ssb-leipzig.de. ■

Am Dienstag, 17. Januar, 
zwischen 17 und 18 Uhr, 
berät das Umweltinforma-
tionszentrum (UIZ) in der 
Prager Straße 118-136, Haus 
A.II, kostenlos zu Wohn-, 
Gewerbe und Freizeitbauten 
mit und ohne Fördermittel. 
Anmeldung zur persönli-
chen Beratung unter Tel. 
0341/123-67 11. ■

Nach einer wohlverdien-
ten Feiertagspause betreibt 
das Marktamt wieder an  
14 verschiedenen Stand-
orten über das Stadtge-
biet verteilt wöchentlich 
20 Wochenmärkte. Alle 
Standorte mit ihren jewei-
ligen Terminen sind auf 
www.leipzig.de/wochen-
markt zu finden. ■

Der Zoo Leipzig ist auf der 
Erfolgsspur zurück: Nach 
einem ungewissen Start ins 
Jahr 2022 erwachte der Zoo 
aus seinem pandemiebeding-
ten Winterschlaf. Auf zwei 
Jahre, die beide weniger als  
1,4 Millionen Besucherinnen 
und Besucher zählten, folgte 
ein Superjahr mit 1,87 Millio-
nen Gästen. Damit wurde 2022 
das drittstärkste Besucherjahr 
überhaupt. 

Neben dem spürbaren Nach-
holeffekt lockten auch die 
Neueröffnung des Aquariums, 
die Dinosaurierausstellung 

oder die erfolgreichen Tier- 
geburten Leipziger und Touris-
ten in den innerstädtischen Zoo. 
Riesenotter, Ozelots und allen 
voran die Elefanten erfreuten 
den Zoo unter anderem mit 
tierischem Nachwuchs. 

„Die allerschönste Nachricht 
ist: Wir können die Eintrittsprei-
se stabil halten. Mit den Besu-
cherzahlen können wir trotz 
Krisen auf eine Erhöhung der 
Eintrittspreise verzichten“, 
verkündet Zoodirektor Prof. 
Dr. Jörg Junhold nach einem 
Jahr, das gesellschaftlich und 
wirtschaftlich betrachtet kein 
einfaches war. Für den Zoo ging 

es positiv weiter, als das Riesen-
kinderfest „Kidz“ eine Spen-
densumme von 54 480 Euro 
erbrachte. Der Freundes- und 
Förderverein des Zoo Leipzig 
e.V. erzielte als Jahresergebnis 
2022 einen Spendenrekord von 
1,1 Millionen Euro. 

Für das neue Jahr hält der 
Zoo weitere Höhepunkte be-
reit. Aktuell und noch bis zum 
5. Februar lockt das Magische 
Tropenleuchten ins Gond-
wanaland. Während zugleich 
am Bauprojekt Feuerland und 
an der Sanierung des Terrari-
ums gearbeitet wird, soll im 
Sommer das modernisierte 

Entdeckerhaus „Arche“ eröff-
net werden. 

Neben dem Jubiläum  
145 Jahre Zoo Leipzig feiert 
auch die Serie „Elefant, Tiger 
& Co.“ ihr 20-jähriges Bestehen. 
Für junge Zuschauer geht ab 
April der Ableger „Elefant, 
Tiger & Kids“ im Kika auf 
Sendung, der auch im Zoo 
produziert wird. Eines der Her-
zensprojekte von Zoodirektor 
Junhold im neuen Jahr ist 
die Hamsterzuchtstation zur 
Rettung der vom Aussterben 
bedrohten Tierart. Nachwuchs 
wird 2023 bei den Giraffen und 
Elefanten erwartet. ■

Erfolgreiche Bilanz für 2022: Drittstärkstes Besucherjahr in der Geschichte der Einrichtung

Bundestrend auch in Leipzig: Temperaturanstieg beschleunigt sich

Zuschauertribünenbereich 
und Erneuerungen der Wege, 
Treppen und Beleuchtung auf 
den Pisten, im Sozialgebäude 
und auf dem Außengelände 
ab Frühjahr 2024 geplant. Ge-
samtkosten hier: 360 000 Euro. 
Die restlichen Finanzierungen 
übernehmen das Land Sachsen 
sowie die Vereine selbst. ■

rierungen, Modernisierungen 
und Sanierungen, auch um 
den hohen Sicherheitsanfor-
derungen ausreichend nach-
zukommen.“ Gesamtkosten: 
rund 408 000 Euro.

Auf Leipzigs Radrenn-
bahn in der Dieskaustraße 
sind Sicherungen an vor-
handenen Absturzkanten im 

Anzeigen

Die Stadtwerke Eilenburg GmbH
sucht zum nächstmöglichen Termin

Netzmonteur Strom
(m/w/d)

Nähere Informationen finden Sie unter
www.eilenburger-stadtwerke.de

STELLENMARKT / AUS- UND WEITERBILDUNG

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?
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Dem Fachkräftemangel Paroli bieten
Unternehmen setzen auf betriebliche Krankenversicherung für ihre Mitarbeiter

(djd). Der Arbeitskräftemangel 
macht Unternehmen in Deutsch-
land zu schaffen: Viele Betriebe 
müssen ihre Geschäfte einschrän-
ken, weil qualifizierte Mitarbeiter 
fehlen. Das Problem wird sich 
noch verstärken, da die Babyboo-
mer-Generation nach und nach 
in den Ruhestand geht. Wie aber 
können Unternehmen gut aus-
gebildete und motivierte Kräfte 
gewinnen und langfristig halten? 
Immer mehr Firmen setzen dabei 
auf die betriebliche Krankenver-
sicherung (bKV) – eine private 
Krankenzusatzversicherung 
für Mitarbeiter, finanziert vom 
Arbeitgeber. Dieses „Extra vom 
Chef“ bietet Beschäftigten zusätz-

liche Gesundheitsleistungen, für 
die ihre gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV) nicht oder nur 
teilweise aufkommt.
Firmen können sich auf diese Wei-
se einen Vorteil im Wettbewerb 
um die besten Talente verschaf-
fen: „Gesundheitsleistungen sind 
bei Arbeitnehmern sehr begehrt, 
mehr als beispielsweise ein 
Dienstwagen. Bei der Neubeset-
zung von freien Stellen ist die bKV 
daher ein starkes Argument“, 
sagt Jan Esser, Vorstand bei der 
Allianz Privaten Krankenversi-
cherung. „Sie erhöht die Attrak-
tivität einer Firma als Arbeitgeber 
und hilft, qualifizierte Kräfte zu 
gewinnen. Und wer bereits für 

ein Unternehmen arbeitet, wird 
noch stärker an dieses gebunden. 
Das hält die Fluktuation niedrig.“
 Mit einer bKV erhalten Mitarbei-
ter hochwertigen Gesundheits-
schutz – und das regelmäßig. 
Das macht sich auch positiv im 
Portemonnaie bemerkbar. Ein 
Zahn-Implantat beispielsweise 
schlägt bereits mit 2.500 bis 3.000 
Euro zu Buche. Die gesetzliche 
Krankenversicherung bezahlt 
davon nur einen Festzuschuss 
von in der Regel 540 Euro, den 
Rest müssen Patienten aus eige-
ner Tasche bezahlen. Mit einer 
entsprechenden bKV können 
Arbeitgeber ihren Mitarbeitern 
diese hohen Kosten ersparen: 

Tarife der Allianz beispielsweise 
kommen zusammen mit dem 
GKV-Festzuschuss für 70 bis 90 
Prozent der Gesamtkosten beim 
Zahnersatz auf. Auch die Sitzung 
beim Chiropraktiker oder Osteo-
pathen kann von einer betrieb-
lichen Krankenversicherung 
abgedeckt werden. Hier fallen 
ebenfalls oft hohe Zuzahlungen 
an oder die Patienten müssen 
die Behandlung komplett selbst 
bezahlen. Viele Arbeitnehmer 
können oder wollen sich das 
nicht leisten. Indem Firmen diese 
Kosten über die bKV auffangen, 
beugen sie möglichen Krankheits-
ausfällen vor – und entlasten ihre 
Angestellten finanziell.

Mit einer vom Arbeitgeber 
finanzierten betrieblichen 
Krankenversicherung (bKV) 
können Unternehmen gut 
ausgebildete und motivierte 
junge Leute gewinnen und 
diese auch langfristig halten.

Foto: djd / pressmaster - 
stock.adobe.com

http://www.leipzig.de/statistik
http://www.leipzig.de/statistik
http://www.ssb-leipzig.de
http://www.leipzig.de/wochenmarkt
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Die hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ge-
ben einen Überblick über die Abstimmungen im Stadt-
rat. Rechtlich verbindlich sind jedoch nur die Originaldo-
kumente, die wortgenau im elektronischen Ratsinforma-
tionssystem  (ALLRIS) zu finden sind. Unter https://ratsin-
fo.leipzig.de gibt es sämtliche öffentliche Dokumente zur 
Ratsversammlung und ihren Gremien. Das Recherchesys-
tem bietet einen Überblick über die Sitzungstermine und 
Niederschriften der Ratsversammlung und ihrer Gremien, 
Beschlüsse, Vorlagen der Verwaltung, Anträge und Anfra-
gen der Fraktionen, Anträge von Ortschaftsräten, wichti-
ge Angelegenheiten von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen 
von Einwohnern sowie die Einwohneranfragen. 

Sicherer Schulweg im Baugebiet Rehbacher Straße
Bis die Rehbacher Straße ausgebaut wird, soll der Weg 
temporär beleuchtet werden für Kosten in Höhe von  
20 000 Euro. Weitere Vorhaben, wie eine Querungshilfe 
oder eine Verkehrsberuhigung, werden zur Kenntnis 
genommen. (VII-P-07223-DS-02)

(Corona-)Winter in den Städtischen Kindergärten
Das Amt für Jugend und Familie informiert die 
Elternvertretung der Kindertageseinrichtung in der 
Paul-Küster-Straße über die städtischen Maßnahmen 
im Sinne der Kita-Coronaverordnung des Freistaates 
Sachsen. (VII-P-07564-DS-02)

Autofreie Sonntage auf dem Innenstadtring
Im Rahmen der Neukonzipierung der Europäischen 
Mobilitätswoche sollen ab 2024 Empfehlungen gege-
ben werden, wie regelmäßige autofreie Tage umgesetzt 
werden können. (VII-P-07682-DS-02)

Sportvereine: Kostenreduktion und Klimaschutz
Die Stadtverwaltung prüft, wie Sportvereine künftig 
bei der Umrüstung der Heiztechnologie und der bau-
lichen energetischen Sanierung finanziell unterstützt 
werden können. (VII-P-07684-DS-02)

Umbenennung der Brüderstraße
Sobald ein Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Nr. 392 vorliegt, wird die Umbenennung der Brüder-
straße im Abschnitt zwischen Markthallenstraße und 
Grünewaldstraße geprüft. (VII-P-07751-DS-02)

Temperaturen in Hallenbädern anpassen
Für Schwimmbecken der Sportbäder Leipzig GmbH 
liegt die Wassertemperatur bei 26°C, in Nichtschwim-
merbecken bei 28°C. Die Lufttemperaturen betragen 
28°C. (VII-P-07768-DS-02)

Kostenlose Notschlafstellen
Bis zum 31. März 2023 werden die Gebühren für 
Notschlafstellen der Stadt Leipzig ausgesetzt. (VII-
P-07792-DS-02)

Stadtbezirksbeirat Südost (4. Änderung)
Der Stadtrat bestellt Livia Stöckmann als Mitglied in 
den Stadtbezirksbeirat Südost. (VII-DS-00343-DS-04)

Stadtbezirksbeirat Südwest (4. Änderung)
Anne-Katrin Thierschmidt und Anselm Schelcher 
werden als Mitglieder aus dem Stadtbezirksbeirat 
Südwest abberufen. An ihre Position rückt Rainer 
Müller. (VII-DS-00345-DS-04)

Stadtbezirksbeirat Alt-West (8. Änderung)
Mit sofortiger Wirkung werden Nora Langer und 
Tobias Möller aus dem Stadtbezirksbeirat Alt-West 
abberufen. Neue Mitglieder werden Kristen Stock und 
Timothy Atkins. (VII-DS-00347-DS-08)

Beirat für Gleichstellung (12. Änderung)
Als neue Stellvertreterin wird Viola Butzlaff in den Bei-
rat für Gleichstellung berufen. (VII-DS-00351-DS-12)

Migrantenbeirat (8. Änderung)
Dr. Daria Luchnikova wird als Mitglied aus dem Mi-
grantenbeirat abbestellt. (VII-DS-00357-DS-09)

Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Preis
Die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung soll die 
bisherige Preisverleihung kritisch evaluieren und 
gegebenenfalls ein neues Konzept ohne zusätzliche 
städtische Zuwendung erstellen. (VII-A-06718-NF-01, 
VII-A-06718-VSP-01)

Animal Aided Design zum Standard machen
Der Lebensraum von städtischen Wildtierarten soll er-
mittelt und bei baulichen Planungen, Sanierungen und 
Neubauten einbezogen werden. Biologische Vielfalt, 
wie Bienen, Schmetterlinge oder Vögel sollen erhalten 
und gefördert werden. (VII-A-07089-NF-02)

Klimaschutz-Satelliten für Gesundheit und Bildung
Im Amt für Schule sollen für de Umsetzungsaufgaben 
im gebäudetechnischen Klimaschutz und im Bereich 
der Bildung für Nachhaltige Entwicklung zwei Per-
sonalstellen geschaffen werden. (VII-A-07163, VII-A-
07163-VSP-01)

Radweg zwischen Portitz/Plaußig und Thekla
Zwischen Portitz/Plaußig und Thekla entlang der 
Tauchaer Straße sollen mögliche Radwegtrassen ge-
prüft werden. (VII-A-07179-NF-03)

Projekt „Hundestaffel“ stoppen
Die Einführung der Hundestaffel für das Ordnungsamt 
soll vorzeitig beendet werden. Die bereits dafür einge-
planten finanziellen Mittel sollen dem Ordnungsamt 
anderweitig zugutekommen. (VII-A-07302)

Systematisierung einer Erinnerungskultur
Die geplante Konzeption „Erinnerungskultur“ soll die 
Aspekte „historische Ambivalenzen“ und „Umgang 
mit umstrittenen Personen“ aufnehmen. (VII-A-07390, 
VII-A-07390-VSP-01)

Einheitliche Bezahlseite einrichten
Für alle Dienstleistungen der Kernverwaltung und 
der städtischen Eigenbetriebe soll eine zentrale und 
einheitliche, virtuelle Bezahloberfläche geprüft wer-
den. (VII-A-07463, VII-A-07463-ÄA-02)

Verfahrensdauer bei Einbürgerungen verkürzen
In der Ausländerbehörde sollen 15 neue Stellen, vor 
allem für Einbürgerungsverfahren, geschaffen werden. 
(VII-A-07612-NF-03, VII-A-07612-ÄA-02, VII-A-07612-
NF-03-ÄA-01)

Soziale Hilfen der Stadt während der Energiekrise
Zum Thema Betriebs-, Heiz- und Stromkosten sollen 
Beratungs- und Hilfeleistungen auf der städtischen 
Website leipzig.de angeboten werden. Weitere Infor-
mationsmaterialien sollen in den Bürgerbüros und in 
anderen Dienststellen verfügbar sein. (VII-A-07636, 
VII-A-07636-VSP-01)

Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache
Der Leitfaden „Geschlechtergerechte Sprache in der 
Stadtverwaltung Leipzig – Hinweise und Empfehlun-
gen“ soll bis Ende 2023 zum Leitfaden für genderge-
rechte Sprache weiterentwickelt werden. Sofern das  
neue Sächsische Landesgleichstellungsgesetz zwi-
schenzeitlich in Kraft tritt, wird dieses berücksichtigt. 
(VII-A-07658, VII-A-07658-VSP-01)

Antragsverfahren nachverfolgen
Der Bearbeitungsstatus von digitalen Antragsver-
fahren soll beim Portal Amt24 online einsehbar sein. 
Über den Entstehungsprozess dieser Möglichkeit soll 
der Fachausschuss Allgemeine Verwaltung jährlich 
berichten. (VII-A-07769-NF-02)

Alter JohannisfriedhofAlter Johannisfriedhof
Die Instandhaltung und Pflege des Alten Johannis-
friedhofes soll zum Teil aus Einnahmen der ab 2023 
zu erhebenden Beherbergungssteuer erfolgen. (VII-
HP-05430, VII-HP-05430-VSP-01)

Spenden, Schenkungen und weitere Zuwendungen
Alle Spenden und Schenkungen der Stadt Leipzig 
sowie ähnliche Zuwendungen bis zum 5. November 
2022 werden angenommen. (VII-DS-07896)

Gewässerunterhaltungssatzung der Stadt Leipzig
Der Stadtrat beschließt die neue Gewässerunterhal-
tungssatzung, die rückwirkend zum 1. Januar 2022 
in Kraft tritt. Zu den kostenpflichtigen Maßnahmen 
der Satzung gehören unter anderem die Pflege der 
Gewässerrandstreifen und -betten, der Ufer und was-
serwirtschaftlichen Anlagen und die Entschlammung. 
Die Kosten verteilen sich auf die Einleiter, Nutzer und 
Anlieger. (VI-DS-03119-DS-01)

Bau und Finanzierung der Landsberger Straße
Die Baumaßnahme der Landsberger Straße von 
Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße wird bestätigt. Die 
städtischen Gesamtkosten für die Planung und den 
Bau betragen 3,4 Millionen Euro. (VII-DS-02026)

Buckyweg – Interim Kindertageseinrichtung
Um städtische Kindertageseinrichtungen sanieren zu 
können, müssen die Kinder während der Bauphase in 
einem Interimsobjekt unterkommen. Dafür wird die 
Einrichtung Buckyweg mit 165 Plätzen geschaffen. Die 
Planungs- und Steuerungskosten bis zur Vorlage des 
Baubeschlusses betragen 296 000 Euro. (VII-DS-07634)

Schülerbeförderung sichern
Um die Beförderung von Schülern zu gewährleisten, 
werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 
690 000 Euro zur Verfügung gestellt. (VII-DS-07551)

Hauptsatzung
Die aktualisierte Hauptsatzung ergänzt und kon-
kretisiert die Regelungen der Sächsischen Gemein-
deordnung, zum Beispiel für die Gremien der 
Ratsversammlung, für die Verwaltung und für die 
Beteiligung der Leipziger. Zu den Änderungen zählen 
beispielsweise die Herausnahme von Geschäftsord-
nungsfragen, die Sortierung der Sachverhalte nach 
thematischen Inhalten und die explizite Aufnahme 
von Planungsbeschlüssen. (VII-DS-06361-NF-04, 
VII-DS-06361-NF-04-ÄA-03-NF-01, VII-DS-06361-NF-
04-ÄA-07, VII-DS-06361-NF-04-ÄA-11, VII-DS-06361-
NF-04-ÄA-16-NF-01, VII-DS-06361-NF-04-ÄA-17, VII-
DS-06361-NF-04-ÄA-18, VII-DS-06361-NF-04-ÄA-20, 
VII-DS-06361-NF-04-ÄA-22)

Geschäftsordnung der Ratsversammlung
Mit den Änderungen der Hauptsatzung oder der 
Sächsischen Gemeindeordnung wird auch die Ge-
schäftsordnung der Ratsversammlung neu beschlos-
sen. Sie konkretisiert unter anderem den Ablauf, 
Beschlussfähigkeiten, Redeordnungen und Verfahren 
der Ratsversammlung. (VII-DS-07020-NF-01, VII-DS-
07020-ÄA-02, VII-DS-07020-NF-01-ÄA-22, VII-DS-
07020-ÄA-05, VII-DS-07020-ÄA-09, VII-DS-07020-
ÄA-10, VII-DS-07020-ÄA-11, VII-DS-07020-ÄA-14, 
VII-DS-07020-ÄA-16, VII-DS-07020-NF-01-ÄA-01, 
VII-DS-07020-NF-01-ÄA-02, VII-DS-07020-NF-01-
ÄA-06, VII-DS-07020-NF-01-ÄA-07, VII-DS-07020-NF-
01-ÄA-08, VII-DS-07020-NF-01-ÄA-16, VII-DS-07020-
NF-01-ÄA-21, VII-DS-07020-NF-01-ÄA-23)

Jahresabschluss 2020 für das Gewandhaus
Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird für den Städtischen 
Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig ein Verlust in 
Höhe von rund 930 000 Euro festgestellt. Er wird mit 
dem Gewinn aus dem Jahr 2013 verrechnet, wobei ein 
Fehlbetrag von rund 522 000 Euro bleibt. Zum Aus-
gleich übermittelt die Stadt Leipzig dem Gewandhaus 
rund 545 000 Euro. (VII-DS-07135-NF-02)

1. Änderung: Bau und Finanzierung Oper Leipzig
Die Kosten für die Baumaßnahme des Eigenbetriebes 
Oper Leipzig erhöhen sich um 4,38 Millionen Euro 
auf 7,74 Millionen Euro. Damit steigt der städtische 
Anteil der Baufinanzierung auf 6,15 Millionen Euro. 
(VII-DS-02084-NF-01-DS-01)

Markenrechtsübertragung „Classic Open“
Die Stadt Leipzig erhält unentgeltlich von der Peter-
Degner-Stiftung die Marke „Classic Open – Leipzig ist 
Musik – Leipzig macht Musik“. Das Sommermusik-
festival soll von 2024 bis 2027 auf dem Marktplatz vor 
dem Alten Rathaus organisiert werden. (VII-DS-07375)

Weiterentwicklung der Eigenbetriebe Kultur
Die Untersuchung zur „strategischen Weiterent-
wicklung der Leipziger Eigenbetriebe Kultur“ kann 
durchgeführt werden. Sie soll Potenziale und Mög-
lichkeiten aufzeigen, damit die Kultureinrichtungen 
attraktiv und langfristig stabil bleiben sowie regional 
und überregional wahrgenommen werden. Für das 
Projekt wird ein Fördermittelantrag bei der Sächsischen 
Aufbaubank gestellt. (VII-DS-07521)

Neue Eintrittspreise für das Gewandhaus
Ab dem 1. August 2023 erhöht der Eigenbetrieb Ge-
wandhaus zu Leipzig seine Eintrittspreise für Konzerte 
und sonstige Veranstaltungen. Grund dafür sind die 
steigenden Sachkosten und die höheren Vergütungen 
für Dienstleistungen. (VII-DS-07530)

Änderung der Marktsatzung
Die 2. Satzung zur Änderung der Marktsatzung 
wurde beschlossen. Sie gilt für Wochen- und Spezial-
märkte der Stadt Leipzig auf öffentlichen Flächen im 
Stadtgebiet und beinhaltet die Gebührenkalkulation.
(VII-DS-07557)

Leipziger Dok-Filmwochen GmbH – Übertragung 
nicht in Anspruch genommener Mittel

Die pandemiebedingten Zuwendungen in Höhe von 
125 000 Euro der Stadt Leipzig an die Leipziger Dok-
Filmwochen GmbH für die Jahre 2021 und 2022 wurden 
nicht in Anspruch genommen. Bis Ende 2024 verbleibt 
die Summe in der Leipziger Dok-Filmwochen GmbH 
und muss dann an den städtischen Haushalt zurück-
gezahlt werden. (VII-DS-07786, VII-DS-07786-ÄA-01) 

Satzung und Gebührensatzung Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig ab dem 
1. Januar 2023 wurde beschlossen. Ebenso beschließt 
der Stadtrat die Abfallwirtschaftsgebührensatzung 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. De-
zember 2024. Sie berücksichtigt die neu kalkulierten 
Gebühren der kommunalen Abfallentsorgung und die 
Zero-Waste-Strategie der Stadt Leipzig. (VII-DS-07007, 
VII-DS-07008, VII-DS-07008-ÄA-01)

Satzung und Gebührensatzung Straßenreinigung
Die Straßenreinigungssatzung der Stadt Leipzig 
ab dem 1. Januar 2023 wurde beschlossen. Für die 
nächste Satzung soll unter anderem geprüft werden, 
wie Radwege abseits von Straßen und Gehwegen 
gereinigt werden können. Auch die Neufassung der 
Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Leipzig 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. De-
zember 2024 wurde beschlossen. (VII-DS-07009, VII-
DS-07009-ÄA-01, VII-DS-07009-ÄA-02, VII-DS-07010)

Mehrbedarf für die investive Sportförderung
Insoweit die Gesamtfinanzierung gesichert ist, zahlt 
die Stadt Leipzig 650 799 Euro Mehrbedarf für be-
gonnene und neue Vereinsprojekte in der investiven 
Sportförderung. (VII-DS-07256, VII-DS-07256-ÄA-01)

Bäderleistungsfinanzierungsvertrag und  
Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen

Mit der Anpassung des Bäderleistungsfinanzierungs-
vertrages zahlt die Stadt Leipzig der Sportbäder 
Leipzig GmbH im Jahr 2023 5,925 Millionen Euro 
und ab dem Jahr 2024 rund 6 Millionen Euro jährlich. 
Eventuelle Anpassungen sind vorbehalten. Außerdem 
sollen außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 
rund 2,12 Millionen Euro den Betrieb der Hallen- und 
Freibäder sichern. (VII-DS-07724)

Kirchschullehn zu Gundorf:  
Erweiterung der Grundschule in Gundorf

Die Stadt Leipzig erwirbt von der evangelisch-
lutherischen Kirchgemeinde Gundorf das 1.944 m² 
große Schulgrundstück Flurstück 5/1 der Gemarkung 
Gundorf im Tausch gegen Teilflächen von ungefähr 
42.350 m² des überwiegend landwirtschaftlichen 
Flurstücks 457/44 sowie etwa 380 m² des Flurstücks 
457/17 der Gemarkung Gundorf und gegen Zahlung 
eines Wertausgleichs von 200 000 Euro. (VII-DS-07387) 

Jahressteuergesetz 2022
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Jahressteuer-
gesetztes 2022 und damit das neue Umsatzsteuerrecht 
des § 2b UStG ab dem 1. Januar 2023. Neben den 
gewerblichen sind nun auch die unternehmerischen 
Leistungen der Stadt Leipzig umsatzsteuerpflichtig. 
(VII-DS-07967-NF-01, VII-DS-07967-NF-01-ÄA-01) ■

Leipziger Messe GmbH – Übertragung  
nicht in Anspruch genommener Mittel

Die Stadt Leipzig gewährte der Leipziger Messe GmbH 
während 2020 bis 2022 pandemiebedingte Zuschüsse. 
Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 30 Milli-
onen Euro werden in die Folgejahre 2023 und 2024 
übertragen. (VII-DS-07845)

1. Änderung: Bau der Gleisschleife Feuerbachstraße
Die städtischen Gesamtkosten der Baumaßnahme der 
„Gleisschleife Feuerbachstraße“ erhöhen sich um 1,14 
Millionen Euro auf rund 2,78 Millionen Euro. (VII-
DS-06618-DS-01)

Aktivierung leerstehender Wohnungen
Mit der beschlossenen Fachförderrichtlinie sollen 
leerstehende Wohnungen in Großwohnsiedlungen, 
einzelne Plattenbauten und Siedlungsbauten saniert 
und Wohnungen zusammengelegt werden. Auch 
Grundrissveränderungen für Ein- und Vier-Raum-
Wohnungen sollen förderfähig sein. (VII-DS-07484, 
VII-DS-07484-ÄA-01)

„Verbrauchermarkt Lindenthaler Hauptstraße“
An der Lindenthaler Hauptstraße soll ein Neubau mit 
erweiterter Verkaufsfläche den bisherigen Lebensmit-
telmarkt ersetzen. Die Maßnahme geht nun an einen 
neuen Vorhabenträger und dem ersten Nachtrag 
zum Durchführungsvertrag wird zugestimmt. (VII-
DS-07517)

Tontagebau Liebertwolkwitz
Die Änderung des fakultativen Rahmenbetriebsplanes 
für den Tontagebau Liebertwolkwitz wird beschlos-
sen. Sie sieht vor, den Tonabbau in Liebertwolkwitz 
fortzuführen. (VII-DS-07534)

6. Änderung: „Wohngebiet Martinshöhe“
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E-140 wird 
beschlossen. Auf der betreffenden Teilfläche soll ein 
Multifunktionsgebäude mit einer dringend benötigten 
Rettungswache für das Städtische Klinikum St. Georg 
gebaut werden. (VII-DS-07540)

Komplexmaßnahme Prager Straße
Der Ausbau der Prager Straße im Abschnitt zwischen 
Tabaksmühle und Friedhofsgärtnerei wird geplant. 
Die zwei Fahrspuren in jede Richtung werden auf 
jeweils eine gemindert, um den Gleismittenabstand 
der Straßenbahn auszuweiten und beidseitige Rad- 
und Gehwege zu berücksichtigen. Für die Umsetzung 
sollen die Park-and-Ride-Angebote geprüft und dem 
Ausweichverkehr in die umliegenden Wohngebiete 
entgegengewirkt werden. (VII-DS-07613, VII-DS-
07613-ÄA-01, VII-DS-07613-ÄA-02)

Sanierungsmaßnahme Böhlitz-Ehrenberg
Der Einnahmeüberschuss in Höhe von rund 1,75 
Millionen Euro, der sich nach Abrechnung des Sa-
nierungsgebietes Böhlitz-Ehrenberg ergibt, wird an 
den Freistaat Sachsen zurückgezahlt. (VII-DS-07632)

Flächennutzungsplan-Änderung und  
Bebauungsplan für den „Energiestandort Lausen“

Mit dem geänderten Flächennutzungsplan und dem 
beschlossenen Bebauungsplan können Solarthermie-
anlagen der Stadtwerke Leipzig GmbH auf bislang 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in Lausen errichtet 
werden. Die Änderung zielt darauf ab, eine langfristige 
Klima- und Energiestrategie zu verfolgen und die Treib-
hausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO2 pro Einwohner 
und Jahr zu begrenzen. (VII-DS-07678, VII-DS-07641)

Entkernungsarbeiten neues Naturkundemuseum
Die Teilkosten in Höhe von 975 000 Euro für die Ent-
kernungs- und Abbrucharbeiten am Standort Bowling-
treff werden bestätigt. Die Arbeiten sind notwendig 
für die Baumaßnahme des Naturkundemuseums. 
(VII-DS-07688)

Übergang der Bauhöfe der eingemeindeten  
Ortsteile an die Stadtreinigung

Die Stadt überträgt dem Eigenbetrieb Stadtreinigung 
Leipzig unentgeltlich betriebsnotwendige Wirtschafts-
güter. Damit werden die Bauhöfe der städtischen Orts-
teile Liebertwolkwitz, Holzhausen, Mölkau, Engels-
dorf, Wiederitzsch, Lindenthal, Lützschena-Stahmeln, 
Böhlitz-Ehrenberg und Burghausen-Rückmarsdorf 
zum 1. Januar 2023 in den Eigenbetrieb Stadtreinigung 
eingegliedert. (VII-DS-07522, VII-DS-07522-ÄA-01)

Innovationszentrum für Biotechnologie und  
Life Science auf der Alten Messe

Die Stadt Leipzig beteiligt sich zweckgebunden mit 
7,39 Millionen Euro an der Errichtung und dem Betrieb 
eines Innovationszentrums für Biotechnologie und 
Life Science. Das Zentrum soll durch die Leipziger 
Gewerbehof GmbH & Co KG im westlichen Teil der 
Halle 12 auf der Alten Messe entstehen. (VII-DS-07262, 
VII-DS-07262-ÄA-01)

Wirtschaftspläne Städtischer Eigenbetriebe für 2022
Der Stadtrat beschließt die Wirtschaftspläne der Städti-
schen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2022. Dazu 
gehören der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig/Engels-
dorf, der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe und 
die Eigenbetriebe Städtisches Klinikum „St. Georg“, Ver-
bund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe, Theater 
der Jungen Welt, Gewandhaus zu Leipzig, Schauspiel 
Leipzig, Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“ 
und Oper Leipzig. (VII-DS-07476, VII-DS-07531, VII-
DS-07536, VII-DS-07677, VII-DS-07697, VII-DS-07710, 
VII-DS-07711, VII-DS-07715-NF-01, VII-DS-07733)



Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten 
wir, das Livestream- Angebot zu nutzen. Für 
aktuelle Informationen zum Sitzungsge-
schehen sowie den geltenden Hygieneregeln 
besuchen Sie bitte www.leipzig.de
Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;
Feststellung der Beschlussfähigkeit;
Feststellung der Tagesordnung;
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit 

für die Ratsversammlung am 18.01.2023; 
Oberbürgermeister

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-
fentlicher Sitzung;
Niederschrift;
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 09.11.2022;
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 10.11.2022 

(Fortsetzung vom 09.11.2022);
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

14.12.2022;
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

15.12.2022 (Fortsetzung vom 14.12.2022);
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;
Mandatsveränderungen;
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwoh-
nern (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 
Uhr aufgerufen);
- Neuerliche Geltendmachung der Umsatz-

steuer für Einnahmen der Stadt Leipzig; 
Gaston Lubetzki;

- Partylocation Nordstrand Cospudener See; 
Elke Thiess;

- Sanierungsgebiete; Andreas Teichmann;
- Biologisch abbaubare Urnen; Matthias Ma-

lok;
- Bau des neuen Gymnasiums an der West-

seite des Leipziger Hauptbahnhofes; Dieter 
Krause;

Petitionen  (werden nach TOP Anfragen von 
Einwohnerinnen und Einwohnern aufgeru-
fen);
- Kinder schützen:  Kein Durchgangsverkehr 

vor Grundschule Gießerstraße; Petitionsaus-
schuss / Petentin: Mareike Rauchhaus  

-  Petition zur Straßenbeleuchtung Gustav-
Adolf-Allee/Björneborgstraße; Petitions-
ausschuss / Petent: Kurt Krösche  

-  Petition zum Verbot von Feuerschalen; Pe-
titionsausschuss / Petent: Kurt Krösche  

-  Keine Energiesparmaßnahmen auf Kosten 
von Bildung und Sport!; Petitionsausschuss 
/ Petentin: Partei „Alternative für Deutsch-
land“, Kreisverband Leipzig   

-  Petition nach § 12 SächsGemO zu einem sub-
ventionierten Strom- und Wärmegrundkon-
tingent für Oper, Gewandhaus, Schauspiel-
haus, MdBK, Grassi-Museum sowie einige 
andere Kulturstätten der Stadt Leipzig für 
die Jahre 2022 und 2023; Petitionsausschuss 
/ Petent: Dieter Krause  

-  Petition gegen die Einrichtung einer Inte-
rimskita in der Thierschstraße; Petitionsaus-
schuss / Petent/-innen: Tim Dreßler, Simone 
Schuster, Andreas Schuster  

-  Petition nach § 12 SächsGemO zum Bau 
eines großen Solarparks im Mitteldeutschen 
Braunkohlerevier durch die Stadtwerke 
Leipzig; Petitionsausschuss / Petent: Dieter 
Krause  

-  Petition zur Umwidmung der geplanten 
Solarthermieanlage der Stadtwerke Leipzig 
in Leipzig-Lausen in eine PVT-Anlage zur 
Erzeugung von solarer Wärmeenergie und  

Tagesordnung der Ratsversammlung
Mittwoch, den 18.01.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 19.01.2023, ab 16:00 Uhr,  

Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Die Stadt Leipzig gibt seit 06.04.2021  
ein ELEKTRONISCHES AMTSBLATT unter  

www.leipzig.de/amtsblatt heraus. 

Dieses Amtsblatt ist rechtlich bindend.

Nachfolgende Bekanntmachungen  
(ausgenommen Ausschreibungen  

und Informationen)  
stellen einen Auszug aus dem  

Elektronischen Amtsblatt  
Ausgabe 01/2023 vom 07.01.2022 dar.

Baugenehmigungen werden nur im  
Elektronischen Amtsblatt veröffentlicht.

Solarstrom; Petitionsausschuss / Petent: 
Dieter Krause  

-  Petition nach § 12 Sächsischer Gemeindeord-
nung zur Erstellung eines langfristigen sozi-
alen Wohnbaukonzeptes der Stadt Leipzig 
– orientiert an der Stadt Wien und anderen 
Städten in Deutschland; Petitionsausschuss 
/ Petent: Dieter Krause  

-  Anregung zu einer Gedenktafel an der 
Moritzbastei zur Erinnerung an die Stadtver-
ordnetentagung am 1.3.1848 anlässlich des 
175. Jahrestages 2023; Petitionsausschuss / 
Petent: Dr. Andreas Schneider  

- Petition zu einem neuen städtischen Konzept 
zur Erinnerung an den 9. Oktober 1989; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause 

-  Petition zur endlichen Erarbeitung des Kli-
mastadtvertrages mit der EU im Rahmen der 
EU-Mission „100 Climate Neutral Cities by 
2030“ sowie Vorlage desselben im Stadtrat; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause;

Besetzung von Gremien;
-  Stadtbezirksbeirat Nordost (4. Änderung); 
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt 
Leipzig in Aufsichtsräte, Zweckverbände und 
Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;
Personalangelegenheiten;
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung 
und Verweisung in die Gremien gem. § 5 
Abs. 3 - 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge 
finden Sie in der aktualisierten elektronischen 
Version der TO in Allris);
Anträge zur Beschlussfassung;
- Leipzig als Luftdrehkreuz des Friedens 

etablieren; AfD-Fraktion;
- Einführung eines Zentralen Fördermittelma-

nagements bis 30.6.2023; Fraktion Die Linke;
- Strategische Planung von Gemeinschafts-

schulen; SPD-Fraktion;
- LVB-Fahrtkarte in Zoo-Eintrittskarte integ-

rieren; Fraktion Die Linke;
- Verkehr neu denken – Verkehrsszenarien 

neu bewerten.; CDU-Fraktion;
- Der Thomanerchor – keine Jungssache mehr!; 

Thomas Kumbernuß;
- Die Spur der Kohle und der Umweltbewe-

gung in der DDR; Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen;

- Sanktionen gegen Russland beenden – Wohl-
stand der Leipziger erhalten!; AfD-Fraktion;

- Übertragung von Teilen der überplanmä-
ßigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
2022 in das Jahr 2023; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen;

- Öffnung des Liviaplatzes für den Kfz-
Verkehr; AfD-Fraktion;

- Externes Gutachten zur Duldung von Falsch-
parkern; Fraktion Freibeuter;

Anfragen an den Oberbürgermeister;
- Barrierefreiheit von Straßenbahn- und Bus-

haltestellen; Fraktion Die Linke  
-  Folgen des plötzlichen Endes der Produkti-

onsschule; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
-  Wegzug junger Familien aus Leipzig; CDU-

Fraktion  
-  Autobrand Feuerbachstraße 09.12.2022; AfD-

Fraktion  
-  Bürgergeld und Teilhabechancengesetz; 

SPD-Fraktion  
-  Transparenzsatzung für Leipzig; Fraktion 

Freibeuter  
-  Soll-/Ist-Stellenbesetzung der Stadtver-

waltung, Eigenbetriebe und Einrichtungen; 

Fraktion Die Linke  
-  Sozialen Arbeitsmarkt durch strategische 

Steuerung des Jobcenters sichern; Fraktion 
Die Linke  

-  Ausnahmeregelungen im Klimanotstand; 
Fraktion Die Linke  

-  Femizide stoppen, kommunale Prävention 
ausbauen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

-  Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität am Brühl; 
CDU-Fraktion  

-  Nachfrage zur Beantwortung der Anfrage 
VII-F-07794-AW-01; CDU-Fraktion  

-  Umsetzungsbericht Bewohnerparkzonen; 
Fraktion Freibeuter  

-  Umsetzung der Stellenerhöhung in der 
Ausländerbehörde; Fraktion Freibeuter  

-  Qualifiziertes Marketing braucht gute 
Vergütung – Tarifvertrag für die LTM 
schnellstmöglich abschließen! – Nachfrage 
zum Stand der Umsetzung des Beschlusses 
des Stadtrates vom 14.09.2022 zum Antrag 
VII-A-07093; Fraktion Die Linke  

-  Architekturqualität in der Innenstadt; AfD-
Fraktion  

-  Nachfragen zur Datenerhebung für den 
Leipziger Mietspiegel; Fraktion Freibeuter  

-  Anfrage zur Umsetzung des Beschlusses 
VII-A-01916; CDU-Fraktion  

-  Was tut die Stadt für den Solar-Ausbau in 
Leipzig?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

-  Wann kommt endlich das Programm zur 
Förderung privater, steckerfertiger (Balkon-)
Photovoltaik-Anlagen?; Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen  

-  Ergebnisvorstellung Pilotprojekt „Parken in 
engen Siedlungsstraßen“; AfD-Fraktion  

-  Aktueller Sachstand zu großflächigen ille-
galen Graffiti; AfD-Fraktion  

-  Maßnahmen Radverkehr 2023/2024; SPD-
Fraktion  

-  Zukunft der Produktionsschule Leipzig; 
Fraktion Die Linke  

-  Was passiert eigentlich, wenn Verkehrszei-
chen nicht mehr erkennbar sind?; Fraktion 
Die Linke  

-  Hey Stadtbad, wie geht’s denn nun mit dir 
weiter?; Fraktion Die Linke  

-  Männlich, weiblich, divers – noch nicht in 
der baulichen Lebenswirklichkeit angekom-
men?; Fraktion Die Linke  

-  Gehwegparken in Lößnig; Juliane Nagel  
-  Durchführung des Weihnachtszirkus 2023; 

SR Falk Dossin SR Michael Weickert 
-  Mietspiegel-Mieterhöhungen bei der LWB 

2022 und Verfahrensweise aufgrund stei-
gender Betriebskosten; Juliane Nagel  

-  Feuerwerksverkauf auf der agra; Stadtrat 
Sören Pellmann  

-  Airbnb in Leipzig; Stadtrat Sören Pellmann  
-  Energieeinsparung an städtischen Immobi-

lien; Stadtrat Sören Pellmann  
-  Silvesterbilanz 2022; Oliver Gebhardt  
-  Mangelnde Ordnung und Sicherheit an den 

beiden Grundstücken Bienitzstraße 16 und 
18 im Ortsteil Burghausen; SR Dr. V. Külow  

-  Drohende Streichung von Arbeitsgelegenhei-
ten im Jahr 2023; Stadtrat Dr. Volker Külow  

-  Sachstand zum Stadtplatzprogramm; SR 
Sascha Matzke

Bericht des Oberbürgermeisters;
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zu-
wendungen;

Vorlagen I;
- Baubeschluss:  Sanierung Shakespearestraße 

zwischen Arthur-Hoffmann-Straße und 
Kohlenstraße (2. Bauabschnitt) (Bestätigung 
gem. §79 (1) SächsGemO) – eilbedürftig;

- Baubeschluss Neubau einer Grundschule 
mit 3-Feld-Sporthalle, Tauchaer Str. 188; 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau;

- Einrichtung einer dreizügigen Oberschule 
am Standort Hainbuchenstraße 13 in 04329 
Leipzig – entsprechend des § 24 Sächsischen 
Schulgesetzes;

- Planungsbeschluss zur Kapazitätserweite-
rung an der Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule sowie an der 20. Schule um jeweils 
einen Zug;

- Planungsbeschluss – Energetische Sanierung 
und Strangsanierung Sanitär BSZ 7 (An der 
Querbreite 8);

- Vorplanung Komplexmaßnahme Berli-
ner Straße und Erich-Weinert-Straße von 
Wilhelm-Liebknecht-Platz bis Eisenbahn-
überführung Berliner Straße;

- Touristischer Entwicklungsplan (TEP) der 
Stadt Leipzig;

- Bau- und Finanzierungsbeschluss Dieskau-
straße;

- Umsetzung des allgemeinen Vorkaufsrechts 
im Bereich Soziale Erhaltungssatzungen 
zugunsten Dritter;

- Flächennutzungsplan-Änderung für den 
Bereich „Wohnquartier Zur Alten Brauerei“; 
Stadtbezirk:  Nordwest, Ortsteil:  Lützschena-
Stahmeln; Feststellungsbeschluss;

- Maßnahmen zur Verbesserung der Fami-
lienfreundlichkeit in der ehrenamtlichen 
Gremienarbeit für die Stadt Leipzig;

- Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 Nr. 
3 der Hauptsatzung der Stadt Leipzig – Zu-
satzvergütung für den Zweiten Betriebsleiter 
(Verwaltungsdirektor) des Eigenbetriebes 
Schauspiel Leipzig;

- Bebauungsplan Nr. 45.5 „Höfe am Brühl“, 
2. Änderung; Stadtbezirk:  Mitte, Ortsteil:  
Zentrum; Aufstellungsbeschluss;

- Neufassung des Beirates für Psychiatrie;
- Bestätigung eines Betriebskostenzuschusses 

für die Betreibung des „Kohlrabizirkus“ 
im Zeitraum 01.01.2023 bis 30.06.2025 und 
Erneuerung Verglasung Nordkuppel gemäß 
§ 79 (1) SächsGemO;

Unterbringung von Geflüchteten;
- Unterbringung von Geflüchteten in der 

Zuständigkeit der Stadt Leipzig – Stand:  30. 
November 2022;

Informationen I;
- E-Learning und hybrider Unterricht an allen 

Schulformen;
- Sachstandsbericht zur Anwendung befriste-

ter Arbeitsverträge;
- Sachstand zur Umsetzung der „Mittelfristi-

gen Investitionsprogramme“ Hochwasser-
schutz, Wasserkonzeption Leipziger Nord-
raum und Spielplätze (gemäß VI-A-02003);

- 29. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 
2022 – Ergänzung;

- Information zur Besetzung des Beirats für 
Psychiatrie und psychosoziale Versorgung;

- Wirtschaftsbericht 2022 ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Inhalt des Elektronischen Amtsblattes 
23.A/2022 vom 22.12.2022 (veröffentlicht 
auf www.leipzig.de/amtsblatt)
• Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig
• Abfallwirtschaftsgebührensatzung der 

Stadt Leipzig
• Straßenreinigungssatzung der Stadt 

Leipzig
• Straßenreinigungsgebührensatzung der 

Stadt Leipzig
• Gewässerunterhaltungssatzung der Stadt 

Leipzig
• Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum 

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (IfSG) – Absonderung von 
Verdachtspersonen und von positiv auf das 
Coronavirus getesteten Personen

Inhalt des Elektronischen Amtsblattes 
01/2023 vom 07.01.2023 (veröffentlicht 
auf www.leipzig.de/amtsblatt)
• Tagesordnung der Ratsversammlung für 

18.01.2023 und ggf. 19.01.2023
• Sitzung des Verwaltungsausschusses
• Sitzung des Jugendhilfeausschusses
• Sprechzeiten der Friedensrichter
• Sitzungen der Ortschaftsräte
• Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
• Gültigkeit von Dienstausweisen und Dienst-

marken der Stadt
• Mitteilung über die Bestandskraft von 

Neubenennungen von Straßen
• Bekanntmachung über die Planfeststellung 

für das Vorhaben „Dynamische Wiederbe-
spannung von Altläufen in der nordwest-
lichen Elster-Luppe-Aue“– Auslegung des 
Planfeststellungsbeschlusses

• Absicht zur Umstufung des Schkeitbarer 
Weges (Teilfläche)

• Marktsatzung – Satzung der Stadt Leipzig 
über die Durchführung, Zulassung und 
Gebührenerhebung auf Wochen- und 
Spezialmärkten

• Hauptsatzung der Stadt Leipzig
• Fachförderrichtlinie Aktivierung leerste-

hender Wohnungen
• Offenlegung von Ergebnissen einer Grenz-

feststellung und Abmarkung gemäß § 17 
der Durchführungsverordnung zum Säch-
sischen Vermessungs- und Katastergesetz 
– SächsVermKatG in der jeweils geltenden 
Fassung

• Öffentliche Ankündigung eines Grenz-
termins

• Offenlegung von Ergebnissen einer Grenz-
feststellung und Abmarkung gemäß § 17 
der Durchführungsverordnung zum Säch-
sischen Vermessungs- und Katastergesetz 
– SächsVermKatGin der jeweils geltenden 
Fassung

• Öffentliche Ankündigung eines Grenz-
termins

• Neue Grundsteuer ab 2025: Abgabefrist 
endet am 31.01.2023

• Festsetzung der Grundsteuer in der Stadt 
Leipzig für das Kalenderjahr 2023

• Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020 
für den Eigenbetrieb Stadtreinigung 
Leipzig

• Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020 
für den Städtischen Eigenbetrieb Gewand-
haus zu Leipzig

• Baugenehmigungen

Die Aushangtafeln im Neuen Rathaus der Stadt 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
– Untere Wandelhalle, gegenüber den Zimmern 
72-75 – wurden von der Stadtverwaltung Leip-
zig als Stelle zur öffentlichen Zustellung durch 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes 
(VwZG) allgemein bestimmt. ■

Dezernat Allgemeine Verwaltung
Hauptamt

Öffentliche Zustellung 
durch Bekanntmachung 

einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungs- 

zustellungsgesetzes (VwZG)

Hiermit werden folgende Dienstausweise/Dienstmarken der Stadt Leipzig für ungültig erklärt: 

Gültigkeit von Dienstausweisen und Dienstmarken  
der Stadt Leipzig

DA003535
DA002747
DA001482
DA002627
DA004606
DA002482
DA003063
DA005681
DA005348
DA007183
DA004647
DA006637
DA006800

DA005968
DA000310
DA000524
DA003987
DA004243
DA000493
DA003749
DA001423
DA005046
DA004656
DA007047
DA001145
DA004225

Die nachfolgend genannten, in der Leip-
ziger Ratsversammlung am 10.11.2022 
beschlossenen Neubenennungen von einer 
neu entstehenden Straße und einer neu ent-
stehenden Brücke (VII-DS-06939), amtlich 
bekannt gemacht im Leipziger E-Amtsblatt 
Nr. 22/2022 vom 26.11.2022, sind seit dem 
27.12.2022 bestandskräftig:
Neubenennungen
Stadtbezirk Mitte, Ortsteil Zentrum-Ost
Neu entstehende Brücke nördlich der Preu-
ßenseite
Die neu entstehende Brücke nördlich der 
Preußenseite erhält den Namen Clara-
Jaschke-Brücke. 
Stadtbezirk Nordwest, Ortsteil Lindenthal
B-Plan Nr. 327 „Lange Trift/ Nordseite“
Die nördlich der Straße „Lange Trift“ neu 
entstehende öffentliche Straße erhält den 
Namen Karl-Kieckhefen-Straße. ■

Amt für Statistik und Wahlen

Mitteilung über die  
Bestandskraft von  
Neubenennungen  

von Straßen

DA004861
DA000023
DA000235
DA004574
DA004074
DA002580
DA003832
DA000368
DA000842
DM000458
DA004500
DA004352
DA000349

DA001111
DA001992
DA007082
DA006803
DA015440
DA003333
DA007325
DA007616
DA001462
DA003327
DM000572
DA005370
DA002995 ■

Die Landesdirektion Sachsen hat den Plan für 
das oben bezeichnete Vorhaben mit Planfest-
stellungsbeschluss vom 1. Dezember 2022, Ge-
schäftszeichen: C46_L-0522/464/41, auf Antrag 
der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates 
Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße 
Elster, Gartenstraße 34, 04571 Rötha, gemäß den 
Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes 
und des Sächsischen Wassergesetzes festgestellt.
I
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbe-
schlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung und 
eine Ausfertigung des festgestellten Planes 
liegen in der Zeit vom Freitag, dem 20. Januar 
2023, bis einschließlich Donnerstag, dem 2. 
Februar 2023, in der Stadtverwaltung Leipzig, 
Neues Rathaus, Stadtplanungsamt, Zimmer 498, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Telefon: 
0341 123-4948 oder 0341 123-4846, während der 
Öffnungszeiten: Mo.: 8:00 – 15:00 Uhr, Di.: 8:00 – 
16:00 Uhr, Mi.: 8:00 – 15:00 Uhr, Do.: 8:00 – 16:00 
Uhr, Fr.: 8:00 – 12:00 Uhr,
und in der Stadtverwaltung Schkeuditz, Bür-
geramt, Zimmer 2.06, Rathausplatz 7, 04435 
Schkeuditz, Telefon: 034204 88-161, während 

der Öffnungszeiten: Mo.: 8:00 – 12:00 Uhr, Di.: 
9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr, Mi.: 
geschlossen, Do.: 8:00 – 15:30 Uhr, Fr.: 8:00 – 
12:00 Uhr,
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Personenbezogene Daten sind im Planfeststel-
lungsbeschluss aus datenschutzrechtlichen 
Gründen anonymisiert.
II
Der Planfeststellungsbeschluss wird dem 
Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, und 
den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen 
entschieden worden ist, zugestellt (§ 74 Abs. 4 
Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz). Mit dem 
Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss 
auch gegenüber den übrigen Betroffenen als 
zugestellt (§ 74 Absatz 4 Satz 3 Verwaltungs-
verfahrensgesetz).
Die Bekanntmachung einschließlich des Plan-
feststellungsbeschlusses sowie der festgestellten 
Planunterlagen ist während des genannten 
Auslegungszeitraumes auch auf der Internet-
seite der Landesdirektion Sachsen unter www.
lds.sachsen.de/bekanntmachung einsehbar. 

Bekanntmachung über die Planfeststellung für das Vorhaben  
„Dynamische Wiederbespannung von Altläufen in der nordwestlichen 

Elster-Luppe-Aue“ – Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 7 Abs. 
1 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993, in der aktuellen Fassung, 
die nachstehende Teilfläche der Gemeindever-
bindungsstraße in einen öffentlichen Feld- und 
Waldweg umzustufen.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, 
Straßenklasse
OT Hartmannsdorf-Knautnaundorf
Schkeitbarer Weg (Teilfläche), Flurstücks 215 
Gemarkung Knautnaundorf, zwischen Höhe 
Flurstück 63/b Gemarkung Knautnaundorf 
bis Höhe Flurstücke 228/1 und 65 Gemarkung 
Knautnaundorf, ca. 690 m, öffentlicher Feld- 
und Waldweg.

Die beabsichtigte Umstufung erfolgt auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1 SächsStrG.
Hiermit wird die Absicht der Umstufung ge-
mäß § 7 Abs. 1 SächsStrG öffentlich bekannt 
gemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen 
zu geben. Die Unterlagen liegen 3 Monate bei 
der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, Haus C, 5. Etage, Zi. 5.033 in 
04317 Leipzig zur Einsichtnahme aus. Einsicht-
nahmen in die Unterlagen während dieser Zeit 
sind derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 an 
der vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Absicht zur Umstufung  
des Schkeitbarer Weges (Teilfläche)

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen.
III
Ziel des Vorhabens ist die periodische, hochwas-
sergebundene Bespannung des vorhandenen 
Graben- und Fließgewässersystems und die teil-
weise Überflutung der nordwestlichen Elster-
Luppe-Aue. Gegenstand der Planfeststellung 
ist daher die Errichtung einer Ausleitstelle am 
südlichen Ufer der Weißen Elster bei Fluss-km 
28+950 und einer daran anschließenden etwa 83 
m langen Überlaufmulde mit einer Querungs-
möglichkeit. Des Weiteren sind an sechs Stellen 
kleinräumige Eingriffe in das vorhandene Gra-
ben- und Fließgewässersystem zur Schaffung 
der hydraulischen Durchgängigkeit geplant.
Die planfestgestellten Maßnahmen befinden 
sich auf dem Gebiet der Städte Leipzig und 
Schkeuditz.
Der Planfeststellungsbeschluss besitzt enteig-
nungsrechtliche Vorwirkung und ist sofort 
vollziehbar. ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen
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Marktsatzung – Satzung der Stadt Leipzig über die Durchführung,  
Zulassung und Gebührenerhebung auf Wochen- und Spezialmärkten

Beschluss Nr. VI-DS-04733 der Ratsversamm-
lung vom 13.12.2017, (veröffentlicht im Leip-
ziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017), zuletzt 
geändert am 14.12.2022 durch Beschluss Nr. 
VII-DS-07557.
Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat am 13.12.2017 
auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen vom 21.04.1993, zu-
letzt geändert am 13.12.2016 in Verbindung mit 
§§ 67 ff. der Gewerbeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.02.1999, zuletzt 
geändert am 23.06.2017 und dem Sächsischen 
Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.08.2004, zuletzt geändert 
am 26.10.2016, folgende Satzung beschlossen:

I Allgemeiner Teil
§ 1 

Geltungsbereich
(1) Die Stadt Leipzig betreibt Wochen- und Spe-

zialmärkte als öffentliche Einrichtung.
(2) Die Gültigkeit der Anlage 2 – Gebührenver-

zeichnis – beschränkt sich gem. § 10 Abs. 2 
SächsKAG auf maximal 5 Jahre und ist danach 
entsprechend gesetzlicher Vorschriften neu 
zu kalkulieren.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Ein Wochenmarkt ist nach § 67 Abs. 1 Gewer-
beordnung eine regelmäßig wiederkehrende, 
zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine 
Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere der 
folgenden Warenarten anbietet:
1. Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensmittel-
rechts, zur Errichtung der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und 
zur Festlegung von Verfahren zur Lebens-
mittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, 
S. 1) die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 1381/2019 (ABl. L 231 vom 6.9.2019, 
S. 1) geändert worden ist, mit Ausnahme 
alkoholischer Getränke; soweit diese nicht 
nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 Gewerbeordnung 
zulässig sind,

2.  Produkte des Obst- und Gartenbaues, 
der Land- und Forstwirtschaft und der 
Fischerei,

3.  rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des 
größeren Viehs.

(2) Ein Wochenmarkt mit erweitertem Sortiment 
im Sinne dieser Satzung umfasst einen Wo-
chenmarkt entsprechend Abs. 1, bei dem die 
freibleibenden Marktstände mit Anbietern 
von Waren bestimmter anderer Art – gemäß 
Anlage 1 – besetzt werden.

(3) Ein Spezialmarkt ist gemäß § 68 Abs. 1 Gewer-
beordnung eine im Allgemeinen regelmäßig 
in größeren Zeitabständen wiederkehrende, 
zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine 
Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren 
anbietet.

(4) Dauerhändler sind Wochenmarkthändler, die 
auf schriftlichen Antrag, für einen Zeitraum 
von mindestens 4 Wochen, eine Zulassung 
auf einem bestimmten Wochenmarkt erteilt 
bekommen.

(5) Tageshändler sind Wochenmarkthändler, 
die vor Ort eine tägliche Zulassung erteilt 
bekommen. 

§ 3 
Marktplätze, Markttage, Marktzeiten

(1) Die Wochen- und Spezialmärkte der Stadt 
Leipzig werden vom Marktamt veranstaltet. 
Sie finden auf festgelegten Marktplätzen 
an bestimmten Tagen und Zeiten statt und 
können nach § 69 GewO festgesetzt werden.

(2) Die Standorte, Termine und Öffnungszeiten 
werden jährlich vom Marktamt in einem 
Marktkalender veröffentlicht und auf den 
Internetseiten der Stadt Leipzig ständig 
aktualisiert.

§ 4 
Gegenstände des Marktverkehrs

(1) Auf Wochenmärkten dürfen Waren gemäß § 
2 Abs. 1 dieser Satzung angeboten werden.

(2) Auf den Wochenmärkten mit erweitertem 
Sortiment dürfen zusätzlich die in Anlage 1 
bestimmten Waren angeboten werden.

(3) Die Einteilung der Wochenmärkte gemäß § 
4 Abs. 1 oder 2 obliegt dem Marktamt der 
Stadt Leipzig als Veranstalter. Das Marktamt 
kann das Sortiment der Wochenmärkte mit 
erweitertem Sortiment auf bestimmte Waren 
aus Anlage 1 beschränken.

(4) Pilze dürfen auf Wochenmärkten angebo-
ten werden, wenn der Bezug nachweisbar 
ist bzw. eine Tagesbescheinigung über die 
Pilzprüfung beigefügt wird. Es ist unzulässig, 
Pilze in zerkleinerter Form anzubieten.

(5) Bei Spezialmärkten legt das Marktamt ent-
sprechend des Charakters des jeweiligen 
Marktes die Sortimente fest und gibt dies 
mit der öffentlichen Ausschreibung bekannt.

§ 5 
Verhalten auf dem Marktplatz

(1) Die Teilnehmer am Marktverkehr haben mit 
dem Betreten der Marktfläche die Vorschrif-
ten dieser Marktsatzung und sonstiges Orts-
recht der Stadt Leipzig einzuhalten. Die all-
gemein geltenden Vorschriften, insbesondere 
der Gewerbeordnung, des Lebensmittel-, 
Eich-, Hygiene-, Bau- und Preisrechtes, des 
Infektionsschutzgesetzes, des Tierschutzes 
und der Unfallverhütung sind zu beachten.

(2) Jeder Marktteilnehmer hat sein Verhalten 
auf dem Marktplatz und den Zustand seiner 
Sachen so einzurichten, dass kein anderer 
geschädigt, gefährdet oder mehr als nach 
den Umständen unvermeidbar behindert 
oder belästigt wird.

(3) Es ist auf den Märkten während der Veran-
staltungsdauer insbesondere unzulässig:

a) Waren durch Ausrufen oder im Umherge-
hen anzubieten oder zu versteigern, sowie 
Werbematerial aller Art zu verteilen, 

b) Geräte zur Schallerzeugung und -wie-
dergabe, die der eigenständigen Außen-
beschallung dienen, zu benutzen,

c) lebende Tiere zum Zweck des Verkaufes 
auf die Marktplätze zu bringen,

d) Wirbeltiere auf dem Markt zu schlachten, 
um sie oder ihre Teile als Erzeugnisse zum 
Verkauf anzubieten, mit Ausnahme von 
Fischen

e) das Befahren des Marktplatzes mit Fahr-
zeugen aller Art während der Öffnungs-
zeit,

f) gegen die Preisauszeichnungspflicht gem. 
Preisangabenverordnung (PAngV) zu 
verstoßen.

(4) Den Beauftragten der Stadt Leipzig ist der 
Zutritt zu den Standplätzen und Verkaufsein 
richtungen zu gestatten. Händler und deren 
Mitarbeiter haben sich nach Aufforderung 
auszuweisen. Die Zulassung bzw. die 
Quittung der Tageshändler ist immer vor 
Ort aufzubewahren und auf Verlangen zu 
zeigen. 

(5) Den Weisungen der Beauftragten der Stadt 
Leipzig ist Folge zu leisten.

§ 6 
Sauberhaltung

(1) Jede vermeidbare Verunreinigung des 
Marktplatzes ist zu unterlassen. Es ist zu 
gewährleisten, dass Papier und anderes 
leichtes Material nicht verweht wird.

(2) Jeder Händler ist verpflichtet, nach Markt-
ende seinen Platz im Umfeld von 2 m zu 
reinigen und seine Abfälle eigenverantwort-
lich gemäß Ortsrecht zu entsorgen. Eine 
Entsorgung in öffentliche Müllbehältnisse 
wie Papierkörbe ist untersagt.

(3) Die Händler übernehmen für die Bereiche 
und Wege vor ihrem Verkaufsstand die Ver-
kehrs sicherungspflicht. Vor Marktbeginn ist 
der Bereich von Eis und Schnee zu räumen 
und bei Bedarf zu bestreuen. Bei Schneefall 
oder Glättebildung über den Marktbeginn 
hinaus ist nach Ende des Schneefalls und bei 
Glättebildung der Bereich zu räumen und zu 
bestreuen. Die Beräumung und das Streuen 
sind ohne chemische Auftaumittel und Salz 
durchzuführen.

 Die zu beräumende Fläche beträgt 2 m um-
laufend des zugewiesenen Standplatzes.

§ 7 
Haftung

(1) Die Stadt Leipzig übernimmt keine Haftung 
für die Sicherheit der von den Händlern auf 
den Markt eingebrachten Waren und Sa-
chen. Der Händler haftet Dritten gegenüber 
für sämtliche Schäden, die insbesondere 
durch seine Waren, seine Fahrzeuge, seine 
Verkaufseinrichtung und deren Zubehör, 
seine technischen Einrichtungen für Versor-
gungsmedien (z. B.  auch Stromkabel) und im 
Zusammenhang mit seinem Verhalten bzw. 
dem seiner Erfüllungsgehilfen entstanden 
sind. Dies gilt auch auch für Pflichten nach 
§ 6 Abs. 3 der Satzung.

(2) Die Händler haben gegenüber der Stadt 
Leipzig keinen Anspruch auf Schadenersatz 
für Ausfälle in Folge von Marktverlegungen 
oder wenn der Marktbetrieb durch ein oder 
von der Stadt Leipzig nicht zu vertretendes 
Ereignis unterbrochen wird bzw. entfällt. 
Nicht zu vertretende Ereignisse im Sinne 
dieser Satzung sind unvorhersehbare, von 
außen einwirkende Ereignisse, die auch 
durch äußerste Sorgfalt nicht abgewendet 
werden können (höhere Gewalt). Hierzu 
zählen unabwendbare Wetterereignisse, 
Pandemien/Seuchen, Feuer und Terror-
warnungen. Entsprechendes gilt auch für 
die Folgen aus der Umsetzung behördlicher 
Anordnungen und sonstiger normativer 
Vorschriften, wie der Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO), 
die eine Unterbrechung oder einen Abbruch 
des Marktbetriebes erforderlich machen. Für 
entstandene Schäden aus Energieausfällen 
wird die Haftung der Stadt Leipzig auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

(3) Die Händler haften gegenüber der Stadt Leip-
zig nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie 
haben auch für Schäden einzustehen, die von 
Erfüllungsgehilfen verursacht werden. Die 
Stadt Leipzig behält sich ausdrücklich vor, 
die Markterlaubnis zu widerrufen sowie 
Schadenersatzansprüche gegen den Händler 
zu stellen, wenn es bei der Abwicklung im 
Schadensfall zu Verzögerungen kommt, die 
der Händler zu verantworten hat.

(4) Dauerhändler auf Wochenmärkten und 
teilnehmende Händler an Spezialmärkten 
haben mit Antrag bzw. Bewerbung eine zum 
Veranstaltungszeitpunkt geltende und dem 
Veranstaltungsanlass entsprechend ausrei-
chende Betriebshaftpflichtversicherung für 
Personen- und Sachschäden nachzuweisen.

II Wochenmärkte
§ 8 

Zulassung und Teilnahmebedingungen 
Wochenmärkte

(1) Das Marktamt kann die Händler als Tages-
händler oder als Dauerhändler zulassen. 
Voraussetzung ist der Nachweis der Gewer-
betätigkeit (z. B. Gewerbeschein, Reisege-
werbekarte etc.) gegenüber dem Marktamt 
und das Einreichen der Fahrzeugpapiere 
(Zulassungsbescheinigung Teil 1) bei der 
Nutzung eines Verkaufsfahrzeuges. Dauer-
händler müssen zudem unter Verwendung 
des veröffentlichten Formulars einen Antrag 
stellen; die Einreichung kann schriftlich 
oder elektronisch erfolgen. Das konkrete 
Antragsverfahren einschließlich Formular 
ist veröffentlicht auf www.leipzig.de. Der 
Antrag selbst kann auch direkt über das 

Marktamt bezogen werden.
(2) Als Zulassung gilt der Zulassungsbescheid 

bzw. bei Tageshändlern die Quittung. Die 
Zulassung gilt befristet (maximal 1 Jahr) und 
ist nicht übertragbar.

(3) Aus sachlich gerechtfertigtem Grund kann 
die Zulassung versagt bzw. widerrufen 
werden. Ein solcher Grund liegt außer in 
den Fällen der §§ 48 und 49 Verwaltungs-
verfahrensgesetz insbesondere vor, wenn:
a) der zugewiesene Standplatz wiederholt 

nicht benutzt wird,
b) der Händler oder seine Bediensteten 

wiederholt gegen Bestimmungen dieser 
Satzung, der Zulassung oder gegen 
Einzelanweisungen der Marktaufsicht 
verstoßen haben,

c) der Händler die fälligen Gebühren oder 
Nebenkosten nicht bezahlt,

d) bekannt wird, dass bei Zuweisung bzw. 
Erteilung der Zulassung Versagungs-
gründe vorlagen,

e) Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass der Antragsteller die für die Teil-
nahme am Marktverkehr erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt,

f) der Platz des Marktes ganz oder teilweise 
vorübergehend oder auf Dauer für bau-
liche Änderungen oder unaufschiebbare 
öffentliche Zwecke benötigt wird,

g) der Händler oder seine Erfüllungsgehilfen 
durch ihr Verhalten den Marktfrieden 
gestört haben.

(4) Wird die Zulassung widerrufen, kann die 
sofortige Räumung des Standplatzes verlangt 
werden.

(5) Auf Antrag eines Dauerhändlers kann das 
Marktamt die Zulassung für die Zukunft 
zeitlich befristet oder vollständig widerrufen, 
wenn der zugewiesene Standplatz aus in der 
Person des Händlers liegenden Gründen, 
wie z. B.: Krankheit oder Urlaub nicht ge-
nutzt werden kann. Der Antrag bedarf der 
Textform (Brief, Fax, elektronische Übermitt-
lung) und ist zu begründen. Der Widerruf 
bzw. zeitlich befristete Widerruf wird dem 
Dauerhändler gegenüber bekanntgegeben. 
Der Vollzug erfolgt durch entsprechende 
Berücksichtigung im nächsten Gebühren-
bescheid, soweit dieser zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht erstellt ist.

(6) Für die einzelnen Wochenmärkte werden 
seitens des Marktamtes Teilnahmebedingun-
gen festgelegt, die Bestandteil der jeweiligen 
Zulassung sind. Die Teilnahmebedingungen 
werden auf den Internetseiten der Stadt 
Leipzig veröffentlicht und können zudem 
bei den Mitarbeitern des Marktamtes vor 
Ort in schriftlicher Form eingesehen wer-
den. Die Teilnahmebedingungen enthalten 
insbesondere Regelungen zu:
• Termine und Öffnungszeiten einzelner 

Wochenmärkte
• Festlegungen zu Marktverlegungen
• die Einteilung einzelner Wochenmärkte 

entsprechend § 4 Abs. 1 bis 3
• Begrenzungen auf eine bestimmte Händ-

lerzahl für bestimmte Sortimente auf 
einzelnen Märkten

• Detailregelungen zum Zulassungsverfah-
ren für Tageshändler und Dauerhändler

• Regeln zur Gestaltung von Verkaufsein-
richtungen auf bestimmten Wochenmärk-
ten

• Preise für verbrauchsabhängige Neben-
kosten wie Strom auf den Wochenmärkten

§ 9 
Standplätze

(1) Die zugelassenen Waren dürfen nur von ei-
nem zugewiesenen Standplatz aus angeboten 
werden.

(2) Die Zuweisung der Standplätze erfolgt durch 
das Marktamt. Sie kann mit Auflagen und 
Bedingungen versehen werden.

(3) Das Marktamt weist die Standplätze im 
Rahmen der Teilnahmebedingungen und 
der vorhandenen Flächen zu. Es besteht 
generell kein Anspruch auf Zuweisung eines 
Standplatzes, insbesondere auch nicht in 
einer bestimmten Lage, Größe oder sonstiger 
Beschaffenheit.

(4) Dauerhändler sind bei der Platzvergabe 
grundsätzlich vor den Tageshändlern zu be-
rücksichtigen. Standplätze von Dauerhänd-
lern, die am Markttag nicht bis 45 Minuten 
vor der festgelegten Öffnungszeit belegt sind, 
können vom Marktamt mit Tageszulassung 
vergeben werden.

(5) Der zugeteilte Standplatz darf ohne Zustim-
mung der Stadt Leipzig nicht vergrößert oder 
örtlich verändert werden.

§ 10 
Verkaufseinrichtungen

(1) Als Verkaufseinrichtungen sind nur Ver-
kaufswagen, -anhänger und Marktstände 
zugelassen. Die Verkaufseinrichtungen 
dürfen nicht höher als 3 Meter sein. Die 
äußere Gestaltung der Verkaufseinrichtung 
hat dem Charakter des Marktes Rechnung 
zu tragen, um diesem ein entsprechendes 
Erscheinungsbild zu schaffen, und ist mit 
dem Marktamt vorab abzustimmen. Das 
Marktamt kann in den Marktbedingungen 
mögliche Ausnahmen definieren und Re-
gelungen für die Gestaltung auf einzelnen 
Wochenmärkten treffen. Die Verkaufsein-
richtungen müssen den Lebensmittel- und 
Hygienebestimmungen entsprechen.

(2) Verkaufseinrichtungen sind standfest ohne 
Beschädigung der Marktoberfläche und der 
Markteinrichtung aufzustellen. Sie dürfen 
insbesondere weder an Bäumen und deren 
Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, 
Energie-, Fernsprech- oder ähnlichen Ein-
richtungen befestigt werden.

(3) Vordächer von Verkaufseinrichtungen 
dürfen die Grenzen der zugewiesenen Stand-
fläche nur in Richtung der Verkaufsflächen 

und höchstens um einen Meter überragen. 
In der Regel soll die Entfernung zwischen 
der Dachunterkante und dem Erdboden ca. 
2,10 Meter betragen.

 
§ 11 

Auf- und Abbau von Verkaufseinrichtungen
(1) Waren, Verkaufseinrichtungen und sonstige 

Betriebsgegenstände dürfen frühestens 2 
Stunden vor Beginn der Marktzeit ange-
fahren, ausgepackt oder ausgestellt werden 
und müssen 1 Stunde nach Schließzeit vom 
Marktplatz entfernt sein.

(2) Mit Beginn der Öffnungszeit des jeweiligen 
Marktes müssen das Aufstellen und Ein-
richten der Verkaufseinrichtungen und alle 
Verkaufsvorbereitungen abgeschlossen sein.

(3) Fahrzeuge (außer Verkaufseinrichtungen) 
sind nach ihrer Entladung unverzüglich, 
spätestens jedoch mit Beginn der Markt-
zeit, aus dem Marktbereich zu entfernen. 
Während der Marktzeit dürfen auch zwecks 
Warenlieferung keine Fahrzeuge den Markt 
befahren.

(4) Vor Beginn der Märkte darf mit dem Verkauf 
nicht begonnen werden. Der Verkauf ist mit 
Marktende einzustellen.

(5) Kisten und ähnliche Gegenstände dürfen 
nicht höher als 1,40 Meter gestapelt werden.

(6) In Gängen und Durchfahrten darf nichts 
abgestellt werden.

(7) Das Anbringen von Plakaten sowie jede 
sonstige Werbung ist nur in und an den 
Verkaufseinrichtungen zulässig; diese Wer-
bung muss sich auf das ausgeübte Gewerbe 
beziehen.

(8) Die Händler haben an ihren Verkaufsein-
richtungen an gut sichtbarer Stelle Vor- und 
Familiennamen oder einen Firmennamen auf 
einem stabilen Schild in deutlich lesbarer 
Schrift anzubringen.

(9) Elektroanschlüsse werden vorrangig für Ver-
kaufseinrichtungen mit leicht verderblichen 
Lebensmitteln vergeben. Ein Anspruch auf 
Vergabe besteht nicht.

 Zu beachten ist:
a)  für die Betriebssicherheit der elektrischen 

Anlagen an und in den Verkaufseinrich-
tungen ist der jeweilige Händler verant-
wortlich;

b) die von der Stromverteilungsanlage zur 
Verkaufseinrichtung führenden elektri-
schen Leitungen sind von den Händlern 
bereitzustellen, ordnungsgemäß und 
gefahrlos zu verlegen und während des 
Marktes zu halten.

III Spezialmärkte
§ 12 

Öffentliche Ausschreibung
(1) Die Stadt Leipzig gibt durch öffentliche 

Ausschreibung die Teilnahme- und Zulas-
sungsbedingungen (Marktkonzept) für die 
Spezialmärkte bekannt, insbesondere:
- den exakten Zeitraum sowie Charakter 

und Ziel der Veranstaltung 
-  die Anforderungen an Art, Größe und 

Aussehen der Verkaufseinrichtungen
-  Form und Inhalt der Bewerbung sowie 

die Bewerbungsfrist
-  die zugelassenen Sortimente bzw. An-

bietergruppen
-  Auswahlkriterien
-  sonstige Bedingungen.

(2) Der Antrag auf Zulassung zu den einzelnen 
Spezialmärkten ist bis zum in der jeweiligen 
Ausschreibung benannten Bewerbungs-
schluss vollständig einzureichen. Die 
Einreichung kann schriftlich oder elektro-
nisch erfolgen. Das elektronische Antrags-
verfahren wird nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung auf www.leipzig.de veröf-
fentlicht. Über den Antrag entscheidet das 
Marktamt innerhalb von 3 Monaten nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist.

§ 13 
Zulassung und Teilnahmebedingungen 

Spezialmärkte
(1) Das Marktamt entscheidet in einem Aus-

wahlverfahren nach öffentlicher Ausschrei-
bung über die Zulassung der Händler auf 
den Spezialmärkten. Dies erfolgt nach den 
in Anlage 3 benannten und bestätigten 
Auswahlverfahren und -kriterien.

(2) Für die Zulassung gelten im Übrigen die 
Regelungen des § 8 Abs. 2 bis 4 dieser Sat-
zung, für die Zuweisung der Standplätze 
die Regelungen des § 9 Abs. 1 bis 3.

(3) Mit Erteilung der Zulassung werden den 
Händlern der Spezialmärkte gesonderte 
Teilnahmebedingungen übergeben, die 
Bestandteil der Zulassung sind und insbe-
sondere bestimmen:
-  Marktfläche, Marktzeiten
-  Zuweisung, Widerruf und Räumung der 

Standplätze
- Aufbau- und Abbau mit marktbetriebli-

chen und technischen Erfordernissen
-  Gestaltung und Dekoration der Verkaufs-

einrichtungen 
- sonstige Auflagen und Hinweise.

IV Gebühren
§ 14 

Gebührenerhebung
Das Marktamt erhebt für die Stadt Leipzig 
Gebühren für die Standplätze auf Wochen- und 
Spezialmärkten. Diese wurden im Rahmen 
einer Gebührenbedarfsrechnung für den Zeit-
raum von 2023 bis 2027 kalkuliert und sind als 
Anlage 2 – Gebührenverzeichnis – Bestandteil 
dieser Satzung.

§ 15 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist derjenige, dem ein 
Standplatz als Händler zugewiesen wurde. 
Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 16 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht auf Wochen- und 
Spezialmärkten entsteht mit der Zulassung.

(2) Die Festsetzung der Gebühr erfolgt bei 
Dauerhändlern durch monatlichen Ge-
bührenbescheid. Er bemisst sich nach der 
Anzahl der tatsächlichen Markttage und ist 
bargeldlos zu entrichten.

(3) Tageshändler erhalten eine tägliche Stand-
platzzuweisung. Mit Zulassung ist die 
Gebühr sofort und in bar fällig. 

(4) Händler auf Spezialmärkten erhalten nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens eine 
Zulassung mit Standplatzzuweisung. Die 
Gebührenfestsetzung erfolgt durch Gebüh-
renbescheid und ist bargeldlos zu entrichten.

(5) Gebühren sind grundsätzlich im Voraus fäl-
lig. Die Fälligkeit ist dem Gebührenbescheid 
des Marktamtes zu entnehmen.

§ 17 
Gebührenberechnung

(1) Die Gebühren sind im Gebührenverzeichnis 
für die einzelnen Märkte und Sortimente 
festgelegt und werden gemäß der Stand-
platzzuweisung für die benannte Fläche und 
Zeitdauer erhoben. Entstehen im Kalkulati-
onszeitraum neue Standorte für Wochen-
märkte, werden für einen Zeitraum von 2 
Jahren die Gebühren der Zone III erhoben, 
um den Wochenmarkt zu etablieren. Danach 
erfolgt eine Einordnung in Zone II oder III.

(2) Verbrauchsabhängige Nebenkosten sind 
in der Gebühr nicht enthalten. Sie werden 
gemäß der Teilnahmebedingungen für die 
Wochen- und Spezialmärkte erhoben.

(3) Die Gebühren sowie die verbrauchsabhängi-
gen Nebenkosten sind umsatzsteuerpflichtig. 
Im Gebührenverzeichnis wird der Nettobe-
trag ausgewiesen. Der jeweilige Ausweis 
der Umsatzsteuer erfolgt im Rahmen der 
Gebühren- bzw. Rechnungslegung.

§ 18 
Gebührenerstattung

(1) Wird die Zuweisung nicht oder nur teilweise 
genutzt bzw. infolge höherer Gewalt nicht 
nutzbar, besteht kein Anspruch auf Herab-
setzung oder Rückzahlung der Gebühr.

(2) Zugelassene Händler an Spezialmärkten 
können bis zu einem in den Teilnahme-
bedingungen bekanntgegebenen Termin 
von der erteilten Zulassung unentgeltlich 
zurücktreten. Dies ist dem Marktamt frist-
gerecht in Textform (Brief, Fax, elektronische 
Übermittlung) mitzuteilen. Nach Ablauf der 
Frist werden die Gebühren lt. Gebührenbe-
scheid in voller Höhe fällig bzw. werden 
bereits gezahlte Gebühren nicht erstattet.

(3) Werden Spezialmärkte aufgrund einer 
behördlichen Anordnung oder gesetzlicher 
Vorschrift vorzeitig abgebrochen oder voll-
ständig abgesagt, werden bereits gezahlte 
Gebühren ganz oder teilweise erstattet. 
Gleiches gilt für abgesagte Wochenmärkte 
aufgrund von Unwetterwarnungen des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD).

V Sonstige Vorschriften
§ 19 

Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen folgende Vorschriften 
dieser Satzung verstößt:
1. Anbieten nicht zugelassener Waren (§ 4 

Abs. 1 und 2),
2. die Bestimmungen zum Auf- und Abbau 

(§ 11 Abs. 1 bis 8),
3. die Bestimmungen zum Verhalten (§ 5 

Abs. 1 bis 5),
4. die Bestimmungen zur Sauberhaltung (§ 

6 Abs. 1 bis 3),
5. sowie derjenige, welcher den Aufsichts-

personen keinen Zutritt zum Verkaufs-
stand gestattet, sich nicht ausweist, 
Veränderungen an öffentlichen Anlagen 
vornimmt, Weisungen der Marktaufsicht 
nicht befolgt oder durch sein Verhalten 
den Marktfrieden stört oder gefährdet.

(2) Die Höhe des Verwarngeldes bzw. der Geld-
buße richtet sich nach den §§ 56 bzw. 17 des 
Gesetztes über Ordnungswidrigkeiten in der 
jeweils gültigen Fassung.

§ 20 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt zum 
01.01.2018 sowie etwaiger Änderungssatzun-
gen nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. ■
Leipzig, 15.12.2022

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Anlagen
Anlage 1 – Übersicht der erweiterten Markt-

sortimente
- Textilien,
- Haushaltswaren des täglichen Bedarfs,
- Werkzeuge, Kleineisenwaren,
- Schuhe,
- Bücher, Papier- und Schreibwaren,
- kunstgewerbliche Kleinartikel, Keramikwa-

ren, Holz und Korbwaren,
- Modeschmuck,
- Drogeriewaren, einschl. Kosmetik und 

Haushaltschemie,
- Kurzwaren,
- Kleingartenbedarf,
- Spielwaren (außer gewaltverherrlichende 

Spiele),
- Kleinlederwaren,
- Taschen,
- Accessoires,
- Imbiss
Anlage 2 – Gebührenverzeichnis
Anlage 3 – Auswahlkriterien für Bewerber 

Leipziger Spezialmärkte
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Anlage 2 gemäß § 14 zur Marktsatzung der Stadt Leipzig

Gebührenverzeichnis für Wochen- und Spezialmärkte
auf der Grundlage der Kosten- und Gebührenkalkulation von 2022

für den Zeitraum 2023 – 2027
Zone I a: Wochenmarkt Innenstadt auf dem Markt 
Zone I b: Ausweichplätze für den Wochenmarkt Innenstadt: Augustusplatz, Richard-Wagner-Platz und Wilhelm 
-Leuschner-Platz; Wochenmarkt Richard-Wagner-Platz
Zone II:   Wochenmarkt WK 2, WK 4, Lindenauer Markt, Lößnig, Bästleinstraße, Bayrischer Platz, Torgauer Platz, 
Gohlis-Arkaden, Gohlis Park
Zone III: Wochenmarkt WK 7, Liebertwolkwitz, Paunsdorf, Wiederitzsch

  2023-2027
Gebührentatbestand
 
 

Gebührenmaßstab
Aufrundung auf 
volle qm

Gebührensatz 
Gebühren (Netto) in Euro
 

  Zone I Zone II Zone III

1. Wochenmärkte     

Markthändler (Angebot gem. § 67 (1) GewO,     
erweitertes Sortiment gem. Anlage 1 Marktsatzung)  a)   
- Dauerhändler qm/tgl. 3,05 1,90 1,30
- Tageshändler qm/tgl. 3,55 2,40 1,80
  b)   
- Dauerhändler qm/tgl. 2,80   
- Tageshändler qm/tgl. 3,30   
     

2. Spezialmärkte    
2.1. Ostermarkt    
Pflanzen- u. Blumensortiment qm/tgl. 4,00     
allgemeines Warensortiment qm/tgl. 6,50     
Gastronomie u. sonst.Verzehrstände qm/tgl. 8,00     
Kinderkarussell qm/tgl. 1,00     
2.2 Weinfest    
Gastronomie u. sonst.Verzehrstände qm/tgl. 10,00     
Stehtische/Möblierung pro Veranstaltungszeitraum Stück 15,00     
Winzer mit Verkaufstand < 10 qm und Freifläche (gesamt 
50 qm) pro Veranstaltungstag tgl. 310,00     
Winzer mit Verkaufstand > 10 qm und Freifläche (gesamt 
50 qm) pro Veranstaltungstag tgl. 390,00     
Stellplatz Kühlanhänger (nach verfügbarer Fläche) tgl. 15,00     
2.3 Leipziger Markttage    
Pflanzen- u. Blumensortiment qm/tgl. 4,00     
allgemeines Warensortiment qm/tgl. 6,50     
Gastronomie und sonst. Verzehrstände qm/tgl. 10,00     
Freisitz mit Außenstand 50 qm/tgl. 100,00     
Winzer mit Verkaufstand < 10 qm qm/tgl. 15,00     
Stehtische pro Veranstaltungszeitraum  15,00     
Kinderkarussell qm/tgl. 1,00     
Stellplatz Kühlanhänger (nach verfügbarer Fläche) tgl. 15,00     
2.4. Weihnachtsmarkt    
allgemeines Warensortiment qm/tgl. 7,20     
Süßwaren/Weihnachtsgebäck qm/tgl. 9,20     
Waffelbäcker/Kräppelchen qm/tgl. 11,00     
Gastronomie ohne Ausschank alkoholischer Heißge-
tränke qm/tgl. 14,50     

Gastronomie mit Ausschank alkoholischer Heißgetränke qm/tgl. 20,00     
Ausschank alkoholischer Heißgetränke qm/tgl. 21,00     
Stehtische < 1 qm pro Veranstaltungszeitraum Stück 35,00     
Stehtische > 1 qm pro Veranstaltungszeitraum Stück 70,00     
Kinderkarussell qm/tgl. 2,50     

Riesenrad (Pauschale bis 450 qm)  15.000,00     
Gemeinnützige Organistionen/ Vereine qm/tgl. 10,00     
Verkaufshaus vom Marktamt (pro Stück,Standard)  1.750,00     
Verkaufshaus vom Marktamt (pro Stück, Gastronomie)  1.850,00     
umbauter Gastraum (nach verfügbarer Fläche) qm/tgl. 2,00     
Lagerfläche (nach verfügbarer Fläche) qm/tgl. 1,50      

Art. 12 Änderung der Anlage 3 – Kriterien für Bewerber Leipziger Spezialmärkte
(1) Die Anlage 3 zur Marktsatzung erhält für die Kriterien für Bestandsbewerber folgende neue Fassung:
Kriterien für Bestandsbewerber
Nr. Bewertungskriterien Erläuterung Punkte
1. Bewerbungsabgabe Bewertet wird, die form- (1) und fristgemäße (1) Einreichung 

der Bewerbung, die Vollständigkeit der geforderten Anlagen, z. B. 
Gewerbeunterlagen, Foto (2) sowie die rechtzeitige Bezahlung des 
Gebührenbescheides bis zum Fälligkeitstag (1).

0 - 5

2. Durchführung / Betrieb Bewertet wird, wie und mit welchem Engagement der Bewerber 
seine geschäftliche Tätigkeit auf dem Spezialmarkt ausübt. Krite-
rien sind u. a. persönliche Anwesenheit am Stand und telefonische 
Erreichbarkeit (1), Qualität des eingesetzten Standpersonals (1), 
Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Standes (1), Diebstahl- bzw. 
Einbruchssicherheit des Standes (1), Beiträge zu Verbraucher-, Fa-
milien- und Behindertenfreundlichkeit, Einhaltung von gesetzlichen 
und kommunalen Auflagen sowie Bestimmungen (1). Dabei ist die 
Einhaltung der Marktsatzung und der Teilnahmebedingungen, 
welcher Bestandteil des Zulassungsbescheides sind, maßgeblich, 
z. B. die Einhaltung der Öffnungs- und Lieferzeiten (1).

0 - 6

3. Teilnahme Bewertet wird, wie lange der Bewerber bereits als Beschicker des 
jeweiligen Spezialmarktes zugelassen ist. Folgender Maßstab wird 
dafür zugrunde gelegt:
1. – 4. Jahr  (1)
5. – 8. Jahr  (2)
9. – 12. Jahr  (3)
13. – 16. Jahr  (4)
über 17 Jahre  (5)

1 - 5

4.

4.1

4.2

Erscheinungsbild der Ver-
kaufseinrichtung
Eigenes Verkaufshaus

Miethaus

Bewertet wird das optische Erscheinungsbild des Standes. Kriterien 
hierfür sind u. a. 
Standgestaltung (2), Material (2), Grafik (2), Beleuchtung (2), 
Innen- und Außendekoration (2), technischer Standard, wie z. B. 
Elektroenergie anstatt Gas oder LED-Lichttechnik (2).

Grafik (2), Beleuchtung (2), Innen- und Außendekoration (2)

0 – 12

0 - 6 

5. Erscheinungsbild des Waren-
angebotes

Bewertet werden Qualität und Attraktivität des Warenangebotes. 
Kriterien hierfür sind u. a.  veranstaltungsbezogene und ange-
messene Präsentation (2), Alleinstellungsmerkmale: wie Neuheit 
bzw. Besonderheit (2), traditionelles / innovatives Warenangebot 
(2), Warenpräsentation, wie z. B. die Anordnung oder die Auslage 
der Produkte etc. (2)

0 - 8

6. Bio-Angebot /
Fair-Trade/
Nachhaltigkeit

Bewertet wird, ob und in welchem Umfang ökologische / biologische 
Lebensmittel bzw. fair gehandelte Produkte angeboten werden. 
Kriterien sind u. a. Angebot abgepackter oder selbst hergestellter 
/verarbeiteter Produkte, Prozentsatz Bio vom Gesamtangebot, 
Zertifizierung durch eine Öko-Kontrollstelle. 
Bewertet wird außerdem, ob Angaben zu nachhaltigen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekten der Produktion bzw. der 
Produkte gemacht werden.
Folgender Maßstab wird für das Bewerbersortiment zugrunde 
gelegt:
komplettes Sortiment (6)
überwiegendes Sortiment (4)
teilweises Sortiment (2)
gar kein Sortiment  (0)

0 - 6

7. Gemeinnützige Organisati-
onen/
Vereine

Der Bewerbung liegt der Nachweis der Gemeinnützigkeit (z. B.  
Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes in der gültigen 
Fassung) zugrunde. Organisationen/Vereine, die in Vorjahren 
Teilnehmer des Leipziger Weihnachtsmarktes waren, müssen der 
Bewerbung den Nachweis der Verwendung erzielter Einnahmen 
in geeigneter Form beilegen.

0 - 2

Art. 13 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Leipziger Amtsblatt, spätestens zum 
01.01.2023 in Kraft. ■

Leipzig, 15.12.2022  
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Anlage 3
Auswahlkriterien für Bewerber Leipziger Spezialmärkte

(Ostermarkt, Weinfest, Leipziger Markttage, Leipziger Weihnachtsmarkt)

Die Stadt Leipzig – das Marktamt – ist Veranstalter aller Spezialmärkte. Es ist vorrangiges Ziel, sowohl ein attraktives und 
ausgewogenes Angebot der Anbietergruppen als auch innerhalb der Sortimente zu schaffen. Der Veranstalter ist daher 
berechtigt, die Anzahl der Händler für jede Anbietergruppe bzw. Sortiment für jeden Spezialmarkt entsprechend dem 
Gestaltungswillen festzulegen. Auch die äußere Gestaltung der Verkaufseinrichtungen hat dem Charakter des Marktes 
Rechnung zu tragen. Bei der Gestaltung der Verkaufseinrichtungen und Werbeflächen sind die Leitlinien des Deutschen 
Werberates und dessen Wettbewerbsregeln zu berücksichtigen.
Gehen mehr Bewerbungen ein, als Standplätze zur Verfügung stehen, so werden die Bewerber nach Bestandsbewerber 
und Neubewerber unterschieden. Bestandsbewerber haben bereits an den Märkten teilgenommen. Für deren Auswahl 
gilt der nachfolgende Kriterienkatalog. Für neue Händler wird je Anbietergruppe ein Kontingent von ca. 3 % der Plätze 
freigehalten. Deren Vergabe richtet sich nicht nach den folgenden Bewertungskriterien. Damit wird abgesichert, dass auch 
Neubewerber eine realistische Chance zur Teilnahme an den Märkten haben. Die Auswahl der Bestandsbewerber orientiert 
sich an folgenden Bewertungskriterien:

Kriterien für Bestandsbewerber

Nr. Bewertungskriterien Erläuterung Punkte
1. Bewerbungsabgabe Bewertet wird, die form- (1) und fristgemäße (1) Einreichung der Bewer-

bung, die Vollständigkeit der geforderten Anlagen, z. B.  Gewerbeunter-
lagen, Foto (2) sowie die rechtzeitige Bezahlung des Gebührenbescheides 
bis zum Fälligkeitstag (1).

0 - 5

2. Durchführung / Betrieb Bewertet wird, wie und mit welchem Engagement der Bewerber seine 
geschäftliche Tätigkeit auf dem Spezialmarkt ausübt. Kriterien sind u. 
a. persönliche Anwesenheit am Stand und telefonische Erreichbarkeit 
(1), Qualität des eingesetzten Standpersonals (1), Sauberkeit innerhalb 
und außerhalb des Standes (1), Diebstahl- bzw. Einbruchssicherheit des 
Standes (1), Beiträge zu Verbraucher-, Familien- und Behindertenfreund-
lichkeit, Einhaltung von gesetzlichen und kommunalen Auflagen sowie 
Bestimmungen (1). Dabei ist die Einhaltung der Marktsatzung und der 
Teilnahmebedingungen, welcher Bestandteil des Zulassungsbescheides 
sind, maßgeblich, z. B. die Einhaltung der Öffnungs- und Lieferzeiten (1).

0 - 6

3. Teilnahme Bewertet wird, wie lange der Bewerber bereits als Beschicker des jeweiligen 
Spezialmarktes zugelassen ist. Folgender Maßstab wird dafür zugrunde 
gelegt:
1. – 4. Jahr (1)
5. – 8. Jahr (2)
9. – 12. Jahr (3)
13. – 16. Jahr (4)
über 17 Jahre (5)

1 - 5

4.

4.1

4.2

Erscheinungsbild der 
Verkaufseinrichtung
Eigenes Verkaufshaus

Miethaus

Bewertet wird das optische Erscheinungsbild des Standes. Kriterien 
hierfür sind u. a. 
Standgestaltung (2), Material (2), Grafik (2), Beleuchtung (2), Innen- und 
Außendekoration (2), technischer Standard, wie z. B. Elektroenergie anstatt 
Gas oder LED-Lichttechnik (2).
Grafik (2), Beleuchtung (2), Innen- und Außendekoration (2)

0 – 12

0 - 6 
5. Erscheinungsbild des 

Warenangebotes
Bewertet werden Qualität und Attraktivität des Warenangebotes. Kriterien 
hierfür sind u. a.  veranstaltungsbezogene und angemessene Präsentation 
(2), Alleinstellungsmerkmale: wie Neuheit bzw. Besonderheit (2), traditi-
onelles / innovatives Warenangebot (2), Warenpräsentation, wie z. B. die 
Anordnung oder die Auslage der Produkte etc. (2)

0 - 8

6. Bio-Angebot /
Fair-Trade/
Nachhaltigkeit

Bewertet wird, ob und in welchem Umfang ökologische biologische Le-
bensmittel bzw. fair gehandelte Produkte angeboten werden. Kriterien 
sind u. a. Angebot abgepackter oder selbst hergestellter/verarbeiteter 
Produkte, Prozentsatz Bio vom Gesamtangebot, Zertifizierung durch eine 
Öko-Kontrollstelle. 
Bewertet wird außerdem, ob Angaben zu nachhaltigen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekten der Produktion bzw. der Produkte 
gemacht werden.
Folgender Maßstab wird für das Bewerbersortiment zugrunde gelegt:
komplettes Sortiment (6)
überwiegendes Sortiment (4)
teilweises Sortiment (2)
gar kein Sortiment  (0)

0 - 6

7. Gemeinnützige Organi-
sationen/Vereine

Der Bewerbung liegt der Nachweis der Gemeinnützigkeit (z. B.  Freistel-
lungsbescheid des zuständigen Finanzamtes in der gültigen Fassung) 
zugrunde. Organisationen/Vereine, die in Vorjahren Teilnehmer des 
Leipziger Weihnachtsmarktes waren, müssen der Bewerbung den Nach-
weis der Verwendung erzielter Einnahmen in geeigneter Form beilegen.

0 - 2

Auswahl der Neubewerber
Bei der Auswahl der Neubewerber erfolgt analog zu den Kriterien für Bestandsbewerber eine Einschätzung der Punkte 
4-6 entsprechend der der Bewerbung beizufügenden Nachweise (z. B.  Bildmaterial) sowie der form- und fristgerechten 
Bewerbung gemäß Punkt 1. Sind nach Anwendung der vorgenannten Kriterien keine objektiv feststellbaren Unterschei-
dungsmerkmale vorhanden, dann erhält bei den Neubewerbern derjenige die Zulassung, welcher Neuheiten hat, von 
denen anzunehmen ist, dass sie wegen ihrer Art, Ausstattung oder Betriebsweise eine besondere Anziehungskraft auf die 
Besucher ausüben.
Bei gleicher Bewertung mehrerer Bewerber je Sortiment erfolgt die Auswahl zur Teilnahme per Losverfahren. ■

Meldepflicht: Arbeitgeber mit mindestens 20 Mitarbeitern 
müssen schwerbehinderte Menschen beschäftigen

Arbeitgeber mit durchschnittlich 
mindestens 20 Arbeitsplätzen sind 
gesetzlich verpflichtet, auf mindes-
tens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu be-
schäftigen. Diese Arbeitgeber haben 
der Agentur für Arbeit bis spätestens 
31. März 2023 ihre Beschäftigungsda-
ten anzuzeigen. Diese Frist kann nicht 
verlängert werden. Am schnellsten 
geht es elektronisch.

Die Beschäftigungs- und Anzeige-
pflicht gilt auch für Unternehmen, 

die im laufenden Jahr von Kurzarbeit 
betroffen waren.

Kostenlose Software
Um die Anzeige zu erstellen, können 
Unternehmen und Arbeitgeber die 
kostenfreie Software IW-Elan nutzen. 
Diese steht auf der Homepage www.
iw-elan.de unter der Rubrik „Down-
load“ zur Verfügung oder kann als 
CD-ROM unter der Rubrik „Service“ 
bestellt werden. Ab dem Anzeigejahr 
2021 ist die elektronische Anzeige mit 
IW-Elan noch einfacher: Es ist keine 

Unterschrift und keine postalische 
Versendung der „Erklärung zur Vor-
lage bei der Agentur für Arbeit“ mehr 
erforderlich.

Kommen Arbeitgeber der Beschäfti-
gungspflicht nicht nach, ist eine soge-
nannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. 
Diese Abgabe wird auf Grundlage der 
jahresdurchschnittlichen Beschäfti-
gungsquote ermittelt. Falls eine Aus-
gleichsabgabe gezahlt werden muss, 
kann dies ebenso über die Software 
berechnet werden. ■
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In der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Mö-
ckern, wurden an den Flurstücken: 244/16, 
244/17, 244/18 und 244/4 die Flurstücksgren-
zen durch eine Katastervermessung bestimmt 
und abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern 
und Erbbauberechtigten  werden die Ergebnisse 
der Grenzbestimmung  und Abmarkung durch 
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächti-
gung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten 
auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Inneren zur Durchführung des Sächsischen 
Vermessungsgesetzes (Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungs- und 
Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 6. Juli 
2011 (SächsGVBl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem 18.01.2023 bis 
zum 18.02.2023 in den Geschäftsräumen der 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieu-
rin Dipl.-Ing. (FH) Sylvia Scheffer, Dieskau-
straße 169, 04249 Leipzig, Montag bis Freitag 
von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zur Einsichtnahme 

Anlass der Grenzbestimmung ist eine in der 
Gemeinde Leipzig, Gemarkung Plagwitz, 
beantragte amtliche Grenzwiederherstellung 
am Flurstück 167/1.
Betroffen sind die Flurstücke: 165, 159b, 158, 
167b, 167/3, 167/4, 167/1 und 167/2.
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungs-
berechtigte und Bevollmächtigte der oben 
aufgeführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs.4 der Durchführungsverord-
nung zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
(SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (Sächs-
GVBl. Nr. 7/2011, S.275) erfolgt die Ankündi-
gung des Grenztermins öffentlich. Die Grenzen 
der oben genannten Flurstücke sollen durch 
eine Katastervermessung nach § 16 nach dem 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen 
und das Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Vermessungs und Kata-
stergesetz  –  SächsVermKatG)  vom 29.01.2008 
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 24. Mai 2019 (SächsGVBl.S.431), 
geändert worden ist, in  der  jeweils  geltenden 
Fassung, bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsver-
fahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2003 (BGBl. S.102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwal-

bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 SächsVerm-
KatGDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbe-
stimmung und Abmarkung ab dem 25.02.2023 
als bekannt gegeben.
Rückfragen dazu bitte unter der Telefonnum-
mer 0341/9 80 06 11.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung können die be-
troffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwer-
den der Bekanntgabe Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurin Dipl.-Ing. (FH) Sylvia 
Scheffer, Dieskaustraße 169, 04249 Leipzig oder 
dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3 in 01099 
Dresden einzulegen. ■
Leipzig, den 12.12.2022

gez.: Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

tungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhö-
rung Beteiligter zu den entscheidungserheb-
lichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten 
der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle 
erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss er-
halten sie im Rahmen des §16 Abs. 3 des Säch-
sischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung:
Der Grenztermin findet am 17.01.2023 um 12:00 
Uhr statt. 
Treff: 
Leipzig, vor der Karl-Heine-Straße 33.
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenztermin 
werden die Beteiligten gebeten, ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie 
können sich auch durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Dieser muss sich ebenfalls 
ausweisen und eine vom jeweiligen Beteiligten 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Flurstücksgrenzen können auch ohne 
Anwesenheit der Beteiligten oder eines Bevoll-
mächtigten bestimmt werden. Das Ergebnis 
der Grenzbestimmung und die Abmarkung 
wird in diesem Amtsblatt durch Offenlegung 
bekannt gegeben. 
Kontakt:
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 
Dipl.-Ing. (FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 
169, 04249 Leipzig, Telefon: 0341/9 80 06 11, 
Fax: 0341/9 80 06 12 ■

Leipzig, 12.12.2022
gez.: Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzfeststellung und  
Abmarkung gemäß § 17 der Durchführungsverordnung zum 

Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz –  
SächsVermKatG in der jeweils geltenden Fassung

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins

Anlass der Grenzbestimmung ist eine, in der 
Gemeinde Leipzig, Gemarkung Möckern, 
beantragte Zerlegung am Flurstück 244/18.
Betroffen sind die Flurstücke: 244/16, 244/17, 
244/18, 244/4
Empfänger:
Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungs-
berechtigte und Bevollmächtigte der oben 
aufgeführten Flurstücke.
Gesetzliche Grundlage:
Gemäß § 15 Abs.4 der Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungsge-
setz (SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 
(SächsGVBl. Nr. 7/2011, S.275) erfolgt die 
Ankündigung des Grenztermins öffentlich. 
Die Grenzen der oben genannten Flurstücke 
sollen durch eine Katastervermessung nach § 
16 nach dem Gesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen und das Liegenschaftskataster im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs 
und Katastergesetz  –  SächsVermKatG)  vom 
29.01.2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 24. Mai 2019 
(SächsGVBl.S.431), geändert worden ist, in  der  
jeweils  geltenden Fassung, bestimmt werden.
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsver-
fahren im Sinne des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2003 (BGBl. S.102). 
Die oben benannten natürlichen oder juris-
tischen Personen sind Beteiligte des Verwal-
tungsverfahrens. 
Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhö-
rung Beteiligter zu den entscheidungserheb-
lichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten 
der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle 
erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss er-
halten Sie im Rahmen des §16 Abs. 3 des Säch-
sischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Begehung:
Der Grenztermin findet am 17.01.2023 um 10:15 
Uhr statt. 
Treff: 
Leipzig, an der Max-Liebermann-Straße 15. 
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenz-
termin werden die Beteiligten gebeten, ihren 
Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
Sie können sich auch durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Dieser muss sich 
ebenfalls ausweisen und eine vom jeweiligen 
Beteiligten unterschriebene schriftliche Voll-
macht vorlegen. Flurstücksgrenzen können 
auch ohne Anwesenheit der Beteiligten oder 
eines Bevollmächtigten bestimmt werden. 
Das Ergebnis der Grenzbestimmung und die 
Abmarkung wird in diesem Amtsblatt durch 
Offenlegung bekannt gegeben. 
Kontakt:
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin 
Dipl.-Ing. (FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 
169, 04249 Leipzig, Telefon: 0341/9 80 06 11, Fax: 
0341/9 80 06 12 ■
Leipzig, 12.12.2022

gez.: Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins

In der Gemeinde Leipzig, Gemarkung Plagwitz, 
wurden an den Flurstücken: 238/3, 238/2, 165, 
159b, 158, 167b, 167/3, 167/4, 167/1 und 167/2 
die Flurstücksgrenzen durch eine Katasterver-
messung bestimmt und abgemarkt. Allen be-
troffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten  
werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung  
und Abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe 
von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 17 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Inneren zur Durchführung 
des sächsischen Vermessungsgesetzes (Durchfüh-
rungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
u. Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 6. Juli 
2011 (SächsGVBl. S. 275).
Die Ergebnisse liegen ab dem 18.01.2023 bis zum 
18.02.2023 in den Geschäftsräumen der Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurin Dipl.-Ing. 
(FH) Sylvia Scheffer, Dieskaustraße 169, 04249 
Leipzig, Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 

16.00 Uhr, zur Einsichtnahme bereit.  Gemäß § 
17 Absatz 1 Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten 
die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung ab dem 25.02.2023  als bekannt gegeben.
Rückfragen dazu bitte unter der Telefonnummer 
0341/9 80 06 11.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung können die be-
troffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden 
der Bekanntgabe Widerspruch einlegen.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurin Dipl.-Ing. (FH) Sylvia Scheffer, Dieskau-
straße 169, 04249 Leipzig oder dem Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. ■
Leipzig, den 12.12.2022

gez.: Dipl.-Ing. (FH) S. Scheffer
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzfeststellung  
und Abmarkung gemäß § 17 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz –  
SächsVermKatG in der jeweils geltenden Fassung

Ab 1. Januar 2025 tritt in Deutschland die neue 
Grundsteuerreform in Kraft. Ziel der Neure-
gelung ist eine gerechtere Grundsteuerberech-
nung. Dafür werden ab 2022 vom Finanzamt 
alle Grundstücke in Deutschland neu bewertet. 
Das bedeutet, dass sich ab 2025 der Betrag für 
Sie als Eigentümer ändert, da dieser neu be-
rechnet wird. Bis dahin gelten die bisherigen 
Einheitswerte und Grundsteuerbeträge weiter.
Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen der Stadt Leipzig und kommt 
den Bürgerinnen und Bürgern zugute. Mit den 
Grundsteuereinnahmen wird die kommunale 
Infrastruktur, unter anderem Kitas, Schulen und 
Straßen, finanziert. 
Die neue Grundsteuer soll nicht als Steuererhö-
hung genutzt werden, sondern die Einnahmen 
der Stadt Leipzig sollen zukünftig nahezu 
gleichbleiben. Natürlich werden bei einer 
neuen Berechnungsmethode zukünftig einige 
Hausbesitzer mehr zahlen müssen und andere 
weniger. Ziel ist es, für die Steuerpflichten den 
Hebesatz ab 2025 so anzupassen, dass keine nen-
nenswerten Mehrbelastungen für die Leipziger 
Bürgerinnen und Bürger entstehen.
Für die neue Grundsteuer ab 2025 ist bis zum 
31.01.2023 für jedes Grundstück vom Eigen-
tümer eine Steuerklärung beim zuständigen 
Finanzamt abzugeben. Für Leipzig ist das 
Finanzamt Leipzig I zuständig. Bei Grundstü-
cken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, 
ist der Erbbauberechtigte erklärungspflichtig. 
Bei Grundstücken mit Gebäuden auf fremden 
Grund und Boden ist der Eigentümer des Grund 
und Bodens zur Erklärungsabgabe verpflichtet.
Wichtig für 2023
31.01.2023 Ende der Abgabefrist der  
    Erklärungen zum 
    Grundsteuerwert
01.01.2025 Neue Grundsteuer
Die Finanzämter haben Informationsschreiben 
an die Grundstückseigentümer versandt. Sind 

mehrere Personen an einem Grundstück be-
teiligt, dann wurde das Informationsschreiben 
nur einem Miteigentümer der Grundstücksge-
meinschaft übersandt.
Aber auch ohne Vorliegen eines Informations-
schreibens sind generell alle Grundstücksei-
gentümer zur Erklärungsabgabe verpflichtet. 
Im Informationsschreiben des Finanzamtes 
wird das jeweilige Aktenzeichen mitgeteilt, 
der Ablauf erläutert, Telefonnummern für 
Fragen bei den Finanzämtern benannt und 
auch auf das Grundsteuerportal Sachsen mit 
den Flurstücksinformationen verwiesen. Sollte 
Ihnen das Aktenzeichen zur elektronischen 
Übermittlung der Erklärung fehlen, so wenden 
Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt.
Unter www.grundsteuer.sachsen.de finden 
Sie die für die Erklärung wichtigen Daten zum 
Grundstück, z. B. Gemarkung, Flurstücknum-
mer mit Zähler und Nenner, amtliche Fläche, 
Bodenrichtwert bzw. Ertragsmesszahl. 
Abgabe der Erklärung bis 31.01.2023
Die Erklärung können Sie über das ELSTER-On-
line-Portal kostenlos und elektronisch abgeben. 
Dafür benötigen Sie ein Benutzerkonto. Sofern 
Sie noch kein solches Konto besitzen, können Sie 
es unter www.elster.de beantragen. Haben Sie 
bereits ein Benutzerkonto, welches Sie z. B. für 
Ihre Einkommensteuererklärung benutzen, so 
können Sie es auch für die Grundsteuer verwen-
den. Sie können über das ELSTER-Online-Portal 
Feststellungserklärungen auch für eine andere 
Person (zum Beispiel in Betreuungsfällen, für die 
Eltern und so weiter) übermitteln. Sie müssen 
für diese Person keine zusätzliche Registrierung 
in ELSTER vornehmen.
Für einfache Erklärungssachverhalte von Privat-
personen gibt es ergänzend auch das Angebot 
des Bundesfinanzministeriums unter www.
grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.
de .
Ausschließlich in Härtefällen kann die Fest-

Neue Grundsteuer ab 2025: 
Abgabefrist endet am 31.01.2023

Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz kann 
für diejenigen Steuerschuldner, die für das 
Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer wie im 
Vorjahr zu entrichten haben, die Grundsteuer 
durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt 
werden.
Die Stadt Leipzig macht hinsichtlich der 
Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 
2023 von dieser Möglichkeit der öffentlichen 
Bekanntmachung Gebrauch und setzt hiermit 
– vorbehaltlich der Erteilung eines schriftlichen 
Grundsteuerbescheides 2023 in individuellen 
Fällen – die Grundsteuer für das Jahr 2023 in 
gleicher Höhe wie im Vorjahr fest.
Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbe-

Steuerpflicht bei Eigentumswechsel
Die Grundsteuer entsteht in voller Höhe mit 
dem Beginn des Kalenderjahres.
Persönlicher Schuldner der Grundsteuer für 
das jeweilige Kalenderjahr ist grundsätzlich 
derjenige, dem das Grundstück, die Eigen-
tumswohnung usw. zu Beginn des Kalender-
jahres gehört (Stichtag: 01.01.). Anderslautende 
private Absprachen, auch notariell beglaubigt, 
haben darauf keinen Einfluss.
Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer. Bei 
einem Eigentumswechsel darf die Umschrei-
bung der Grundsteuer erst dann vorgenom-
men werden, wenn das Finanzamt zuvor 
den Grundbesitz dem neuen Eigentümer 
zugerechnet hat (Zurechnungsfortschrei-
bung). Diese Zurechnung erfolgt in der Regel 
frühestens zum 01.01. des auf den Zeitpunkt 
des wirtschaftlichen Überganges folgenden 
Jahres. Der wirtschaftliche Übergang wird 
zumeist im Rahmen eines Kaufvertrages 
vereinbart, beispielsweise bei vollständiger 
Zahlung des Kaufpreises oder zu einem fest-

scheid 2023 erhalten, haben im Kalenderjahr 
2023 die gleiche Grundsteuer zu entrichten, 
wie sie zuletzt für das Jahr 2022 festgesetzt 
wurde. Auf den Inhalt der zuletzt ergangenen 
schriftlichen Grundsteuerbescheide wird aus-
drücklich hingewiesen.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Steuerfestsetzung im Amtsblatt treten 
für die Steuerschuldner die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch diese öffentliche Bekanntma-
chung bewirkte Steuerfestsetzung kann inner-

gelegten Datum.
Das Datum der Grundbucheintragung ist für 
die Entscheidung über die Zurechnung des 
Grundbesitzes in den allermeisten Fällen nicht 
von Bedeutung.
Der ehemalige Eigentümer bleibt nach den 
rechtlichen Bestimmungen (Grundsteuer-
gesetz) für die rechtzeitige und vollständige 
Entrichtung der Grundsteuer verantwortlich. 
Seine Zahlungsverpflichtung endet erst, wenn 
er einen Bescheid erhält, aus dem das Ende der 
Steuerpflicht hervorgeht. Der neue Eigentü-
mer kann erst für darauffolgende Zeiträume 
zur Zahlung der Grundsteuer unmittelbar 
herangezogen werden.
Zahlungsweise
Die im zuletzt ergangenen Bescheid erwähnte 
Zahlungsweise bleibt solange verbindlich, bis 
eine Änderung beantragt wird. 
Folgende Möglichkeiten der Zahlungsweise 
bestehen:
- je ein Viertel des Jahresbetrages wird am 

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

Festsetzung der Grundsteuer in der Stadt Leipzig  
für das Kalenderjahr 2023

Allgemeine Hinweise zur Grundsteuer
(siehe auch Hinweise auf zuletzt ergangenen Grundsteuerbescheiden)

stellungserklärung auch in Papierform beim 
zuständigen Finanzamt eingereicht werden, 
z. B. wenn Sie nicht über einen PC oder ein 
mobiles Endgerät (Laptop, Tablet) verfügen 
oder keinen Internetzugang haben.
In dem Fall können Sie sich an das für Ihren 
Grundbesitz zuständige sächsische Finanzamt 
wenden, um amtliche Vordrucke in Papierform 
zu erhalten.
Alternativ stehen Ihnen in Härtefällen un-
ter www.finanzamt.sachsen.de ausfüllbare 
PDF-Dokumente zur Verfügung. Diese sind 
elektronisch auszufüllen, auszudrucken, zu 
unterschreiben und im Original bzw. per Telefax 
an das Finanzamt zu übermitteln oder direkt 
vor Ort im Finanzamt abzugeben.
Anhand Ihrer Angaben setzt das Finanzamt den 
Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbe-
trag fest. Die Höhe der endgültigen Grundsteuer 
für jede Immobilie kann erst 2024 berechnet wer-
den, nachdem der Stadtrat über den Hebesatz 
der Grundsteuer beschlossen hat. Anschließend 
werden die neuen Grundsteuerbescheide ver-
sendet. Die neu berechnete Grundsteuer ist dann 
ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen.
Weitere Informationen zur Grundsteuerreform 
finden Sie unter www.grundsteuer.sachsen.de 
und www.leipzig.de.
Konkrete Fragen zur Neubewertung von Grund-
besitz in der Stadt Leipzig richten Sie bitte an 
das zuständige
Finanzamt Leipzig I
Wilhelm-Liebknecht-Platz 3/4
04105 Leipzig
Info-Telefon: +49 341 559-3200, Telefax: +49 
341 559-3640
E-Mail: poststelle@fa-leipzig1.smf.sachsen.de
Zu Fragen zum Hebesatz bzw. zum Grund-
steueraufkommen wenden Sie sich bitte an die 
Stadtkämmerei der Stadt Leipzig, Telefon: +49 
341 123-3029, Telefax: + 49 341 123-3025
E-Mail:  stadtkaemmerei@leipzig.de ■

halb eines Monats, nachdem die Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
erfolgt ist, schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Leipzig, Stadtkämmerei, Amt 
20.31, 04092 Leipzig (Sitz: Nonnenmühlgasse 
1) Widerspruch eingelegt werden. Der Wider-
spruch kann auch in elektronischer Form ge-
mäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
unter amt20_steuern@leipzig.de oder mittels 
De-Mail gemäß § 5 Abs. 5 DE-Mail-Gesetz un-
ter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden. 
Hinweis: Der Widerspruch hat keine zahlungs-
aufschiebende Wirkung. ■

Leipzig, 07.01.2023

November entrichtet, oder
- Jahresbeträge größer als 15 Euro können 

ungeteilt zum 1. Juli entrichtet werden. 
(Jahresbeträge bis 15 Euro sind am 15.08. 
fällig.)

Die Zahlungsweise kann nur für zukünftige 
Jahre geändert werden. Der Antrag ist bis 30.9. 
des jeweiligen Vorjahres zu stellen.
Zahlungsverkehr
Sie sparen Zeit und vermeiden Säumniskosten, 
wenn Sie am SEPA-Lastschrifteinzugsverfah-
ren teilnehmen.
Formulare sowie Auskunft über geleistete 
Zahlungen, Erstattung von Guthaben und 
die Berechnung von Nebenkosten erhalten 
Sie von der Stadtkasse.
Postanschrift: 
Stadt Leipzig, Stadtkasse, 04092 Leipzig 
Sitz und Telefon- und Fax-Nr. finden Sie auf 
Seite 1 des letzten Bescheides unter „Rückfra-
gen zur Zahlung“.
Das SEPA-Formular ist auch im Internet unter 
www.leipzig.de abrufbar. ■

Das Bundeskabinett hat die Verlängerung 
der Zugangserleichterungen für den Bezug 
von Kurzarbeitergeld beschlossen.

Bis zum 30. Juni 2023 ist es weiterhin aus-
reichend, wenn in Betrieben mindestens 10 
Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsausfall 
von mehr als 10 Prozent haben. Zudem wird 
auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 
verzichtet. Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeiternehmer können ebenso unterstützt 
werden. 
Weiterhin gilt: Die Sozialversicherungsbeiträ-
ge werden für die ausgefallenen Arbeitsstun-
den bis maximal Juli 2023 zur Hälfte erstattet, 
wenn die Kurzarbeit mit einer beruflichen 
Weiterbildung verbunden wird, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt.
Übersicht der Regelungen im Allgemeinen: 

Zuletzt befristet bis zum 30.Juni 2022 Ab dem 01. Juli 2022

Bezugs-
dauer

Bis zu 28 Monate, längstens bis 30. Juni 2022. Bis zu 12 Monate

Bezugs-
höhe

Ab dem 4. Bezugsmonat:
70/77* Prozent des entfallenen Netto-Entgelts
bei Lohnausfall von mindestens 50 Prozent

Ab dem 7. Bezugsmonat:
80/87* Prozent des entfallenen Netto-Entgelts 
bei Lohnausfall von mindestens 50 Prozent
*Beschäftigte mit mind. 1 Kind

60/67* Prozent des entfallenen Netto-
Entgelts

*Beschäftigte mit mind. 1 Kind

Minijob Hinzuverdienst aus einer geringfügigen  
Beschäftigung bleibt anrechnungsfrei

Hinzuverdienst aus einer geringfügigen 
Beschäftigung, die während der Kurzar-
beit aufgenommen wurde, wird
angerechnet

Erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld  
bis Ende Juni 2023 verlängert

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig

Satzungen, Verordnungen, 
Regelungen
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Hauptsatzung der Stadt Leipzig
Beschluss Nr. VII-DS-06361-NF-04 der Ratsver-
sammlung vom 15.12.2022 
Aufgrund von § 4 Abs. 2 i. V. mit § 28 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 
134), hat die Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
am 15.12.2022 mit der Mehrheit der Stimmen 
ihrer Mitglieder die folgende Hauptsatzung 
beschlossen:

Inhaltsverzeichnis 
I. Verfassung 
§   1   Grundlagen 
§   2   Wappen und Farben 
§   3   Gedenktag 9. Oktober
§   4  Gliederung des Stadtgebietes 
 
II. Ratsversammlung und Gremien
§   5  Rechtsstellung und Zusammensetzung 
  der Ratsversammlung
§   6  Zuständigkeit der Ratsversammlung  
§   7 Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung
§   8   Ältestenrat 
§   9   Beschließende Ausschüsse 
§ 10   Verwaltungsausschuss 
§ 11   Grundstücksverkehrsausschuss
§ 12   Umlegungsausschuss 
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§ 15   Beratende Ausschüsse 
§ 16   Ehrenrat 
§ 17   Petitionsausschuss 
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§ 19   Aufgaben der Beiräte 
§ 20  Jugendparlament
 
III. Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeis-
ter, Beigeordnete, Beauftragte
§ 21   Rechtsstellung und Aufgaben der Ober- 
  bürgermeisterin bzw. des Oberbürger- 
  meisters
§ 22   Rechtsstellung und Aufgaben der Bei- 
  geordneten 
§ 23   Stellvertretung der Oberbürger- 
  meisterin bzw. des Oberbürgermeisters
§ 24   Beauftragte  
IV. Mitwirkung der Einwohnerinnen und  
Einwohner
§ 25   Einwohnerversammlung, Bürgerbegehren  
  und Bürgerentscheid 
§ 26   Anfragen von Einwohnerinnen und  
  Einwohnern 
 
V. Ortschafts- und Stadtbezirksverfassung
§ 27   Ortschaftsverfassung 
§ 28   Rechte und Aufgaben der Ortschaftsräte 
§ 29   Stadtbezirksverfassung 
§ 30   Rechte und Aufgaben der Stadtbezirks- 
  beiräte
 
VI. Schlussbestimmung
§ 31   Inkrafttreten

I. Verfassung
§ 1 

Grundlagen
Die Organe der Stadt Leipzig sind die Ratsver-
sammlung (Stadtrat) und die Oberbürgermeisterin 
bzw. der Oberbürgermeister.

§ 2 
Wappen und Farben

(1) Die Stadt Leipzig führt als Hoheitszeichen 
folgendes Stadtwappen: Gespalten: vorn in 
Gold rot gezungeter und bewehrter schwarzer 
Löwe; hinten in Gold zwei blaue Pfähle. 

(2) Die Stadtfarben sind Blau und Gelb, auf der 
Fahne untereinander angeordnet. 

(3) Die Stadtverwaltung Leipzig führt als zusätz-
liches Erkennungszeichen das Stadtwappen 
mit dem Schriftzug „Stadt Leipzig“ unter oder 
neben dem Wappen, teilweise ergänzt durch 
die zusätzliche Nennung von Organisations-
einheiten. 

(4)  1Das Wappen ist gesetzlich geschützt. 2Die 
Rechte am Entwurf und der aktuellen grafi-
schen Umsetzung des Stadtwappens liegen 
bei der Stadt Leipzig.

§ 3 
Gedenktag 9. Oktober

Der 9. Oktober wird zum städtischen, nicht arbeits-
freien Gedenktag zur Erinnerung an die Friedliche 
Revolution 1989 bestimmt.

§ 4 
Gliederung des Stadtgebietes

Das Stadtgebiet ist im Sinne von § 5 Abs. 4 
SächsGemO i. V. m. § 3 SächsKomVerfRDVO in 
Stadtbezirke und Ortsteile eingeteilt: 

Stadtbe-
zirk
(Schlüssel-
nummer)

Ortsteile  
(Schlüsselnummer)

Mitte (0) Zentrum (00), Zentrum-Ost 
(01), Zentrum-Südost (02), 
Zentrum-Süd (03), Zentrum-
West (04), Zentrum-Nord-
west (05), Zentrum-Nord (06)

Nordost (1) Schönefeld-Abtnaundorf 
(10), Schönefeld-Ost (11), 
Mockau-Süd (12), Mockau-
Nord (13), Thekla (14), Plau-
ßig-Portitz (15) einschließlich 
Ortschaft Plaußig (152) 

Ost (2) Neustadt-Neuschönefeld 
(20), Volkmarsdorf (21), 
Anger-Crottendorf (22), 
Sellerhausen-Stünz (23), 
Paunsdorf (24), Heiterblick 
(25), Mölkau (26), Engelsdorf 
(27), Baalsdorf (28), Althen-
Kleinpösna (29)

Südost (3) Reudnitz-Thonberg (30), 
Stötteritz (31), Probstheida 
(32), Meusdorf (33), Liebert-
wolkwitz (34), Holzhausen 
(35)

Süd (4) Südvorstadt (40), Connewitz 
(41), Marienbrunn (42), Löß-
nig (43), Dölitz-Dösen (44)

Südwest (5) Schleußig (50), Plagwitz (51), 
Kleinzschocher (52), Groß-
zschocher (53), Knautklee-
berg-Knauthain (54), Hart-
mannsdorf-Knautnaundorf 
(55)

West (6) Schönau (60), Grünau-Ost 
(61), Grünau-Mitte (62), Grü-
nau-Siedlung (63), Lausen-
Grünau (64), Grünau-Nord 
(65), Miltitz (66)

Alt-West (7) Lindenau (70), Altlinde-
nau (71), Neulindenau (72), 
Leutzsch (73), Böhlitz-Eh-
renberg (74) sowie Burg-
hausen-Rückmarsdorf (75), 
bestehend aus Ortschaft 
Burghausen (750)  und 
Ortschaft Rückmarsdorf 
(751/752)

Nordwest 
(8)

Möckern (80), Wahren (81), 
Lützschena-Stahmeln (82), 
Lindenthal (83)

Nord (9) Gohlis-Süd (90), Gohlis-Mitte 
(91), Gohlis-Nord (92), Eu-
tritzsch (93), Seehausen (94), 
Wiederitzsch (95)

II. Ratsversammlung und Gremien
§ 5 

Rechtsstellung und Zusammensetzung der 
Ratsversammlung

(1) Die Ratsversammlung ist die Vertretung der 
Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan 
der Stadt Leipzig. 

(2) 1Die Ratsversammlung besteht aus 70 Mit-
gliedern und der Oberbürgermeisterin bzw. 
dem Oberbürgermeister als Vorsitzende bzw. 
Vorsitzendem. 2Die Mitglieder der Ratsver-
sammlung führen die Bezeichnung Stadträtin 
bzw. Stadtrat.

§ 6 
Zuständigkeit der Ratsversammlung

(1) Die Ratsversammlung legt die Grundsätze für 
die Verwaltung fest und entscheidet über alle 
Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht die 
Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürger-
meister kraft Gesetzes zuständig ist oder den 
beschließenden Ausschüssen oder der Ober-
bürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister 
Angelegenheiten übertragen worden sind.

(2) In Angelegenheiten der Eigenbetriebe gehen 
die Regelungen in den Eigenbetriebssatzun-
gen den Zuständigkeitsregelungen in dieser 
Hauptsatzung vor.

(3) 1Soweit sich die Zuständigkeit gemäß dieser 
Hauptsatzung nach Wertgrenzen bestimmt, 
beziehen sich diese auf Bruttowerte und jeweils 
auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. 
2Die Aufteilung eines solchen Vorgangs in 
mehrere Teile zur Begründung einer anderen 
Zuständigkeit ist nicht zulässig. 3Als Aufteilung 
eines wirtschaftlichen Vorgangs zählt nicht 
die Vergabe eines Auftrags als Nachtrag. 4Als 
Auftragswert für die Vergabe eines Nachtrags 
gilt allein der Wert des Nachtrags. 5Bei voraus-
sehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht 
sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag.

(4) Die Ratsversammlung überwacht die Ausfüh-
rung ihrer Beschlüsse und sorgt beim Auftreten 
von Missständen in der Stadtverwaltung für 
deren Beseitigung durch die Oberbürgermeis-
terin bzw. den Oberbürgermeister.

(5) In Fragen von grundsätzlicher Bedeutung oder 
bei besonderem öffentlichen Interesse kann der 
Stadtrat auf Antrag einer Fraktion oder eines 
Fünftels der Stadträtinnen und Stadträte einen 
Verhandlungsgegenstand, abweichend von 
den Regelungen dieser Hauptsatzung zu den 
Zuständigkeiten nach Wertgrenzen, gemäß § 
41 Abs. 3 Satz 5 SächsGemO an sich ziehen und 
in der Ratsversammlung zur Beschlussfassung 
auf die Tagesordnung setzen.

§ 7 
Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Ratsversammlung hat unverzüglich eine Nach-
tragshaushaltssatzung gemäß § 77 SächsGemO zu 
erlassen, wenn
1.  sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim 

Gesamtergebnis ein erheblicher Fehlbetrag 
entsteht oder sich ein veranschlagter Fehlbe-
trag erheblich vergrößert. Erheblich ist ein 
Fehlbetrag, wenn er 3 % des Volumens des 
Ergebnishaushaltes überschreitet. 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche 
Aufwendungen oder Auszahlungen in einem 
im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 
und -auszahlungen des Haushaltsplanes er-
heblichen Umfang geleistet werden müssen. 
Erheblich sind diese Aufwendungen oder 
Auszahlungen, wenn sie 5 % des Volumens der 
Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen 
überschreiten.

§ 8 
Ältestenrat

1Es wird ein Ältestenrat gebildet, der die Ober-
bürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister 
in Fragen der Tagesordnung und des Ablaufs 
der Verhandlungen der Ratsversammlung und 
ihrer Ausschüsse berät. 2Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung der Ratsversammlung.

§ 9 
Beschließende Ausschüsse

(1) Als beschließende Ausschüsse nach § 41 Sächs-
GemO werden der Verwaltungsausschuss und 
der Grundstücksverkehrsausschuss gebildet.

(2) 1Die Besetzung der beschließenden Ausschüsse 
erfolgt nach § 42 Abs. 2 SächsGemO. 2Die Sitze 
werden nach dem Verfahren gemäß Sainte-La-
guë/Schepers auf die Fraktionen verteilt. 3Dabei 
muss gewährleistet sein, dass mindestens ein 
Mitglied jeder Fraktion vertreten ist. 4Haben 
Fraktionen wegen gleicher Teilungszahl den 
gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, 
so entscheidet zwischen ihnen das Los.

(3) 1Der Verwaltungsausschuss besteht aus ei-
ner durch Beschluss der Ratsversammlung 
festgelegten Anzahl von Stadträtinnen bzw. 
Stadträten und der Oberbürgermeisterin bzw. 
dem Oberbürgermeister als Vorsitzender bzw. 
Vorsitzendem. 2Die Beigeordneten nehmen an 
den Sitzungen mit beratender Stimme teil. 

(4) 1Der Grundstücksverkehrsausschuss besteht aus 
einer durch Beschluss der Ratsversammlung 
festgelegten Anzahl von Stadträtinnen bzw. 
Stadträten und der Oberbürgermeisterin bzw. 
dem Oberbürgermeister als Vorsitzender bzw. 
Vorsitzendem. 2Ständige Vertreterin bzw. stän-
diger Vertreter der Oberbürgermeisterin bzw. 
des Oberbürgermeisters im Vorsitz ist die bzw. 
der Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau.

(5) 1Die Ratsversammlung bestellt die Mitglieder 
und je Ausschussmitglied drei Stellvertreterin-
nen bzw. Stellvertreter widerruflich aus ihrer 
Mitte. 2Die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter sind keinem Ausschussmitglied persönlich 
zugeordnet; jede benannte Stellvertreterin 
bzw. jeder benannte Stellvertreter kann die 
Vertretung übernehmen. 3Die Sätze eins und 
zwei gelten entsprechend für die Ausschuss-
besetzung im Benennungsverfahren nach § 42 
Abs. 2 Satz 4 und 5 SächsGemO. 4In diesem Fall 
benennen die Fraktionen der Oberbürgermeis-
terin bzw. dem Oberbürgermeister neben den 
Ausschussmitgliedern drei Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter je Ausschussmitglied.

§ 10 
Verwaltungsausschuss

(1) 1Dem Verwaltungsausschuss werden die 
nachfolgend bezeichneten Aufgabengebiete 
zur dauernden Erledigung übertragen. Er 
entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeit 
anstelle der Ratsversammlung. 2Ihm können 
im Einzelfall von der Ratsversammlung weitere 
Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen 
werden.

(2) Der Verwaltungsausschuss entscheidet:
1.  hinsichtlich Bauvorhaben:
a) über den Planungsbeschluss, d. h. über 

die Planung von Bauvorhaben bis zur 
Genehmigungsplanung (Leistungsphase 
4 nach HOAI) bei Gesamtkosten über 2,5 
Mio. Euro bis zu 6 Mio. Euro,

b) über den Baubeschluss, d. h. über die Aus-
führung von Bauvorhaben einschließlich 
deren Planung ab der Ausführungsplanung 
(Leistungsphase 5 nach HOAI) bei Gesamt-
kosten über 2,5 Mio. Euro bis zu 6 Mio. Euro,

c) über Änderungen von Baubeschlüssen, 
die er selbst gefasst hat, wenn eine 
Überschreitung der Gesamtkosten laut 
Baubeschluss von mehr als 750.000 Euro 
eintritt. Das gilt auch für den Fall, dass sich 
der Eigenanteil der Stadt um diese Beträge 
erhöht. Im Übrigen gelten die Regelungen 
des § 21 Abs. 2 Nr. 1 d),

d)  befristet bis zum 31.12.2024 über Änderun-
gen von Baubeschlüssen für Schul- und 
Kita-Bauvorhaben, die er selbst gefasst hat, 
ab einer Überschreitung der Gesamtkosten 
laut Baubeschluss in der zuletzt vom Ver-
waltungsausschuss beschlossenen Fassung 
von mehr als 25 % oder ab 4 Mio. Euro. Im 
Übrigen gelten die Regelungen des § 21 Abs. 
2 Nr. 1 e),

2. über den Ausführungsbeschluss, d. h. die 
Ausführung von Vorhaben außerhalb von 
Bauvorhaben bei Gesamtkosten über 1 Mio. 
Euro bis zu 2,5 Mio. Euro, 

3. hinsichtlich sonstiger Verträge:
a)  über städtebauliche Verträge nach § 11 

BauGB mit Wertgrößen von über 1 Mio. 
Euro bis einschließlich 2,5 Mio. Euro,

b) über die Beauftragung von Sachverständi-
gen, Beratungsleistungen und Gutachten 
außerhalb der Vergabe- und Vertragsord-
nungen (VOB/VOL/VgV) ab einem Auf-
tragswert von über 75.000 Euro bis 150.000 
Euro,

c) über den Abschluss von Verträgen für sons-
tige Leistungen außerhalb der VOB, VOL 
und VgV, mit Ausnahme von Miet- und 
Pachtverträgen, bei einem Wert von über 
150.000 Euro bei einmaligen Leistungen 
und von über 50.000 Euro jährlich bei wie-
derkehrenden Leistungen, 

4. über den Verzicht auf Ansprüche der Stadt 
oder die Niederschlagung solcher Ansprü-
che und die Führung von Rechtsstreitigkei-
ten, wenn der Verzicht, die Niederschlagung 
bzw. der Streitwert im Einzelfall über 
100.000 Euro bis zu 1 Mio. Euro beträgt, 

5. über den Abschluss von Vergleichen, wenn 
der Wert des Zugeständnisses der Stadt im 
Einzelfall über 75.000 Euro bis 500.000 Euro 
beträgt,

6. über die Bestellung von Sicherheiten, die 
Übernahme von Bürgschaften und von 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen und 
den Abschluss von ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften bei 
einem Wert von über 50.000 Euro bis 1 Mio. 
Euro,

7. bei über- oder außerplanmäßigen Auf-
wendungen oder Auszahlungen gemäß 
§ 79 Abs. 1 SächsGemO über 500.000 Euro 
bis 1,5 Mio. Euro. Abweichend davon gilt 
für überplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen für Maßnahmen des Baus 
bzw. der Sanierung von Schulen und Kin-
dertagesstätten die Regelung nach § 21 Abs. 
2 Nr. 10,

8. über die Weiterleitung von Städtebauför-
dermitteln, einschließlich der städtischen 
Anteile, an Dritte von über 450.000 Euro 
bis 2,5 Mio. Euro,

9. über die Bildung beitragsfähiger Abschnitte 
sowie die Anordnung der Kostenspaltung 
im Rahmen der Erschließungs- und Stra-
ßenausbaubeitragssatzung bei Maßnahmen 
über 1 Mio. Euro bis einschließlich 2,5 Mio. 
Euro,

10. über die Genehmigung von Dienstreisen 
der Stadträtinnen und Stadträte,

11. über die Gewährung von Sitzungsgeld nach 
der Satzung über die Entschädigung von 
ehrenamtlich Tätigen für die Teilnahme an 
Sitzungen sonstiger Gremien.

(3) Der Verwaltungsausschuss ist darüber hinaus 
zuständig für:
1.  die Vorberatung in Personalangelegenhei-

ten, die in die Zuständigkeit der Ratsver-
sammlung fallen, 

2. die Vorberatung von Angelegenheiten der 
wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt, 
die ihr allein gehören oder an denen sie 
beteiligt ist, und der Zweckverbände, in 
denen die Stadt Leipzig Mitglied ist, für 
deren Entscheidung die Ratsversammlung 
abschließend zuständig ist,

3.  die Beratung aller wichtigen Angelegen-
heiten der wirtschaftlichen Unternehmen, 
die ihr allein gehören oder an denen sie 
beteiligt ist, und der Zweckverbände, in 
denen die Stadt Leipzig Mitglied ist, insbe-
sondere deren Unternehmensplanungen, 
Wirtschaftsführung und Jahresabschlüsse. 
Der Verwaltungsausschuss kann den Gesell-
schaftervertretern und den Verbandsräten 
in den Zweckverbänden Empfehlungen 
aussprechen,

4.  die Vorberatung von Wahlordnungen,
5.  die Vorberatung sonstiger Angelegenhei-

ten, die nicht in die fachlich abgegrenzten 
Arbeitsbereiche der anderen beschließenden 
und beratenden Ausschüsse fallen. 

(4) Die bzw. der Beigeordnete für Finanzen unter-
richtet den Verwaltungsausschuss über die In-
anspruchnahme des jährlichen Kreditrahmens 
auf Grundlage der Haushaltssatzung.

§ 11 
Grundstücksverkehrsausschuss

(1) Der Grundstücksverkehrsausschuss entschei-
det über:
1. den Erwerb, die Veräußerung, den Tausch 

und die dingliche Belastung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten 
mit einem Wert im Einzelfall von mehr als 
250.000 Euro bis 2,5 Mio. Euro, 

2.  den Abschluss von Miet- und Pachtver-
trägen über 50.000 Euro bis 125.000 Euro 
jährlich sowie bei auf bestimmte Zeit ab 10 
Jahren abgeschlossenen Miet- und Pachtver-
trägen über 25.000 Euro jährlich bis 125.000 
Euro jährlich,

(2) Der Grundstücksverkehrsausschuss berät alle 
Grundstücksangelegenheiten vor, die von der 
Ratsversammlung zu entscheiden sind.

§ 12 
Umlegungsausschuss

(1) 1Es wird ein ständiger Umlegungsausschuss 
als weisungsunabhängiges und selbstständiges 
Organ gebildet. 2Seine Bildung, Aufgaben und 
Zusammensetzung richten sich nach der Säch-
sischen Umlegungsausschussverordnung in 
ihrer jeweils geltenden Fassung; die Regelungen 
über beschließende Ausschüsse in § 9 dieser 
Hauptsatzung finden keine Anwendung.

(2) Der Umlegungsausschuss ist zuständig für: 
1.  die Durchführung von Bodenordnungsver-

fahren nach den Vorschriften des Vierten 
Teils des Ersten Kapitels des Baugesetz-
buches (BauGB) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

2.  die Durchführung von Bodensonderungs-
verfahren nach allen gesetzlichen Vorschrif-
ten in deren jeweils geltenden Fassungen, 
insbesondere nach dem Bodensonderungs-
gesetz (BoSoG).

§ 13 
Jugendhilfeausschuss

Es wird gemäß §§ 70 und 71 Sozialgesetzbuch 
VIII – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) ein 
Jugendhilfeausschuss gebildet, dessen Zusam-
mensetzung und Zuständigkeit sich aus dem 
Sächsischen Landesjugendhilfegesetz, dem SGB 
VIII sowie der Satzung des Jugendamtes der Stadt 
Leipzig in der jeweils gültigen Fassung ergeben.

§ 14 
Betriebsausschüsse

(1) Folgende Betriebsausschüsse werden als be-
schließende Ausschüsse gebildet: 
1. Betriebsausschuss des Kommunalen Eigen-

betriebes Leipzig/Engelsdorf
2. Betriebsausschuss Eigenbetrieb Stadtreini-

gung Leipzig
3. Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Ge-

sundheit
4. Betriebsausschuss Kulturstätten

(2) Die Aufgaben und Zusammensetzung der 
Betriebsausschüsse ergeben sich aus den jewei-
ligen, durch die Ratsversammlung beschlosse-
nen Satzungen der Eigenbetriebe.

§ 15 
Beratende Ausschüsse

(1) Es werden folgende beratende Ausschüsse 
gebildet: 
1. Fachausschuss Allgemeine Verwaltung
2. Fachausschuss Finanzen
3. Fachausschuss Umwelt, Klima und Ord-

nung
4. Fachausschuss Kultur
5. Fachausschuss Jugend, Schule und Demo-

kratie
6. Fachausschuss Soziales, Gesundheit und 

Vielfalt
7. Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau
8. Fachausschuss Wirtschaft, Arbeit und Di-

gitales
9. Fachausschuss Sport
10. Rechnungsprüfungsausschuss
11. Petitionsausschuss
12. Ehrenrat
13. Bewertungsausschuss

(2) 1Die Besetzung erfolgt nach § 42 Abs. 2 SächsGe-
mO. 2Die beratenden Ausschüsse bestehen aus 
einer durch Beschluss der Ratsversammlung 
festgelegten Anzahl von Stadträtinnen und 
Stadträten. 3§ 9 Abs. 2 und 5 dieser Hauptsat-
zung gelten entsprechend. 

(3) 1Jeder dieser Ausschüsse wählt seine Vorsitzen-
de bzw. seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte, 
die bzw. der insoweit die Aufgaben der Ober-
bürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters 
wahrnimmt. 2Die bzw. der Vorsitzende sollen 
nicht derselben Partei angehören, der die bzw. 
der Beigeordnete des jeweils zugeordneten 
Geschäftskreises angehört oder auf deren 
Vorschlagsrecht hin die bzw. der Beigeordnete 
des jeweils zugeordneten Geschäftskreises 
bestellt wurde. 3Für die Vorsitzende bzw. den 

Vorsitzenden ist eine Stellvertreterin bzw. 
ein Stellvertreter ebenfalls aus der Mitte des 
Ausschusses zu wählen. 4Die bzw. der stell-
vertretende Vorsitzende soll nicht zugleich 
derselben Partei angehören, der die bzw. 
der Beigeordnete des jeweils zugeordneten 
Geschäftskreises angehört oder auf deren Vor-
schlagsrecht hin die bzw. der Beigeordnete des 
jeweils zugeordneten Geschäftskreises bestellt 
wurde. 5Sind die bzw. der Vorsitzende und ihre 
bzw. seine Stellvertretung verhindert, wählt der 
Ausschuss für die einzelne Sitzung eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden aus seiner Mitte. 
6Die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen 
der Ausschüsse ihres Geschäftskreises beratend 
teil. 

(4) Die Aufgabenbereiche der beratenden Aus-
schüsse nach Abs. 1 Nr. 1 bis 9 entsprechen 
den Geschäftskreisen der Dezernate. 

(5) 1Über die Berufung von sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohnern gemäß § 44 
Abs. 2 SächsGemO entscheidet die Ratsver-
sammlung durch Beschluss. 2Bei beratender 
Tätigkeit von sachkundigen Einwohnerinnen 
und Einwohnern gelten die §§ 19 und 20 der 
SächsGemO. 

§ 16 
Ehrenrat

(1) 1Der Ehrenrat achtet auf die Einhaltung der 
Ehrenordnung. 2Er kann bei Verstößen entspre-
chend den Festlegungen in der Ehrenordnung 
Empfehlungen an die Ratsversammlung aus-
sprechen. 

(2) Gemäß § 44 Abs. 6 SächsGemO können die 
bzw. der Datenschutzbeauftragte sowie die 
Anti-Korruptions-Koordinatorin bzw. der Anti-
Korruptions-Koordinator zu den Sitzungen 
hinzugezogen werden.

§ 17 
Petitionsausschuss

(1) 1Dem Petitionsausschuss obliegt die Vorbera-
tung der Petitionen, die in die Zuständigkeit der 
Ratsversammlung fallen. 2Er unterbreitet unter 
Einhaltung der Ladungsfrist gemäß § 36 Abs. 
3 SächsGemO i. V. m. der Geschäftsordnung 
der Ratsversammlung einen Entscheidungs-
vorschlag an die Ratsversammlung, die über 
die Petitionen entscheidet. 

(2) Für den Geschäftsgang und die Behandlung von 
Petitionen erlässt die Ratsversammlung eine 
Geschäftsordnung für den Petitionsausschuss.

§ 18 
Beiräte

(1) Es werden folgende sonstige Beiräte nach § 47 
SächsGemO gebildet, die die Ratsversammlung 
und die Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben unterstützen:
1. Kleingartenbeirat
2. Beirat für Menschen mit Behinderungen
3. Kinder- und Familienbeirat
4. Seniorinnen- und Seniorenbeirat
5. Beirat für Tierschutz
6. Beirat für Gleichstellung
7. Kuratorium Friedliche Revolution 1989
8. Beirat Kunst im öffentlichen Raum und 

Kunst am Bau
9. Jugendbeirat
10. Migrantinnen- und Migrantenbeirat
11. Klimaschutzbeirat

(2) 1Die Beiräte setzen sich aus jeweils einer Stadt-
rätin bzw. einem Stadtrat jeder Fraktion sowie 
mindestens zwei und bis zu 16 sachkundigen 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt 
Leipzig zusammen. 2Die Mitglieder werden 
von der Ratsversammlung bestellt. 3Für jedes 
Mitglied kann eine persönliche Stellvertreterin 
bzw. ein persönlicher Stellvertreter bestellt wer-
den. 4Den Fraktionen steht es frei, anstatt einer 
Stadträtin bzw. eines Stadtrates eine sachkun-
dige Einwohnerin bzw. einen sachkundigen 
Einwohner zur Bestellung als Beiratsmitglied 
vorzuschlagen. 5Erfolgt diese Bestellung, erhöht 
sich die Zahl der sachkundigen Einwohnerin-
nen und Einwohner entsprechend. 6Dabei ist 
sicherzustellen, dass dem Beirat mindestens 
zwei Stadträtinnen bzw. Stadträte angehören. 
7Die Mitglieder der Beiräte sind ehrenamtlich 
tätig.

(3) Die Sitzungen der Beiräte sind öffentlich, sofern 
nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte 
Interessen Einzelner eine nichtöffentliche Ver-
handlung erfordern. 

(4) Weitere Einzelheiten werden durch die 
Geschäftsordnung der Ratsversammlung 
bestimmt.

(5) Daneben bestehen insbesondere folgende Bei-
räte, die ihre gesetzliche Grundlage außerhalb 
der Vorschriften der SächsGemO haben: Beirat 
für Psychiatrie, Drogenbeirat und Naturschutz-
beirat.

§ 19 
Aufgaben der Beiräte

(1) Der Kleingartenbeirat unterstützt bei der 
Erfüllung der Aufgaben mit Bezug zum Klein-
garten- und Gemeinschaftsgartenwesen. 

(2) Der Beirat für Menschen mit Behinderungen 
unterstützt bei der Erfüllung der Aufgaben 
im Hinblick auf die selbstbestimmte und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen. 

(3) Der Kinder- und Familienbeirat unterstützt bei 
der Erfüllung der Aufgaben im Hinblick auf das 
Ziel, Leipzig kinder- und familienfreundlich 
weiterzuentwickeln. 

(4) Der Seniorinnen- und Seniorenbeirat unter-
stützt bei der Erfüllung der Aufgaben im 
Hinblick auf die Belange von Seniorinnen und 
Senioren.

(5) Der Beirat für Tierschutz unterstützt bei der 
Erfüllung der Aufgaben im Hinblick auf die 
spezifischen Themen des Tierschutzes, der 
Tierhaltung und des Umgangs mit Tieren in 
der Stadt Leipzig.  

(6) Der Beirat für Gleichstellung fördert die tatsäch-
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen, Männern und anderen Geschlechtern 
in Leipzig und berät geschlechtersensibel die 
Kommunalpolitik bei Entscheidungsfindungen 
hinsichtlich der Einhaltung des Gleichbehand-
lungsgebots. 

(7) 1Das Kuratorium Friedliche Revolution 1989 
unterstützt die thematische Schwerpunktset-
zung für die Feierlichkeiten zur Friedlichen 
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Revolution am 9. Oktober sowie der begleiten-
den Programme in Leipzig. 2Das Kuratorium 
Friedliche Revolution 1989 berät auch in Bezug 
auf die Ausschreibungen zur Gestaltung der 
Veranstaltungen zum Tag der Friedlichen 
Revolution 1989. 

(8) 1Der Beirat Kunst im öffentlichen Raum und 
Kunst am Bau unterstützt bei der Verankerung, 
Realisierung und Pflege von bildender Kunst 
im öffentlichen Raum. 

(9) 1Der Jugendbeirat unterstützt bei der Aufgabe, 
Politik jugendgerecht zu gestalten und Themen 
der Jugend zu vertreten. 2Näheres regelt die 
Satzung des Jugendparlamentes. 

(10) 1Der Migrantinnen- und Migrantenbeirat 
unterstützt bei der Erfüllung der Aufgaben im 
Hinblick auf die Integration von Menschen mit 
Migrationsgeschichte in Leipzig. 2Im Sinne einer 
gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben und politischer Partizipation setzt 
er sich für die Gestaltung des Zusammenlebens 
in einer vielfältigen Gesellschaft ein. 3Näheres 
regelt die Satzung über die Wahlordnung 
für die Mitglieder des Migrantenbeirates der 
Stadt Leipzig.

(11) Der Klimaschutzbeirat unterstützt den Stadtrat 
und die Stadtverwaltung bei der Konzeption 
und Umsetzung sektorübergreifender Kli-
maschutzprogramme und Klimaschutzmaß-
nahmen.

§ 20 
Jugendparlament

(1) 1Das Jugendparlament der Stadt Leipzig wird 
von Jugendlichen geführt und arbeitet über-
parteilich. 2Das Jugendparlament der Stadt 
Leipzig hat die Aufgabe, Politik jugendgerecht 
zu gestalten und Themen der Jugend in der 
Stadt Leipzig zu vertreten. 3Ziel ist es, insbe-
sondere bei jugendrelevanten Themen aktiv 
in der Kommunalpolitik der Stadt Leipzig 
mitzuwirken und Jugendliche für politische 
Themen zu sensibilisieren und in politische 
Prozesse mit einzubeziehen.

(2) Die Mitglieder des Jugendparlamentes sind 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für die Jugendlichen der Stadt Leipzig und ein 
Vertretungsorgan ihrer Belange gegenüber 
Politik und Verwaltung.

(3) Für ihre Arbeit stellt die Stadt Leipzig dem 
Jugendparlament geeignete Räumlichkeiten 
und finanzielle Mittel, insbesondere für Pro-
jektarbeit, zur Verfügung.

(4) 1Das Nähere zur Zusammensetzung, Organi-
sation und Gliederung des Jugendparlaments 
regelt die Satzung des Jugendparlaments der 
Stadt Leipzig. 2Das Nähere zur Wahl des Ju-
gendparlaments regelt die Wahlordnung des 
Jugendparlaments der Stadt Leipzig.

III. Oberbürgermeisterin bzw. Oberbürgermeis-
ter, Beigeordnete, Beauftragte

§ 21 
Rechtsstellung und Aufgaben  

der Oberbürgermeisterin  
bzw. des Oberbürgermeisters

(1) 1Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbür-
germeister hat den Vorsitz der Ratsversamm-
lung und die Leitung der Stadtverwaltung inne. 
2Sie bzw. er vertritt die Stadt Leipzig.

(2) 1 Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbür-
germeister erledigt in eigener Zuständigkeit die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und die 
ihr bzw. ihm sonst durch Rechtsvorschrift oder 
die Ratsversammlung übertragenen Aufgaben. 
2Ihr bzw. ihm werden folgende Aufgaben zur 
Erledigung dauernd übertragen, soweit es 
sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt: 
1.  hinsichtlich Bauvorhaben die Entscheidung
a) über den Planungsbeschluss, d. h. über 

die Planung von Bauvorhaben bis zur 
Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4 
nach HOAI) bei Gesamtkosten von bis zu 
2,5 Mio. Euro. Bei Bauvorhaben mit einem 
Gesamtvolumen bis zu 1,5 Mio. Euro ist 
kein Planungsbeschluss notwendig.

b)  über den Baubeschluss, d. h. über 
die Ausführung von Bauvorhaben 
einschließlich deren Planung ab der 
Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 
nach HOAI) bei Gesamtkosten von bis zu 
2,5 Mio. Euro.

c)  über die Änderung von Baubeschlüssen 
nach a und b,

d) über die Änderung von Baubeschlüssen, 
die der Verwaltungsausschuss oder die 
Ratsversammlung gefasst haben, es sei denn, 
es tritt eine Überschreitung der Gesamtkosten 
laut Baubeschluss bei Baubeschlüssen des 
Verwaltungsausschusses von mehr als 
750.000 Euro bzw. bei Baubeschlüssen 
der Ratsversammlung von mehr als 1,2 
Mio. Euro ein. Bei Baubeschlüssen, die der 
Verwaltungsausschuss oder die Ratsver-
sammlung gefasst haben, ist die Oberbür-
germeisterin bzw. der Oberbürgermeister 
bei einer Erhöhung der Gesamtkosten laut 
Baubeschluss von mehr als 10 % verpflichtet, 
das Gremium, das den ursprünglichen Bau-
beschluss erlassen hat, über die Änderung 
zu informieren.

e)  befristet bis zum 31.12.2024 über die Ände-
rung von Baubeschlüssen für Schul- und 
Kita-Bauvorhaben, die der Verwaltungs-
ausschuss oder die Ratsversammlung 
gefasst haben, bis zu einer Erhöhung der 
Gesamtkosten laut Baubeschluss in der 
zuletzt vom Verwaltungsausschuss bzw. 
der Ratsversammlung beschlossenen Fas-
sung von bis zu 25 % oder bis zu 4 Mio. 
Euro. Sie bzw. er informiert über diese 
Entscheidungen die Ratsversammlung 
und, soweit dieser den Baubeschluss 
gefasst hat, auch den Verwaltungsaus-
schuss, im Rahmen des regelmäßigen 
Sachstandsberichts.

2. die Entscheidung über den Ausführungsbe-
schluss, d. h. die Ausführung von Vorhaben 
außerhalb von Bauvorhaben bei Gesamtkos-
ten bis 1 Mio. Euro, 

3.  die Vergabe von Leistungen nach VOL, 
VgV, KonzVgV und Bauleistungen nach 
VOB. Für das Verfahren wird eine städti-
sche Geschäftsordnung zur Vergabe von 
Leistungen erlassen, die der Zustimmung 
der Ratsversammlung bedarf, 

4. hinsichtlich sonstiger Verträge:
a)  der Abschluss von städtebaulichen Verträ-

gen nach §§ 11 BauGB mit Wertgrößen von 
bis zu 1 Mio. Euro,

b) die Beauftragung von Sachverständigen, 
Beratungsleistungen und Gutachten außer-
halb der Vergabe- und Vertragsordnungen 
(VOB/VOL/VgV) bis zu einem Auftrags-
wert von 75.000 Euro und legt einmal im Jahr 
der Ratsversammlung einen Bericht vor, an 
wen und in welcher Höhe Beauftragungen 
erfolgten und Gutachten vergeben wurden,

c) der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
bis zu 50.000 Euro jährlich, bei Miet- und 
Pachtverträgen auf bestimmte Zeit ab 10 
Jahren bis 25.000 Euro jährlich, 

d)  der Abschluss von Verträgen über sonstige 
Leistungen außerhalb der VOB, VOL und 
VgV mit einem Wert von bis zu 150.000 
Euro bei einmaligen Leistungen und bis zu 
50.000 Euro jährlich bei wiederkehrenden 
Leistungen, 

5.  der Verzicht auf Ansprüche der Stadt oder 
die Niederschlagung solcher Ansprüche 
und die Führung von Rechtsstreitigkeiten, 
wenn der Verzicht, die Niederschlagung 
bzw. der Streitwert im Einzelfall bis zu 
100.000 Euro betragen, 

6.  der Abschluss von Vergleichen, wenn der 
Wert des Zugeständnisses der Stadt im 
Einzelfall bis zu 75.000 Euro beträgt,

7.  die Bestellung von Sicherheiten, die 
Übernahme von Bürgschaften und von 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen 
und der Abschluss von ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften bis 
zum Wert von 50.000 Euro, 

8.  die Verfügung über Gemeindevermögen 
mit einem Wert von bis zu 250.000 Euro, 

9. die Ausgestaltung der Regelungen zur 
Budgetbildung und -bewirtschaftung im 
Rahmen der durch die Hauptsatzung fest-
gelegten Wertgrenzen, 

10. hinsichtlich über- oder außerplanmäßiger 
Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 
§ 79 Abs. 1 SächsGemO die Entscheidung 
bis zu 500.000 Euro. Abweichend davon 
und von § 10 Abs. 2 Nr. 7 dieser Hauptsat-
zung wird die Oberbürgermeisterin bzw. 
der Oberbürgermeister befristet bis zum 
31.12.2024 ermächtigt, überplanmäßige 
Aufwendungen oder Auszahlungen für 
Maßnahmen des Baus bzw. der Sanierung 
von Schulen und Kindertagesstätten, denen 
Beschlüsse der Ratsversammlung bzw. des 
Verwaltungsausschusses zugrunde liegen, 
zu beschließen, sofern die Erhöhung der Ge-
samtkosten laut Baubeschluss in der zuletzt 
von der Ratsversammlung bzw. dem Ver-
waltungsausschuss beschlossenen Fassung 
nicht aus der wesentlichen Änderung der 
Aufgabenstellung für die jeweiligen Objekte 
resultiert und diese Erhöhung einen Wert 
von über 10 % bei Neubauvorhaben und 
über 20 % bei Sanierungsvorhaben nicht 
übersteigt. 

 Eine wesentliche Änderung der Auf-
gabenstellung liegt bei einer Erhöhung 
der Bruttogrundfläche von mehr als 
10 % oder einer Erweiterung um kom-
plette Leistungsbereiche (z. B. Dachsa-
nierung, Trockenlegung, Brandschutz 
usw.) vor. 

 Sofern überplanmäßige Aufwendungen 
oder Auszahlungen von über 200.000 
Euro erforderlich sind, werden die Fach-
ausschüsse Finanzen, Jugend, Schule 
und Demokratie, Stadtentwicklung und 
Bau, der Jugendhilfeausschuss, das städ-
tische VOB-Vergabegremium sowie die 
Ratsversammlung informiert. Ergänzend 
werden die genannten Ausschüsse und 
die Ratsversammlung in einem quartals-
weisen zusammenfassenden Bericht über 
alle diesbezüglichen Entscheidungen der 
Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbür-
germeisters informiert.

11. die Entscheidung bei nichtzahlungswirksa-
men über- oder außerplanmäßigen Aufwen-
dungen, die im Rahmen des Haushaltsrechts 
erforderlich werden und mit denen keine 
Zahlungsbewegung nach außen verbunden 
ist und auch in zukünftigen Jahren nicht 
anfallen wird, in unbegrenzter Höhe,

12. die Entscheidung bei über- und außerplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigungen 
gemäß § 81 Abs. 5 SächsGemO,

13. die nachträgliche Aufnahme von weiteren 
Zweckbindungsvermerken gemäß § 19 
SächsKomHVO im Laufe des Haushaltsjah-
res. Nachträgliche Zweckbindungsvermer-
ke sind nur für Einzahlungen und Erträge 
aus Fördermitteln und Einzahlungen und 
Erträge, die kraft Gesetzes zweckgebunden 
sind, möglich. 

14. die Kreditaufnahme gemäß § 82 Sächs-
GemO auf der Grundlage der von der 
Ratsversammlung beschlossenen und von 
der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigten 
Kreditermächtigung im Rahmen der jewei-
ligen Haushaltssatzung,

15. der Abschluss von Sicherungsinstrumen-
ten im Zins- und Schuldenmanagement 
der Stadt Leipzig zur sparsamen und 
wirtschaftlichen Gestaltung bestehender 
Verbindlichkeiten und Verminderung 
von Zinsausgaben sowie die Sicherung 
von Zinskonditionen auch für die Zukunft,

16. die Weiterleitung von Städtebaufördermit-
teln, einschließlich der städtischen Anteile, 
an Dritte bis zu 450.000 Euro,

17. die Bildung beitragsfähiger Abschnitte 
sowie die Anordnung der Kostenspaltung 
im Rahmen der Erschließungs- und Stra-
ßenausbaubeitragssatzung bei Maßnahmen 
bis 1 Mio. Euro,

18. die Widmung, Umstufung und Einziehung 
gemäß §§ 6, 6a, 7 und 8 SächsStrG außerhalb 
der Aufstellung von Bauleitplänen und 
städtebaulicher Verträge,

19. die Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen 
behördlicher Beteiligungsverfahren mit 
Ausnahme von Stellungnahmen zu

a) Landesentwicklungs- und Regionalplänen 
gemäß § 6 Abs. 2 SächsLPlG, 

b)  Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen 
und Änderungen von Flächennutzungsplä-
nen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB,

c) Zielabweichungsverfahren von Landesent-

wicklungs- und Regionalplänen gemäß § 16 
SächsLPlG,

d) nicht förmlichen Beteiligungsverfahren zu 
Vorhaben, soweit verwaltungsgerichtliche 
Verfahren erhebliche Auswirkungen auf 
die Stadt Leipzig erwarten lassen, 

e)  Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 72 ff. 
VwVfG mit erheblicher Bedeutung für die 
Stadt Leipzig, 

f)  Erlaubnissen, Bewilligungen, Planfeststel-
lungsverfahren, Rahmen- und Hauptbe-
triebsplänen (in Bezug auf Neuaufschluss 
und großflächige Erweiterungen) nach dem 
BBergG,

20. hinsichtlich Personalangelegenheiten:
a) die Ernennung, Einstellung, Beförderung/

Höhergruppierung und Entlassung von 
Bediensteten, mit Ausnahme der leitenden 
Bediensteten im Sinne von § 28 Abs. 2 Nr. 
2 SächsGemO. Leitende Bedienstete sind 
alle Amtsleiterinnen bzw. Amtsleiter sowie 
Beamtinnen bzw. Beamte ab Besoldungs-
gruppe A 16 aufwärts und Beschäftigte mit 
übertariflichem Entgelt. Nicht übertragen 
wird ihr bzw. ihm die Wahl der Eigenbe-
triebsleiterinnen und Eigenbetriebsleiter 
und die Bestellung einer ersten Betriebslei-
terin bzw. eines ersten Betriebsleiters. 

b) die Verteilung tariflich oder gesetzlich 
vorgesehener Leistungsentgelte auf die ein-
zelnen Bediensteten sowie die Gewährung 
von Einmalzahlungen zur Anerkennung 
besonderer Leistungen bis zur Höhe von 
5.000 Euro im Einzelfall,

c) die Freigabe der Anwendung von Arbeitge-
berrichtlinien des Verbandes kommunaler 
Arbeitgeber bzw. des Kommunalen Arbeit-
geberverbandes, 

21. die Erteilung von Aussagegenehmigun-
gen für Stadträtinnen und Stadträte im 
Rahmen von Zeugenvernehmungen bzw. 
Befragungen durch Ermittlungsbehörden 
bzw. Gerichte, 

22. die Vergabe von Zuwendungen an au-
ßerhalb der Stadtverwaltung stehende 
Stellen auf der Grundlage der durch die 
Ratsversammlung beschlossenen Fachför-
derrichtlinien im Rahmen der im Haushalt 
für diesen Zweck bereitgestellten Mittel 
im Benehmen mit den jeweils zuständigen 
beratenden Ausschüssen,

§ 22 
Rechtsstellung und Aufgaben  

der Beigeordneten
(1) Es werden acht hauptamtliche Beigeordnete 

bestellt, und zwar für die Geschäftskreise:
1.  Allgemeine Verwaltung
2. Finanzen (Fachbedienstete bzw. Fachbe-

diensteter für das Finanzwesen)
3.  Umwelt, Klima, Ordnung und Sport
4.  Kultur
5. Soziales, Gesundheit und Vielfalt
6.  Stadtentwicklung und Bau
7.  Jugend, Schule und Demokratie
8.  Wirtschaft, Arbeit und Digitales

(2) Bei der Wahl bzw. Bestellung einer bzw. eines 
Beigeordneten bleibt eine Veränderung des 
Geschäftskreises vorbehalten. 

(3) 1Die Beigeordneten sind in ihrem Geschäftskreis 
Vertreterinnen bzw. Vertreter der Oberbürger-
meisterin bzw. des Oberbürgermeisters und 
Vorgesetzte der dort tätigen Bediensteten. 2In 
ihrem Geschäftskreis leiten und beaufsichtigen 
sie den Geschäftsgang der Verwaltung. 

(4) 1Die Beigeordneten unterstützen die Ober-
bürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister 
bei der Erfüllung der Aufgaben nach §§ 52, 
53 SächsGemO sowie dieser Hauptsatzung. 
2Insofern tragen sie, über ihren Geschäftskreis 
hinaus, eine Mit- und Gesamtverantwortung 
für die ordnungsgemäße Erledigung aller 
Aufgaben der Stadt Leipzig.

§ 23 
Stellvertretung der Oberbürgermeisterin  

bzw. des Oberbürgermeisters
(1) Die Ratsversammlung bestimmt im Einverneh-

men mit der Oberbürgermeisterin bzw. dem 
Oberbürgermeister die Reihenfolge ihrer bzw. 
seiner Vertretung durch die Beigeordneten im 
Falle ihrer bzw. seiner Verhinderung und kann 
einer bzw. einem Beigeordneten die Funktion 
der bzw. des Ersten Beigeordneten übertragen. 

(2) 1Die erste Stellvertreterin bzw. der erste Stell-
vertreter führt die Amtsbezeichnung „Erste 
Bürgermeisterin“ bzw. „Erster Bürgermeister“. 
2Alle anderen Beigeordneten führen die Amts-
bezeichnung „Bürgermeisterin“ beziehungs-
weise „Bürgermeister“.

§ 24 
Beauftragte

(1) Die Stadt Leipzig bestellt für bestimmte Auf-
gabenbereiche besondere Beauftragte gemäß 
§ 64 SächsGemO.

(2) Die Ratsversammlung bestellt eine Beauftragte 
bzw. einen Beauftragten 
1.  für die Gleichstellung von Frau und Mann
2.  für Menschen aller Geschlechter und sexu-

ellen Identitäten
3.  für Migration und Integration
4.  für Menschen mit Behinderungen
5.  für Seniorinnen und Senioren

(3) 1Die bzw. der Gleichstellungsbeauftragte 
ist hauptamtlich tätig. 2Sie bzw. er wirkt auf 
die Verwirklichung des Grundrechtes der 
Gleichberechtigung von Frau und Mann im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Leipzig hin. 

(4) Die bzw. der Beauftragte für Migration und 
Integration setzt sich für die Wahrung der 
Belange der in Leipzig lebenden Menschen 
mit Migrationsgeschichte ein. 2Die bzw. der 
Beauftragte für Migration und Integration ist 
hauptamtlich tätig.

(5) 1Die Beauftragten für Menschen aller Geschlech-
ter und sexuellen Identitäten, für Menschen 
mit Behinderungen sowie für Seniorinnen 
und Senioren sind hauptamtlich tätig. 2Für 
die Bestellung weiterer durch Gesetz oder 
Ratsbeschluss vorgesehener besonderer Be-
auftragter ist die Oberbürgermeisterin bzw. 
der Oberbürgermeister zuständig.

(6) Die Beauftragten haben das Recht, an den Sit-
zungen der Ratsversammlung und der für ihren 
Aufgabenbereich zuständigen beschließenden 
und beratenden Ausschüsse mit beratender 
Stimme teilzunehmen.

IV. Mitwirkung der Einwohnerinnen und 
Einwohner

§ 25 
Einwohnerversammlung, Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheid
(1) 1Von den Einwohnerinnen und Einwohnern 

kann die Durchführung einer Einwohnerver-
sammlung nach § 22 Abs. 2 SächGemO unter 
Bezeichnung der zu erörternden Angelegenheit 
beantragt werden. 2Die elektronische Form ist 
ausgeschlossen. 3Dieser Antrag muss mindes-
tens von 5 vom Hundert der Einwohnerinnen 
bzw. Einwohner der Stadt, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, unterzeichnet sein. 4Die Durch-
führung einer Einwohnerversammlung gemäß 
§ 22 Abs. 1 SächsGemO bleibt davon unberührt. 

(2) 1Die Durchführung eines Bürgerentscheids 
nach § 24 SächsGemO kann schriftlich von den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt beantragt 
werden (Bürgerbegehren, § 25 SächsGemO). 
2Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
Das Bürgerbegehren muss mindestens von 5 
vom Hundert der Bürgerinnen bzw. Bürger 
der Stadt unterzeichnet sein.

§ 26 
Anfragen von Einwohnerinnen  

und Einwohnern
(1) 1Die Ratsversammlung räumt gemäß § 44 Abs. 3 

SächsGemO Einwohnerinnen und Einwohnern 
und den ihnen nach § 10 Abs. 3 SächsGemO 
gleichgestellten Personen sowie Vertreterinnen 
und Vertretern von Bürgerinitiativen und 
Vereinen zu jeder Ratsversammlung die Mög-
lichkeit ein, Fragen zu stellen oder Anregungen 
und Vorschläge zu unterbreiten. 2Die Fragen, 
Anregungen und Vorschläge müssen sich auf 
Angelegenheiten der Stadt Leipzig beziehen.

(2) Die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbür-
germeister legt nach Beratung im Ältestenrat 
die Art der Beantwortung fest. Die schriftliche 
Beantwortung ist zulässig. 

(3) Näheres regelt die Geschäftsordnung der 
Ratsversammlung.

V. Ortschafts- und Stadtbezirksverfassung
§ 27 

Ortschaftsverfassung
(1) In folgenden Ortschaften wird gemäß § 65 

SächsGemO die Ortschaftsverfassung fortge-
führt und es werden Ortschaftsräte gebildet und 
Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher bestellt:

Ortschaft Geltungsbereich i. S. § 4 
Gebietsgliederung (Schlüs-
selnummer)

Böhlitz-Eh-
renberg

Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg 
(74)

Burghausen Burghausen (750) vom Orts-
teil Burghausen-Rückmars-
dorf (75)

Engelsdorf Ortsteile Engelsdorf (27), 
Baalsdorf (28) und Althen-
Kleinpösna (29)

Hartmanns-
dorf-Knaut-
naundorf

Ortsteil Hartmannsdorf-
Knautnaundorf (55)

Holzhausen Ortsteil Holzhausen (35)
Liebertwolk-
witz

Ortsteil Liebertwolkwitz (34)

Lindenthal Ortsteil Lindenthal (83)
Lützschena-
Stahmeln

Ortsteil Lützschena-Stah-
meln (82)

Miltitz Ortsteil Miltitz (66)
Mölkau Ortsteil Mölkau (26)
Plaußig Plaußig (152) vom Ortsteil 

Plaußig-Portitz (15)
R ü c k m a r s -
dorf

Rückmarsdorf (751 und 752) 
vom Ortsteil Burghausen-
Rückmarsdorf (75)

Seehausen Ortsteil Seehausen (94)
Wiederitzsch Ortsteil Wiederitzsch (95)

(2) Der Ortschaftsrat besteht 
1.  in Ortschaften mit bis zu 4.000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern aus fünf Mitgliedern,
2.  in Ortschaften mit 4.000 bis unter 7.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern aus sieben 
Mitgliedern, 

3.  in Ortschaften mit 7.000 bis unter 10.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern aus acht 
Mitgliedern und 

4. in Ortschaften mit 10.000 und mehr Ein-
wohnerinnen und Einwohnern aus neun 
Mitgliedern.

(3) Der Ortschaftsrat wählt die Ortsvorsteherin 
bzw. den Ortsvorsteher und eine bzw. einen 
oder mehrere Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter für seine Wahlperiode. 

(4) 1Die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher 
vertritt die Oberbürgermeisterin bzw. den 
Oberbürgermeister und die Beigeordneten 
ständig bei dem Vollzug der Beschlüsse des 
Ortschaftsrates. 2Die Oberbürgermeisterin bzw. 
der Oberbürgermeister und die Beigeordneten 
können der Ortsvorsteherin bzw. dem Ortsvor-
steher allgemein oder im Einzelfall Weisungen 
erteilen, soweit sie bzw. er sie vertritt. 

(5) Die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher 
kann an den Sitzungen der Ratsversammlung 
und ihrer Ausschüsse mit beratender Stimme 
teilnehmen.

§ 28 
Rechte und Aufgaben der Ortschaftsräte

(1) 1Der Ortschaftsrat ist für die ihm gemäß § 67 
Abs. 1 SächsGemO übertragenen Aufgaben 
zuständig. 2Weitere Aufgaben können sich aus 
den jeweiligen Eingliederungsvereinbarungen 
ergeben.

(2) Den Ortschaftsräten werden zur Erfüllung der 
ihnen zugewiesenen Aufgaben angemessene 
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

(3) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegen-
heiten, die die Ortschaft betreffen oder von 
unmittelbarer Bedeutung für die Ortschaft sind, 
zu hören, insbesondere bei der Aufstellung der 
ortschaftsbezogenen Haushaltsansätze, der 
Wahrnehmung der gemeindlichen Planungs-
hoheit und bei der Vermietung, Verpachtung 
oder Veräußerung der in der Ortschaft gelege-
nen öffentlichen Grundstücke.

(4) Der Ortschaftsrat hat ein Vorschlagsrecht zu 
allen Angelegenheiten, die die Ortschaft be-
treffen.

(5) Bestehen Zweifel an der Zuständigkeit des 
Ortschaftsrates zur Entscheidung über eine 
bestimmte Angelegenheit, so entscheidet über 
die Zuständigkeit der in den Eingliederungs-
vereinbarungen vorgesehene Vermittlungsaus-
schuss; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Ratsversammlung.

§ 29 
Stadtbezirksverfassung 

(1) 1In den Stadtbezirken wird gemäß § 70 Sächs-
GemO die Stadtbezirksverfassung fortgeführt 
und es werden Stadtbezirksbeiräte gebildet. 2Zum 
jeweiligen Geltungsbereich der Stadtbezirksver-
fassung gehören alle Ortsteile des Stadtbezirkes 
gemäß § 4 dieser Hauptsatzung, ausgenommen 
diejenigen, in denen gemäß § 25 Hauptsatzung 
eine Ortschaftsverfassung gilt: 

Stadtbezirk Vom Geltungsbereich  
umfasste Ortsteile  
(Schlüsselnummer)

Mitte Zentrum (00), Zentrum-Ost 
(01), Zentrum-Südost (02), 
Zentrum-Süd (03), Zentrum-
West (04), Zentrum-Nordwest 
(05), Zentrum-Nord (06)

Nordost Schönefeld-Abtnaundorf (10), 
Schönefeld-Ost (11), Mockau-
Süd (12), Mockau-Nord (13), 
Thekla (14) sowie Plaußig-
Portitz (15) ohne die Ortschaft 
Plaußig (152) 

Ost Neustadt-Neuschönefeld (20), 
Volkmarsdorf (21), Anger-
Crottendorf (22), Sellerhausen-
Stünz (23), Paunsdorf (24), 
Heiterblick (25)

Südost Reudnitz-Thonberg (30), Stöt-
teritz (31), Probstheida (32), 
Meusdorf (33)

Süd Südvorstadt (40), Connewitz 
(41), Marienbrunn (42), Lößnig 
(43), Dölitz-Dösen (44)

Südwest Schleußig (50), Plagwitz (51), 
Kleinzschocher (52), Großz-
schocher (53), Knautkleeberg-
Knauthain (54)

West Schönau (60), Grünau-Ost (61), 
Grünau-Mitte (62), Grünau-
Siedlung (63), Lausen-Grünau 
(64), Grünau-Nord (65)

Alt-West Lindenau (70), Altlinde-
nau (71), Neulindenau (72), 
Leutzsch (73)

Nordwest Möckern (80), Wahren (81)
Nord Gohlis-Süd (90), Gohlis-Mitte 

(91), Gohlis-Nord (92), Eut-
ritzsch (93)

(2) 1Die Stadtbezirksbeiräte bestehen aus elf 
Mitgliedern und der oder dem Vorsitzenden. 
2Die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates sind 
ehrenamtlich tätig und werden von der Ratsver-
sammlung nach jeder regelmäßigen Wahl der 
Stadträtinnen und Stadträte aus dem Kreis der 
im Stadtbezirk wohnenden Bürgerinnen und 
Bürger widerruflich bestellt. 3Bei der Bestellung 
der Mitglieder des Stadtbezirksbeirates soll das 
von den in der Ratsversammlung vertretenen 
Parteien und Wählervereinigungen bei der 
letzten regelmäßigen Wahl der Stadträtinnen 
bzw. Stadträte im Stadtbezirk erzielte Wahl-
ergebnis berücksichtigt werden. 4Die in der 
Ratsversammlung vertretenen Parteien und 
Wählervereinigungen schlagen der Oberbür-
germeisterin bzw. dem Oberbürgermeister für 
die ihnen zukommenden Sitze die entsprechen-
de Zahl von Mitgliedern vor. 5Stadträtinnen und 
Stadträte können nicht gleichzeitig Mitglieder 
des Stadtbezirksbeirates sein. 

(3) 1Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Stadtbe-
zirksbeirates ist eine bzw. ein von der Ober-
bürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister 
im Benehmen mit dem Stadtbezirksbeirat 
Beauftragte bzw. Beauftragter. 2Die bzw. der 
Vorsitzende hat kein Stimmrecht.

(4) Der Stadtbezirksbeirat kann Einwohnerinnen 
und Einwohner aus dem jeweiligen Geltungs-
bereich der Stadtbezirksverfassung zur Bera-
tung einzelner Angelegenheiten hinzuziehen.

§ 30 
Rechte und Aufgaben der Stadtbezirksbeiräte

(1) 1Die Rechte und Aufgaben der Stadtbezirksbei-
räte bemessen sich nach § 71 SächsGemO. 2Den 
Stadtbezirksbeiräten werden die Aufgaben 
nach § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 bis 5 und 7 Sächs-
GemO übertragen. 3Den Stadtbezirksbeiräten 
werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben angemes-
sene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. 
4Über die Höhe dieser Mittel entscheidet die 
Ratsversammlung.

(2) Zu den Aufgaben der Stadtbezirksbeiräte ge-
hört es, das örtliche politische Gemeinschaftsle-
ben und die Beziehungen der Bürgerschaft zur 
Stadtverwaltung zu fördern und Kontakte zu 
den im jeweiligen Geltungsbereich wirkenden 
oder ansässigen Vereinigungen und Institutio-
nen zu pflegen.

(3) 1Die Stadtbezirksbeiräte sind zu wichtigen An-
gelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen, zu 
hören. 2Sie haben ein Vorschlagsrecht zu allen 
Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen. 
3Sofern in den Sitzungen der Ratsversammlung 
oder ihrer Ausschüsse wichtige Angelegenhei-
ten oder Anträge, die den Stadtbezirk betreffen, 
auf der Tagesordnung stehen, kann der Stadt-
bezirksbeirat eines seiner Mitglieder zu den 
Sitzungen entsenden. 4Das entsandte Mitglied 
nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme 
teil.

(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung für 
die Ratsversammlung.

VI. Schlussbestimmung
§ 31 

Inkrafttreten
1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der Fassung 
vom 16.07.2014 (RBV-2141/14) außer Kraft. ■
Leipzig, 16.12.2022

Burkhard Jung
Oberbürgermeister
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1. Vorbemerkung
Ziel des städtischen Förderprogramms ist die 
Aktivierung von nicht marktaktiven, leerste-
henden Wohnungen zu Mietkonditionen im 
Bereich der Kosten der Unterkunft in der Stadt 
Leipzig. Eigentümer von Plattenbauten in den 
Großwohnsiedlungen / Plattenbaugebieten, 
Beständen der 50er- und 60er-Jahre, einzelnen 
Plattenbauobjekten und Beständen in zusam-
menhängenden Wohnsiedlungsbauten der 
1900er-Jahre und Zwischenkriegsbauten (z. B.  
Meyersche Häuser, Krochsiedlung) können 
zum Zweck der Aktivierung und Sanierung 
leerstehender Wohnungen und zum Erhalt 
preiswerten Wohnraums gefördert werden. Mit 
Inanspruchnahme der Mittel werden 15-jährige 
Mietpreis- und Belegungsrechte begründet. 
In der Versorgung der Personengruppe im nied-
rigpreisigen Mietsegment kommt es zunehmend 
zu Engpässen. Das Angebot an Wohnungen im 
Bereich der Kosten der Unterkunft wird der 
Nachfrage der betreffenden Personengruppe 
nicht mehr gerecht, da sie nicht mehr den ein-
kommensschwachen Haushalten zukommen. 
Die Vermieter haben die Wahl und nehmen 
vorzugsweise Haushalte ohne Leistungsbezug 
nach SGB II oder SGB XII. 
Mit dem Einsatz städtischer Mittel für die Ak-
tivierung leerstehender Wohnungen mit einer 
Miete im Bereich der Kosten der Unterkunft 
sowie einer Mietpreis- und Belegungsdauer 
von 15 Jahren wird zur Verwirklichung des 
INSEK-Ziel zur Schaffung der sozialen Stabilität 
innerhalb der Stadtgesellschaft beigetragen, in 
dem preisgünstiger Wohnraum erhalten wird. 
Damit erfolgt auch die weitere Umsetzung des 
Wohnungspolitischen Konzepts (VI-DS-1475-
NF-002 vom 28.10.2015). Die kommunale Woh-
nungsbauförderung gemäß Arbeitsprogramm 
2023 des Oberbürgermeisters wird durch einen 
weiteren Förderbaustein ergänzt.
Es handelt sich um freiwillige Leistungen, die 
im berechtigten Interesse der Stadt liegen.
Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf 
Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.
Die städtischen Zuwendungen können nur im 
Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel 
gewährt werden.
2. Grundlagen der Förderung
Für die Gewährung einer Zuwendung gelten 
die folgenden Rechtsgrundlagen: 
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwen-

dungen der Stadt Leipzig an außerhalb der 
Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwen-
dungsrichtlinie), Beschluss Nr. VI-DS-01241-
NF-05 der Ratsversammlung vom 18.05.2016

• Verwaltungsrichtlinie Kosten der Unter-
kunft; Beschluss Nr. VII-Ifo-02771-DS-01 
vom 20.07.2021

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
Leipzig 2030 (INSEK), Beschluss Nr. VI-DS-
04159-NF-01 vom 31.05.2018

• Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern über die kommunale 
Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) 

• Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern über die kommunale 
Kassen- und Buchführung der Kommunen 
(SächsKomKBVO) 

• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) 

• Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 
(WoFG) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Abgabenordnung (AO) 
• Umsatzsteuergesetz (UStG) 
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
in der jeweils geltenden Fassung sowie die 
einschlägigen Beschlüsse der Ratsversammlung.
3. Zuwendungszweck
Durch die Fachförderrichtlinie „Aktivierung 
leerstehender Wohnungen“ sollen Wohnungen 
in Großwohnsiedlungen / Plattenbaugebieten, 
Beständen der 50er- und 60er-Jahre, einzelnen 
Plattenbauobjekten, zusammenhängenden 
Wohnsiedlungsbauten der 1900er-Jahre und 
Zwischenkriegsbauten durch Sanierungsmaß-
nahmen dem Markt wieder zugeführt werden, 
die (oftmals über einen längeren Zeitraum) 
leer standen. Auch Grundrissveränderungen, 
durch die 1-Raum-Wohnungen und 4-Raum-
Wohnungen und größer entstehen, sowie die 
Zusammenlegung kleinerer Wohnungen zu 
größeren Wohnungen, sind förderfähig. 
4. Zuwendungsempfänger 
Empfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie 
sind natürliche Personen und juristische Perso-
nen des privaten und öffentlichen Rechts, die 
Projekte nach Ziffer 3 realisieren und Eigentü-
mer der betreffenden Wohnungen sind.
5. Zuwendungsvoraussetzungen
Zuwendung müssen zweckgebunden sein und 
dürfen nur gewährt werden, wenn 
• an der Erfüllung der Maßnahme ein Interesse 

der Stadt Leipzig besteht oder gemeinnützige 
Ziele verfolgt werden und das Vorhaben 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im 
notwendigen Umfang durchgeführt werden 
kann,

• die fachlichen Voraussetzungen für die ge-
plante Maßnahme erfüllt werden,

• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit gesichert ist,

• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des 
Zuwendungsempfängers außer Zweifel steht 
und der Nachweis über die Mittelverwen-
dung gesichert erscheint.

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei 
Anschaffungen muss der Empfänger auch in 
finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ord-
nungsgemäße Verwendung und Unterhaltung 
der Anlagen bieten.
Zuwendungen werden grundsätzlich nur für 
kassenmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 
gewährt. In begründeten Ausnahmefällen darf 
die Zuwendung auch für Rechnungen verwen-
det werden, deren zugrundeliegende Leistung 
im Haushaltsjahr erbracht wurde und die bis 
zum 15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden 
Jahres eingegangen sind (Poststempel). 
Die Förderung wird prioritär für 1-Raum-, 
4-Raum- und größere Wohnungen sowie für 
Wohnungen, die sich in Ortsteilen mit gerin-
gerem Anteil an KdU-Empfängern befinden, 
zur Verfügung gestellt. Bei den zu fördernden 
Wohnungen soll es sich um nicht marktaktiven 
bzw. nicht um fluktuationsbedingten Leerstand 
handeln. 
Es sind die Vorgaben des Wohnraumförderge-
setzes (WoFG) und der Verwaltungsrichtlinie 
Kosten der Unterkunft zu berücksichtigen.
Die Bindefrist startet mit dem Tag des Erstbe-
zugs der Wohnung.
Die Miete liegt während der gesamten Bindungs-
dauer im Bereich der Kosten der Unterkunft. 
Mieterhöhungen gemäß § 558 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches sind möglich, aber nur bis zur 
Höhe der Kosten der Unterkunft. 
Die Wohnungen sind an Haushalte mit einem 
weißen Wohnberechtigungsschein zu vermie-
ten. Es gilt ein allgemeines Belegungsrecht nach § 
26 Abs. 2, S. 2 WoFG für die Dauer von 15 Jahren 
(siehe Anlage „Weitere Nebenbestimmungen“).
6. Zuwendungs- und Finanzierungsart
Die Stadt Leipzig gewährt auf Grundlage 
dieser Fachförderrichtlinie „Aktivierung leer-
stehender Wohnungen“ Zuwendungen als 
Projektförderung.
Es handelt sich um eine Festbetragsfinanzierung, 
die als Pauschale in Abhängigkeit der Raum-

anzahl der jeweiligen Wohnung gewährt wird 
richtet sich nach der Anzahl der Räume ab 10 
Quadratmeter Wohnfläche:
 1-Raum-Wohnung: 17.500 Euro
 2-Raum-Wohnung: 19.500 Euro
 3-Raum-Wohnung: 21.500 Euro
 4-Raum-Wohnung: 23.500 Euro
 Zuschlag für jeden weiteren Raum: 2.000 
Euro. 
Die Höhe der eingesetzten Baukosten der Kos-
tengruppen 300, 400, 700 sollen mindestens 
200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche der 
jeweiligen Wohnung betragen. Bei Kosten über 
600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche (nur 
Kostengruppen 300 und 400) soll der vorrangige 
Einsatz der Landesförderrichtlinie belegungs-
gebundener Mietwohnraum geprüft werden.
Es sind vorrangig andere Fördermittel zu 
nutzen, sobald die Möglichkeit dazu besteht. 
Werden weitere Fördermittel für diese Maßnah-
me in Anspruch genommen, ist sicherzustellen, 
dass eine Kumulierung zulässig ist bzw. keine 
weiteren Fördermittel in Anspruch genommen 
werden, die neben dieser Förderung ausge-
schlossen sind.
Die Fördermittel sind beihilferelevant. Die 
Umsetzung erfolgt im Einklang mit den beihil-
ferechtlichen Vorschriften.
7. Antragsverfahren
7.1 Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf 
einen begründeten und mit den notwendigen 
Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag 
hin gewährt. 
Der Antrag ist unter Verwendung des Antrags-
formulars (Anlage 1) bei der Bewilligungsstelle
 Stadt Leipzig
 Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung 
 (AWS)
 Abteilung Wohnungsbau
 Prager Straße 118-136
 04317 Leipzig
einzureichen.
Der Antragsteller stellt in seinem Förderantrag 
die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen für 
die Aktivierung der leerstehenden Wohnungen 
dar und die voraussichtlich dafür benötigten 
städtischen Zuwendungen. Bei Antragstellung 
nach dieser Fachförderrichtlinie sind dem An-
trag folgende Unterlagen beizufügen: 
• amtlicher Lageplan 
• Grundrisspläne und Wohnflächenangaben 

der einzelnen Räume der Wohnungen 
• Maßnahmebeschreibung
• Aktueller Grundbuchauszug
• Falls Eigentümerwechsel noch nicht im 

Grundbuch vollzogen:
• notarielle Urkunde, Kaufvertrag, o. Ä.
• Handelsregisterauszug bei Firmen und 

Nachweis über die Vertretungsberechtigung
• ggf. Vollmacht bei mehreren Eigentümern 

bzw. Vollmacht für einen Bevollmächtigten 
• DAWI-De-minimis-Erklärung (siehe Formu-

lar De-minimis-Erklaerung.pdf)
• Beihilfetool bei Förderungen über 500 T EUR 

in den letzten 3 Jahren
Das zu verwendende Antragsformular wird 
in elektronischer Form bereitgestellt und kann 
unter folgender Adresse www.leipzig.de/
soziale-wohnraumfoerderung heruntergeladen 
werden. 
Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller 
allgemein oder für das betreffende Vorhaben 
zum Vorsteuerabzug nach §15 UStG berechtigt 
ist. Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die 
sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei 
der Ermittlung der zuwendungsfähigen Auf-
wendungen abzusetzen. 
Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben 
bzw. die gleiche Einrichtung Zuwendungs-
anträge bei mehreren Fachämtern stellt, ist 
er verpflichtet, die jeweiligen Fachämter zur 
Vermeidung einer Doppelförderung darüber 
in Kenntnis zu setzen. Die entsprechenden 
Zuwendungsanträge bzw. -bescheide sind dem 
Antrag beizufügen. 
7.2 Antragsfristen
Anträge nach dieser Fachförderrichtlinie können 
jederzeit im laufenden Haushaltsjahr gestellt 
werden. 
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres 
noch kein rechtskräftiger Haushalt vor, kann 

Fachförderrichtlinie Aktivierung leerstehender Wohnungen
die sachliche Prüfung und Entscheidung des 
Antrages unter Haushaltsvorbehalt erfolgen. 
Der Vorbehalt wird bei bereitstehenden Mitteln 
aufgehoben. 
7.3 Vorzeitiger Maßnahmenbeginn
Eine Förderung bereits begonnener oder 
durchgeführter Projekte ist grundsätzlich nicht 
zulässig. Hierbei ist zu beachten, dass auch 
bereits der Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsver-
trages förderschädlich ist. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, 
Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks 
(z. B.  Gebäudeabbruch, Planieren) nicht als 
Beginn des Vorhabens. 
Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn aus begrün-
detem Anlass ist zugelassen. Mit Einreichen des 
Zuwendungsantrages ist die Genehmigung für 
einen vorzeitigen Vorhabenbeginn zu beantra-
gen. Erst nach der schriftlichen Genehmigung 
kann mit dem Vorhaben begonnen werden. 
Diese schriftliche Genehmigung zum vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn begründet keinen 
Rechtsanspruch auf eine spätere Förderung.
8.  Bewilligungsverfahren
Über die Gewährung von Zuwendungen ent-
scheidet das Amt für Wohnungsbau und Stadt-
erneuerung nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Nach positiver Entscheidung über den Förder-
antrag erlässt das Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung den Zuwendungsbescheid. 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides sind die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen (AN-Best) 
der Stadt Leipzig, die Auflagen und Bedingun-
gen im Sinne des § 36 VwVfG sowie notwendige 
Erläuterungen enthalten. Die Beachtung ist für 
den Zuwendungsempfänger verpflichtend und 
im Rahmen des Verwendungsnachweises zu 
bestätigen.
9.   Auszahlungsverfahren
Die Auszahlung der städtischen Zuwendung 
erfolgt entsprechend des Zuwendungsbescheids 
per Mittelanforderung. 
Die Anforderung der Zuwendung bzw. eines 
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mit-
telbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.
Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und 
nicht eher ausgezahlt werden, als sie voraus-
sichtlich innerhalb von zwei Monaten für fällige 
Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks 
benötigt werden.
Die Auszahlung der Zuwendungen setzt vor-
aus, dass die Verwendungsnachweise für dem 
Haushaltsjahr vorangegangene Zuwendungen 
der Stadtverwaltung vorher zugegangen sind. 
Dies gilt nicht, wenn im Zuwendungsbescheid 
eine andere Regelung getroffen wurde. 
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Be-
standskraft, d. h. nach Ablauf der Rechtsbehelfs-
frist des Zuwendungsbescheides angefordert 
und ausgezahlt werden. Ein Teilwiderspruch 
gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile be-
hindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles 
nicht. Verzichtet der Zuwendungsempfänger 
schriftlich auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs, 
führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides.
10.  Nachweisverfahren
10.1.  Verwendungsnachweis
Der Zuwendungsempfänger legt zum Nachweis 
der zweckentsprechenden Verwendung der Zu-
wendung den Verwendungsnachweis (Anlage 
4) im Amt für Wohnungsbau und Stadterneu-
erung vor. Dieser besteht aus dem Sachbericht 
und dem Nachweis der geschaffenen / sanierten 
Raumanzahl und Wohnfläche pro Wohnung.
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwen-
dungsnachweis zu bestätigen, dass die Ausga-
ben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 
Das Amt für Wohnungsbau und Stadterneue-
rung und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Leipzig ist berechtigt, Bücher, Belege oder sons-
tige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die 
Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger 
hat die erforderlichen Belege bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
10.2. Vorlagefrist
Der Verwendungsnachweis ist zum Zeitpunkt, 

der im Zuwendungsbescheid geregelt wird, vom 
Zuwendungsempfänger unaufgefordert dem 
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung 
vorzulegen.
11. Mitteilungspflichten des Zuwendungsemp-
fängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem 
Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung 
unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn
• er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirt-

schaftsplans bzw. Finanzierungsplanes 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck 
bei anderen Stellen beantragt oder von ihnen 
erhält,

• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben 
oder eine Änderung der Finanzierung ergibt,

• der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen,

• sich herausstellt, dass der Zuwendungs-
zweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist,

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht 
werden können, soweit die Auszahlung der 
Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten 
bestimmt wurde, 

• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck genutzt bzw. nicht mehr 
benötigt werden,

• es bei der Durchführung der Maßnahme 
terminliche Verschiebungen gibt,

• er seine Organisationsstruktur ändert, 
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn 

beantragt oder eröffnet wird.
12. Rückforderung und Verzinsung 
Das Amt für Wohnungsbau und Stadterneu-
erung kann einen Zuwendungsbescheid mit 
Wirkung auch für die Vergangenheit ganz 
oder teilweise zurücknehmen oder widerrufen 
und die Zuwendung, auch wenn sie bereits 
verwendet worden ist, zurückfordern. Die zu 
erstattende Leistung wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt.
Die Stadt ist berechtigt, den Zuwendungsbe-
scheid insbesondere aufzuheben, wenn:
• die Zuwendung nicht zweckentsprechend 

verwendet worden ist,
• der Eigentümer in dem Antrag oder in den 

Nachweisen und Unterlagen unrichtige An-
gaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen 
hat, die für die Förderfähigkeit der Maßnah-
me von Bedeutung waren/sind,

• vereinbarte Maßnahmen nicht nach den 
der Bewilligung zugrundeliegenden Plänen 

• Baubeschreibungen und sonstigen Unterla-
gen durchgeführt werden,

• die Durchführung der Maßnahme nicht 
entsprechend der vereinbarten Fristen und 
Termine erfolgt,

• gegen die Regelungen der Mietpreis- und Be-
legungsbindungen verstoßen wird (Verstöße 
gegen die Mietpreisbindung liegen ebenso 
vor, wenn der Mietpreis in unzulässiger 
Weise erhöht wird).

Vom Zeitpunkt der Auszahlung bis zum 
Zeitpunkt der Rückzahlung der Zuwendung 
werden Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 BGB 
jährlich berechnet. Die Zinsen sind vom Zuwen-
dungsempfänger zu tragen.     
13. Veröffentlichung im Zuwendungsbericht
Entsprechend Ratsbeschluss RBV-1286/12 
werden alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an 
außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhal-
tung der festgelegten datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. Der 
Zuwendungsempfänger wird mit Antragstel-
lung über die beabsichtigte Veröffentlichung 
informiert und erklärt mit der Unterschrift 
zum Antrag sein Einverständnis zur Veröf-
fentlichung.
14. Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie „Aktivierung leerste-
hender Wohnungen“ tritt mit Beschlussfassung 
der Ratsversammlung in Kraft und wird im 
Leipziger Amtsblatt sowie auf der Homepage 
der Stadt Leipzig veröffentlicht. ■
Leipzig,  16.12.2022

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Mögliche Bildung von Eingangsklassen an 
Oberschulen und Gymnasien im Schuljahr 
2023/24

Oberschule Mögliche 
Eingangs-
klassen SJ 

16. Schule 3

20. Schule 3

35. Schule 3

56. Schule 3

68. Schule 3

84. Schule 3

94. Schule 3

125. Schule 2

Apollonia-von-Wiedebach 3

Christian-Gottlob-Frege-Schule 2

Georg-Schumann-Schule 3

Geschwister-Scholl-Schule 3

Heinrich-Pestalozzi-Schule 2

Helmholtzschule 2

Lene-Voigt-Schule (51.) 2

Nachbarschaftsschule 1) 2

Eingangsklassen an Oberschulen und Gymnasien im Schuljahr 2023/24

Oberschule Mögliche 
Eingangs-
klassen SJ 

Paul-Robeson-Schule 3

Petrischule 2

Schule am Adler 3

Schule am Barnet-Licht-Platz 3

Schule am Weißeplatz 2

Schule an der Diderotstraße 2

Schule Georg-Schwarz-Straße 3

Schule Höltystraße 3

Schule Ihmelsstr. 3

Schule Mölkau 3

Schule Paunsdorf 3

Außenstelle Schule Paunsdorf 
(zukünftige Schule Hainbu-
chenstraße)

3

Schule Ratzelstraße 3

Schule Wiederitzsch 4

Sportoberschule 3

Außenstelle Sportoberschule 
(zukünftige 205. Schule) 3

1) Gemeinschaftsschule

Gymnasium Mögliche 
Eingangs-
klassen SJ

Anton-Philipp-Reclam-Schule 5

F.-A.-Brockhaus-Schule 5

Friedrich-Schiller-Schule 3

Außenstelle Friedrich-Schiller-
Schule 
(zukünftige Schule Haupt-
bahnhof-Westseite) 4

Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule 5

Gerda-Taro-Schule 6

Goethe-Gymnasium 4

Gustav-Hertz-Schule 4

Gymnasium Engelsdorf 3

Humboldt-Schule 4

Außenstelle Humboldt-Schule
(zukünftige Schule Ihmels-
straße) 4

Gymnasium Mögliche 
Eingangs-
klassen SJ

Immanuel-Kant-Schule 4

Johannes-Kepler-Schule 3

Leibnizschule 3

Louise-Otto-Peters-Schule 3

Max-Klinger-Schule 5

Neue Nikolaischule 3

Robert-Schumann-Schule 3

Schule Prager Spitze 4

Schule an der Messeallee 4

Schule am Palmengarten 5

Schule Schraderhaus 3

Thomasschule 3

Werner-Heisenberg-Schule 3

Wilhelm-Ostwald-Schule 3

 Termine

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, 
Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Sylvio Müller,  Tel. 
0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.
de

Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), 
Stadthaus, Raum U 32, Claudia Schaefer, Tel. 
0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mike Rockmann, 
Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, 
Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-
loeffler@t-online.de

Sprechzeiten  
der Friedensrichter
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HILFE IM TRAUERFALL

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

Wohnmobile /-wagen
Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwagen 
im guten Zustand preisgüns-
tig abzugeben. Termin unter 
0152 - 33 96 35 13.

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A

Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Bauendreinigung
Vergabenummer: L-65.3-2022-00702
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Schön-
bachstraße 17, 04299 Leipzig, Los 316: Bauendrei-
nigung �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A

Inspizientenanlage
Vergabenummer: L-65.3-2022-00705
Bezeichnung des Auftrags: Gewandhaus zu Leip-
zig, 04109 Leipzig, Ersatz Technische Anlagen, Los 
1: TGA Inspizientenanlage �

Straßenbaumpfl anzung
Vergabenummer: L-65.3-2023-00006
Bezeichnung des Auftrags: Straßenbaumpfl an-
zung Pfi ngstweide, 04179 Leipzig �

1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-
verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Vergabenummer: L-65.3-2023-00007
Bezeichnung des Auftrags: Straßenbaumpfl an-
zung Mühlhäuser Ring/Suhler Straße, 04205 Leip-
zig �

Vergabenummer: L-65.3-2023-00008
Bezeichnung des Auftrags: Straßenbaumpfl an-
zung Wachbergallee, 04178 Leipzig �

Instandsetzung Paternoster 
(Personenumlaufaufzug)

Vergabenummer: L-65.3-2022-00706
Bezeichnung des Auftrags: Neues Rathaus 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4, 04109 Leipzig, 
Instandsetzung Paternoster, Personenumlauf-
aufzug �

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)
Straßenbau

Vergabenummer: L-66.3-2022-00669
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau Gorkistra-
ße; TO: Straßenbau östliche + westliche Neben-
straßen �

Heizungs- und Sanitäranlagen
Vergabenummer: L-65.3-2022-00690
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Ge-
richtsweg, Neubau Kindertagesstätte, 04103 Leip-
zig Los 4010: Heizungs- und Sanitäranlagen �

Baugrube
Vergabenummer: L-65.3-2022-00697
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Dösner 
Weg, Neubau Schulgebäude, 04103 Leipzig, Los 
3100: Baugrube �

Dachabdichtung und 
Dachklempnerarbeiten

Vergabenummer: L-65.3-2022-00698
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Arthur-
Nagel-Straße 2, 04249 Leipzig, Los 09: Dachabdich-
tung und Dachklempnerarbeiten �

Außenputz- und Klinkerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2022-00700
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Schwar-
zenbergweg 4, 04289 Leipzig, Los 27: Außenputz- 
und Klinkerarbeiten �

MSR Gebäudeautomation
Vergabenummer: L-65.3-2022-00701
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Schwar-
zenbergweg 4, 04289 Leipzig, Los: 83 MSR Gebäu-
deautomation �

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag  19.00 – 21.00 Uhr 
Mittwoch, Freitag  14.00 – 19.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag, Brückentag  08.00 – 13.00 Uhr 
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, 
✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer 

Eingang zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den 
Haupteingang in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im 
Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
14.01.2023
• Pasteur-Apotheke, Zweinaundorfer Straße 5, 04318 Leipzig
• Waldstraßen-Apotheke, Waldstraße 43, 04105 Leipzig
• Apotheke an der Elster, Zschochersche Str. 46, 04229 Leipzig
• Wiesen-Apotheke, Tauchaer Straße 260, 04349 Leipzig
15.01.2023
• Hegel-Apotheke, Eisenbahnstraße 33, 04315 Leipzig
• Kronen-Apotheke, Wiederitzscher Straße 32, 04155 Leipzig
• Brunnen-Apotheke, Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig
21.01.2023
• Delphin-Apotheke, Lützowstraße 44, 04157 Leipzig
• Schwanen-Apotheke, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
• alpha-Apotheke, Nonnenstraße 44, 04229 Leipzig
• Apotheke im Löwen-Center, Miltitzer Straße 13, 04178 Leipzig
22.01.2023
• Löwen-Apotheke, Brühl 52 / Ecke Nikolaistraße, 04109 Leipzig
• Saxonia-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 167, 04277 Leipzig
• Apotheke im Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig
• Bären-Apotheke, Selliner Straße 13 - 15, 04207 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■  Kindernotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 42031410, E-Mail: knd@leipzig.de
Schönauer Straße 230, 04207 Leipzig
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆ 08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■  Jugendnotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 4112130, E-Mail: jnd@leipzig.de
Ringstraße 4, 04209 Leipzig 
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Frauen*-Beratungsstelle LEBENSZEITEN
niedrigschwellige Beratung für Frauen, auch in Krisensituationen 
Melscher Str. 1, 04299 Leipzig, ✆ 0341/25659985, www.lebenszeiten.org 
Die. 14-16 Uhr, Mi. 14-18 Uhr, Do. 10-12 Uhr, Fr. 10-12 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Sonntag, 15:30 - 17:00 Uhr: 1. Sonntag im Monat offenes Meeting, 
auch für nicht Süchtige Kerzenscheinmeeting, Nachbarschaftszen-
trum, in der Odermann-Passage Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig
Montag, 18:00 - 19:30 Uhr: Alternative II, Heinrichstr. 18, 04317 Leip-
zig, An Feiertagen kein Meeting möglich
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: LGBTQ + (Lesbian/Gay/Bisexuell/
Trans/Queer+) Meeting Leipzig, Rosalinde e. V., Demmeringstr. 32, 
04177 Leipzig, Sachsen Eingang im Durchgangsbereich zum Cafe 
Westen a. d. linken Seite Leipzig (Lindenau)
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: 1. Mittwoch im Monat offenes Meeting, 
Unser Fundament, FeG im Ring-Cafe, Roßplatz 8-9 (Hintereingang 
unter der Durchfahrt), 04103 Leipzig
Donnerstag, 19:00 - 20:00 Uhr: 4. Donnerstag im Monat offenes 
Meeting, NA-Meeting, Stadtteilbüro, Karl-Heine-Straße 54, 04229 
Leipzig
Freitag, 19:30 - 21:00 Uhr: Persisches Meeting Farsi, Stadtteilbüro, 
Karl-Heine-Straße 54, 04229 Leipzig, Kontakt: farsi@na-ost.de
Samstag 18:15 - 19:45 Uhr:  NA Meeting, ACHTUNG! AB 22.10. 
NEUE ADRESSE: SZL (Suchtzentrum Leipzig) Plautstr. 18, 04207 
Leipzig
■ Wohnhaus für alkoholabhängige Männer: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, 04347 Leipzig, ✆ 234 19 19
■ Alternative III: Braunstraße 28A, 04347 Leipzig, 
Telefon 0341 30 87 97 40, E-Mail: zfdalternative3@sanktgeorg.de
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): 
✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Notschlafstelle für wohnungslose Männer: 
Torgauer Straße 290, 04347 Leipzig, Montag bis Freitag: 16.00 Uhr bis 
8.00 Uhr geöffnet, Samstag, Sonntag, Feiertag: ganztägig geöffnet, 
Telefon 0152 22 98 93 26, E-Mail: notunterbringung@leipzig.de
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: 
✆ 01 72 / 3 64 10 41, 
Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0800 1110 111 oder ✆ 0800 1110 222 (kostenfrei & anonym)
■ Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen 
✆ 0341 123-6744 Montag, Mittwoch, Donnerstag 9-12 Uhr, Dienstag 
13-18 Uhr, E-Mail:  referatbeauftragte@leipzig.de 
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de 
✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffent-
lich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen. 

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Urlaub Ostsee

Urlaub Rügen
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Jahresabschluss des Geschäftsjahres 
2021 der Leipziger Entwicklungs- und 
Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. 
Grundstücks-KG (LEVG KG)
Der Jahresabschluss und Lagebericht 2021 
der LEVG KG wurden nach den Vorschriften 
der SächsGemO und gemäß HGB durch die 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüft und mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafter- 
beschluss vom 28.11.2022 festgestellt.

Die Geschäftsführung
Leipzig, 14.12.2022

Mit freundlichen Grüßen 
Kai Thalmann Ralf-Dieter Claus
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Torgauer Platz 1 | 04315 Leipzig
24 h - Das ganze Jahr: 0341 / 30 26 808

Bestatter 
seit 15 Jahren

Neujahrsangebotab 2023,- Euro
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Nachhaltige, effiziente Paketzustellung
Die Nutzung von Paketshops spart CO2-Emissionen

(djd). Die Paketmengen steigen 
von Jahr zu Jahr: Laut Bundes-
verband Paket & Express Logistik 
wurden 2021 über 4,5 Milliarden 
Sendungen ausgeliefert, im Jahr 
zuvor waren es 4,05 Milliarden 
Sendungen. Der florierende 
Onlinehandel ist der Hauptgrund 
für die steigenden Sendungsmen-
gen, Corona hat dem Einkauf im 
Internet zusätzlichen Schwung 
verliehen. Auch wenn die Wachs-
tumsraten künftig nicht mehr 
so stark sein dürften wird der 
Onlinehandel auf einem hohen 
Niveau bleiben und für weiter 
wachsende Paketmengen sorgen.
Damit verbunden steigt der 
Bedarf nach zukunftsfähigen 
Lösungen für eine nachhaltige 
und effiziente Paketzustellung. 
Auch wenn die Paketdienste 

auf der sogenannten Letzten 
Meile zunehmend auf Elekt-
rofahrzeuge und Lastenräder 
setzen, können die allermeisten 
Sendungen ihre Reise heute noch 
nicht komplett emissionsfrei 
zurücklegen. Ein Weg, um Emis-
sionen zu sparen, ist etwa die 
gebündelte Zustellung an einen 
Paketshop. Besonders Menschen, 
die tagsüber nicht zu Hause sind, 
können den Shop etwa auf der 
Fahrt zur Arbeit für den Paketver-
sand und -empfang nutzen oder 
ihre Sendungen retournieren. Bei 
der Paketabwicklung über einen 
der mehr als 16.000 bundeswei-
ten Paketshops von Hermes 
beispielsweise werden durch-
schnittlich 25 Prozent CO2 pro 
Sendung eingespart im Vergleich 
zur Haustürzustellung. Einer 

der Paketshop-Vorteile sind die 
häufig langen Öffnungszeiten, 
oft bis nach 20 Uhr.
Um etwa unnötige Fahrten zu ver-
meiden, arbeiten Paketdienstleis-
ter daran, den Paketempfang und 
-versand immer bequemer, flexib-
ler und passgenauer zu gestalten. 
Eine wichtige Schnittstelle: das 
Smartphone. So lassen sich je nach 
Anbieter per App Paketscheine 
ohne Drucker erstellen, ein eigens 
erstellter QR-Code wird einfach 
im Paketshop eingescannt. Über 
eine solche App hat man zudem 
alle Sendungen stets im Blick und 
kann erwartete Pakete nach den 
eigenen Wünschen steuern. Über 
einen Paketshop-Finder lässt sich 
schnell und einfach ermitteln, 
welche Annahmestelle sich in 
direkter Nähe befindet.

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Eine mobile Schadstoffsammlung findet im Januar und Februar nicht 
statt, sie beginnt erst wieder im März.

Informieren Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-
leipzig.de oder beim ServiceTeam unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: 
serviceteam@srleipzig.de. ■ 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-
19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schad-
stoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Umweltfreundlicher als eine Haustürzustellung ist in den 
meisten Fällen die Nutzung eines Paketshops. 

Foto: djd/www.myhermes.de

(djd). Wenn ein junger Mensch 
mitten aus dem Leben gerissen 
wird, bleiben meist fassungslo-
se Angehörige und verzweifelte 
gleichaltrige Freunde zurück. 
Theologen wissen: Kinder und 
junge Leute stemmen sich in 
ihrer Trauer oft gegen Konven-
tionen und wollen andere, eige-
ne Wege gehen. Eine individu-
elle Art, den noch ungewohnten 
Kummer zu verarbeiten, sind 
besondere Schmuckstücke, 
die das Familienunternehmen 
Nano Solutions herstellt. Dar-
in können beispielsweise in 
verborgenen Kammern Asche 
oder Haare des Verstorbenen 
eingeschlossen werden. An 
dessen Charakter können auch 
individuell gestaltete, moderne 
Traueranzeigen mit Motiven 

wie Pusteblumen oder zarten 
Federn erinnern. Mehr Infor-
mationen gibt es unter www.
nanogermany.de.

Junge Menschen trauern anders
Mit Trauerschmuck die Erinnerung an einen lieben 

Verstorbenen lebendig halten

Foto: djd/www.nanogermany.de



www.augenoptik-fi ndeisen.de

Ihr Team bei 
Augenoptik Findeisen

Schnell, bequem, kompetent: Die Experten von Augenoptik Findeisen bieten digitales Augen-Screening und 
 Netzhautanalyse mit dem Rodenstock Fundus Scanner.

MIT DIESER VORSORGE BLEIBEN 
IHRE AUGEN IN BESTFORM.

Um unser gutes Sehen – und damit ein 
großes Stück Lebensqualität – zu er-
halten, ist regelmäßige Augenvorsorge 
unverzichtbar. Denn frühzeitig ent-
deckte Auffälligkeiten können oft gut 
behandelt werden. Bei modern aus-
gestatteten Optikern wie Augenoptik 
Findeisen kann man innerhalb weniger 
Minuten aktiv vorsorgen: mit einem 
digitalen Augen-Screening.

Ab 40 wird zu einer jähr lichen 
Kontrolle geraten 

„Damit Sie auch in Zukunft perfekt mit 
Ihrer neuen Brille sehen können, ist die 
Gesundheit Ihrer Augen entscheidend. 
Bei uns profi tieren Sie vom schnellen 
und komfortablen Check Ihrer Augen-
gesundheit ohne lange Wartezeit“, so 
Optiker Tim Findeisen. 

Modernste Messtechnik 
von Rodenstock

Als Experte für biometrische Gleitsicht-
gläser verfügt Augenoptik Findeisen 
über modernste Messgeräte wie den 

Rodenstock Fundus Scanner und den 
Rodenstock DNEye® Scanner. Mit die-
sen ist es möglich, Augen umfassend 
zu vermessen und zu analysieren. So 
können Auffälligkeiten an der Netz-
haut und weitere Risikofaktoren 
frühzeitig erkannt und direkt für die 
weitere Abklärung, Diagnose und Be-
handlung an den Augenarzt weiterver-
wiesen werden.

Nur 3 Schritte zur aktiven 
Augenvorsorge

„Der Test funktioniert ohne medika-
mentöse Pupillenerweiterung“, er-
klärt Findeisen. „Wir analysieren Ihre 
Augen inklusive Augenhintergrund 
und kooperieren für die Auswertung 
mit einem Augenarztnetzwerk. An-
schließend erläutern wir Ihnen die Er-
gebnisse ausführlich und besprechen 
das weitere Vorgehen. Auf Wunsch 
können wir Sie dann direkt zu einer 
neuen Brille beraten, zum Beispiel mit 
biometrisch exakten Gleitsichtglä-
sern von Rodenstock. Machen Sie am 
besten gleich einen Termin.“ 

Anzeige

JETZT 
GUTSCHEIN 
EINLÖSEN BIS 
28.02.2023

KOSTENLOSES AUGEN-SCREENING 
MIT DEM FUNDUS SCANNER
Wir führen ein vollständiges digitales Augen-Screening* inklusive Netzhautanalyse

mit dem Fundus Scanner von Rodenstock bei Ihnen durch und klären Sie umfassend 

über die Ergebnisse auf. Auf Wunsch beraten wir Sie im Anschluss zu neuen 

Brillengläsern, die Ihrem individuellen Augenprofi l exakt entsprechen: 

Erleben Sie schärfstes Sehen mit biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock.

* Ersetzt nicht den Besuch beim Augenarzt. Nähere Informationen unter www.augenoptik-fi ndeisen.de. 
    Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar. Gültig bis 28.02.2023.

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900

Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 52 11 940

Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450

Schärfstes Sehen, einfach günstig: 

BIOMETRISCHE BRILLE
SCHON AB 19,99 € / MONAT*

Bei Augenoptik Findeisen können Sie Ihre Brille mit biometrisch exakten 
Brillengläsern von Rodenstock jetzt ganz einfach fi nanzieren:

Bequeme Rate schon ab 19,99 €/Monat*

0 % Zinsen, fl exible Laufzeit

  Komplettangebot inklusive Fassung, Augenglas-Bestimmung, jeglichem 
 Service und jederzeit kostenlosem Sehcheck bei uns im Geschäft

*  Finanzierungs-Angebot Inklusive Fassung, Augenglas-Bestimmung und Service. Flexible Laufzeit 6-36 Monate 
(bei genanntem Monatsbetrag 36 Monate Laufzeit), 0 % Zinsen, endet automatisch. Finanzierung über Gesundheitsabo24. 
Nähere Informationen im Geschäft. 

„ PERFEKTES 
SEHEN IST 
LEBENS -
QUALITÄT”
Michael Vogel, Experte für 
biometrische Gleitsichtgläser
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